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SZ Justiz wäscht Polizeiübergriffe und Psychiatrie-Schandtaten weiss  
Am Freitag, 21. September 2012 wurde Franz Arnold um 06.30 Uhr von einem Polizeiquartett aus Lachen/SZ 
heimgesucht. Sie wollten ihn angeblich dem Betreibungsamt zuführen, wo ein Ausstand von gerade mal 66 Fran-
ken offen war. Noch bevor sich Franz Arnold auf den Arbeitstag vorbereiten konnte, nahmen sie ihn von aussen 
durch die Wohnungsfenster ins Visier. Keine 4 Stunden später landete er wegen angeblicher Selbst- oder Fremd-
gefährdung in der Psychiatrie in Oberwil am Zugersee. Eine Ärztin, die noch keine sieben Wochen lang im Spital 
Lachen zugange war, hatte dem überrumpelten Mann einen „Fürsorglichen Freiheitsentzug“ FFE ausgestellt.

3 Tage später, nach einem ärzte-freien Wochenende, kam er dank Unterstützung von Freunden und eines Psych-
Ex-Anwalts wieder frei. Die Ärzte in Oberwil hatten ihm sogar 100%ige Arbeitsfähigkeit attestiert. Hinterher 
wurden ihm aber Rechnungen über mehr als Fr. 4‘000.- für Polizei- und Sanitäterdienste sowie für 3 Tage Kost 
und Logis in Oberwil nach Hause geschickt. Das war nun aber auch für einen Duldsamen wie Franz Arnold eine 
Nummer zuviel. Denn sogar das Spital Lachen schlug mit einer hohen Faktura für die falsche Diagnose zu.

Spätestens wegen dieser Rechnungen reichte Franz Arnold im August 2013 Strafanzeige gegen die fraglichen Po-
lizisten ein. Ein auf Ungleichbehandlung spezialisierter Staatsanwalt trat nicht darauf ein. Nach einer Beschwerde 
ans Kantonsgericht verfügte dieses aber dennoch, es sei eine Strafuntersuchung zu eröffnen. Als Franz Arnold 
die Strafanzeige auch auf die Ärztin Regina Streuli vom Spital in Lachen ausdehnte (sie war es, die ihn ohne An-
lass in die Psychiatrie versenkte), trat Spezi-Staatsanwalt lic.iur. Charles Fässler wiederum nicht darauf ein. Doch 
nach erneuter Beschwerde ans Kantonsgericht ging der Fall zwecks Fortsetzung erneut an diesen zurück. 

Ab diesem Moment trat der berühmt-berüchtigte Anwalt Christian Michel aus Altendorf auf den Plan und ver-
anlasste, dass sich gleich 3 Psychiaterinnen aus dem beruflichen oder persönlichen Umfeld seiner Mandantin, der 
FFE-Ärztin Regina Streuli, zu ihren Gunsten aufstellten. Diese bezeugten falsch, die FFE-Einweisung sei fachlich 
einwandfrei und damit auch rechtens erfolgt. So kam es, dass die drei Damen noch Ende Januar 2015 – und damit 
28 Monate nach der FFE-Einweisung – ein auf den 21. September 2012 datierten Bericht eines „Psychiatrisches 
Konsilium“ zu den Akten gaben. Daraufhin stellte Spezi-Staatsanwalt Fässler die Strafuntersuchungen erneut ein, 
was das Kantonsgericht aber zum dritten Mal zurückwies. Begründung: Es seien zuviele Widersprüche offen 
geblieben. Der Staatsanwalt habe nicht mal den Einsatzleiter der Polizeiaktion vom 21. September 2012 befragt.

Ab jenem Moment trat Anwalt Michel Nr. 2 auf den Plan, diesmal mit Vornamen Martin aus Lachen, mit ähn-
lichem Ruf als anwaltlicher Behörden-Prellbock in Ausserschwyz. Da Bruder von Regierungsrat Kaspar Michel, 
kommt ihm vor den Gerichtsinstanzen praktisch Narrenfreiheit zu. Per 2. Mai 2016 vergönnte sich Staatsanwalt 
Fässler mit Rückendeckung der beiden Michel eine zweite Einstellungsverfügung. So kam es, dass er weder die 
Ärztin Regina Streuli noch das Quartett des Polizeipostens Lachen anklagte. Diese Micheleien hatten schliesslich 
auch das Kantonsgericht, an welches sich Franz Arnold ein viertes Mal wandte, überzeugt: Es schloss aus, dass es 
einen Polizeiübergriff noch ein ärztliches Verschulden in Sachen falscher Psychiatrie-Einweisung gegeben hat.

Anlässlich des vierten Durchgangs der Strafvereitelung durch Spezi-Staatsanwalt Charles Fässler zog sich 
Franz Arnold einen Anwalt zu, nachdem er zuvor drei Rückweisungen des Kantonsgerichts an den Staatsanwalt 
im Alleingang schaffte. Seine Beschwerden gegen zwei Nichtanhandnahme- und zwei Einstellungsverfügungen 
wurden in Schwyz aber immer erst dann mit spitzen Fingern angerührt, nachdem der Betroffene einen ultimativ 
eingeforderten Gerichtsvorschuss zwischen Fr. 800.- und Fr. 2‘300.- an die Gerichtskasse überwies. Zusammen 
mit den Anwaltskosten schoss Franz Arnold rund Fr. 26‘000.- vor, einzig für das Recht, als Polizei- und Psychiatrie- 
opfer von der Schwyzer Justiz überhaupt angehört zu werden – mit eventueller Aussicht auf Entschädigung. 

Doch die fast 4-jährigen Anstrengungen und Aufwände im Sinne einer regulären Strafuntersuchung gin-
gen bisher nicht auf. Zuletzt sprach das Kantonsgericht nicht nur alle Beteiligten vollkommen frei von Schuld, 
sondern band dem Geschädigten auch noch Gerichts- und Parteientschädigungskosten auf. 

Mit ihrem Urteil vom 8. August 2016 ging die Schwyzer Justiz kurioserweise mit keinem Wort auf die anwaltlich 
formulierte vierte Beschwerde von Franz Arnold ein (vgl. Seite 177-187). Die Straflosigkeit auch des übergriffigen 
Polizeiquartetts stand offensichtlich schon von Beginn weg fest. Nach dem ungeschriebenen Gesetz, niemals 
gegen Polizisten oder gegen Ärzte vorzugehen, hat das Kantonsgericht im Duett mit der Staatsanwaltschaft 
Strafvereitelung vom Feinsten praktiziert. Mit seinem 4-fachen Pingpong hatte es nur ein bisschen Rechtsstaat 
nach aussen hin gespielt. Es ging nur darum, den Strafkläger in Schach zu halten. Mit Beschwerde vom 9. Sep-
tember 2016 ist dieser nun ans Bundesgericht gelangt. Das gelegentliche Ergebnis wird hier ebenfalls publiziert.
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10. Hier hätte eine nach rechtsstaatlichen Prinzipien geführte Strafuntersuchung nach allgemei-
nem Ermessen wohl folgende Zusatzfragen gestellt: 
 

- Herr Polizist JAKOB: Haben Sie den Aufruf „Es geht los!“ ebenfalls gehört? Wer hatte das 
Kommando und wer war Gruppenleiter? 
 

- Ist bei einem blossen Vorführauftrag des Betreibungsamts üblich, dass in militärisch organi-
siertem Aufmarsch und mit interner Befehlsstruktur morgens ab 6.30 Uhr gegen arglose 
schlafende Bürger vorgegangen wird? 
 

- Weshalb wurde nicht erwogen, abzuwarten, bis der Vorzuführende, dessen Arbeitsplan 
Ihnen ja bekannt war, von sich aus seine Wohnung verlässt und vor das Haus tritt, um ihm 
dann die Unterlagen der Betreibungsfirma ohne weitere Umstände zu übergeben? 
 

- Ist es polizeilich üblich, dass „mit Schuhen und Fäusten gegen die Tür“ eines beim Betrei-
bungsamt bloss Vorzuführenden „gepoltert“ wird? 
 

- Ist es üblich, dass die Polizei gegen einen bloss Vorzuführenden mit grossem Geschrei im 
Treppenhaus praktisch ‚Sozialmord‘ begeht, oder ist Ihnen auch ein Vorgehen bekannt, das 
einen à priori unschuldigen und wehrlosen Bürger öffentlich weniger diskriminiert? 
 

- War die Warnung, die Wohnungstüre einzutreten, verhältnismässig zu Ihrem Auftrag? 
- Ist es bei Ihnen übliche Praxis, eine lediglich vorzuführende Person in Polizeiuniform durch 

das Fenster zu beobachten, leicht einsehbar durch Dritte, und dies schon ab 06.30 Uhr? 
 

- Hatten Sie den lediglich Vorzuführenden vor Ihrem Einsatz jemals telefonisch kontaktiert? 
 

- Angenommen, Sie hätten Herrn A. ohne Fesselung, Auto-Beule und dessen Schwächeanfall 
behändigen können, wie und wo hätten Sie ihn bis zur Öffnung der Betreibungsfirma Stählin 
erst um 08.00 Uhr untergebracht und versorgt? 
 
 

11. Auf Seite 5 wollten Sie von Polizist JAKOB Details zu meiner Fesselung erfragen, gaben sich 
aber mit folgender dubioser Antwort zufrieden und fragten in Verletzung Ihrer Amtspflichten 
nicht weiter nach: 

 

Weil er beim Betreibungsamt Lachen Fr. 66.- offen hatte, wurde der Schuldner 
am 21. September 2012 von einer polizeilichen Sondereinheit wie folgt geweckt:

Auszug aus seiner Befragung durch Spezi-Staatsanwalt Charles Fässler vom 9. April 2015 in Biberbrugg
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Hinwil/sCHMerikon

Nicole Koller 
siegt am EKZ Cup
Die frisch gebackene U19-Weltmeiste-
rin Nicole Koller (Schmerikon/SG)
siegte am sechsten Rennen des EKZ
Cup. Im Hinwiler Ortsteil Girenbad
liess sie am Sonntag keine Fragen offen
und gewann überlegen. Erst am ver-
gangenen Donnerstag siegte Koller im
norwegischen Hafjell sensationell im
Weltmeisterschaftsrennen der U19 Ju-
niorinnen. Doch wer Müdigkeit nach
dem Highlight im hohen Norden ver-
mutete, lag falsch: «Mental hatte ich
gar keine Probleme, wieder Gas zu
 geben. Einzig zwei Rennen so nahe
beieinander zu fahren, war etwas unge-
wohnt», erklärte Koller im Ziel. (on)

laCHen

Keine Leuchttafeln
am Ortseingang
Die geplante Erstellung von drei neuen
Ortseingangstafeln (Pylone mit LED-
Bildschirm) an der St. Galler-, Ober-
dorf- und Zürcherstrasse (alle Kan-
tonsstrassen) lässt sich vorderhand
 leider nicht realisieren. Aus Gründen
der Verkehrssicherheit verweigert der
Kanton Schwyz die notwendigen Be-
willigungen. Das Baugesuch wurde
deshalb vom Gemeinderat zurück -
gezogen. Dieses Projekt wird im Zu-
sammenhang mit der Kernerneuerung
erneut geprüft und nach Möglichkeit
umgesetzt. (on)

FreienbaCH

Neuer Standort 
für Sammelstelle
Gestern Mittwoch hat die Gemeinde
auf der neuen Parkplatzanlage des
Schulhauses Bollenweid die erneuerte,
vollwertige Sammelstelle in Betrieb
genommen. Neben den bestehenden
Sammelbehältern für Altkleider, Altöl
und PET (Anzahl PET-Behältnisse er-
höht) wurden die alten Glas- und der
Dosencontainer durch insgesamt sechs
Unterflurcontainer ersetzt. Ausserdem
steht der Freienbacher Bevölkerung
neu auch ein Wägepresscontainer für
die Kehrichtentsorgung via Abfallkarte
zur Verfügung. (on) 

goMMiswalD

Letzte Hürden
für Pflegezentrum
Für das neue Wohn- und Pflegezen-
trum, das in Gommiswald gebaut wer-
den soll, folgt nun die entscheidende
Phase. Die Gemeinde hat das überar-
beitete Bauprojekt mit 60 Pflegeplät-
zen und 20 Alterswohnungen abgeseg-
net. Im Herbst soll das Baubewilli-
gungsverfahren für das 20-Millionen-
Projekt starten. Doch bevor die ersten
Bagger auffahren, kommen am geplan-
ten Standort grosse Bohrer zum Ein-
satz. Der Gemeinderat hat die Bewilli-
gung für die Sondierbohrungen kürz-
lich erteilt. (on)

Sie sind ein waschechter Rappers-
wiler. Haben Sie hier auch Ihre
ersten musikalischen Schritte
unternommen?
Ja. Ich habe im Jahr 2000 mit fünfzehn
eine Kassette als «MC Larry» in den
Umlauf gebracht und viel gefreestylet.

Woher kommt der Bandname
Larry F?
Mein bürgerlicher Name ist Lars.
 Daraus wurde Larry – und schliesslich
Larry F. in Anlehnung an den «Hustler
Magazine»-Gründer Larry Flynt.

Morgen kommt das zweite Studio-
album heraus. Die Band hat sich
viel Zeit gelassen. Warum?
Seit dem letzten Larry-F-Album sind
fünf Jahre vergangen. 2011 haben wir
als Futurekids ein Album veröffent-
licht. Intensiv am neuen Album haben
wir fast drei Jahre gearbeitet, weil wir
das Maximum aus dem zweiten Album
holen wollten und weil das zweite be-
kanntlich das schwierigste ist.

Auf Youtube ist ein Kurzfilm von der
Band zu sehen. Was hat Sie bewo-
gen, zuzüglich zum Album einen
 erklärenden Film zu drehen?
Für uns war klar, dass wir etwas Neues
und in der Schweiz noch nie Dagewe-
senes kreieren müssen, um unser Kon-
zept abzurunden. Dazu kommt, dass
wir sehr filmisch und in Bildern denken
und auch alle in diesem Bereich arbei-
ten. Wir wollten eine Welt erschaffen,
die über einzelne Songs hinaus geht. 

Das Album handelt vom Verlust
der Identität und einer unendlichen
Heimatlosigkeit. Was ist los mit der
Jugend?
Es geht uns gar nicht zwingend nur um

die Jugend, sondern um die Gesell-
schaft als Gesamtes. Vieles in der Welt
wird immer kurzlebiger und unechter.
Darum sehnt man sich immer mehr
nach etwas Echtem und danach, sich
einfach mal hinzusetzen, einzuatmen
und die Aussicht zu geniessen.

Larry F macht Partybeats und
schafft es trotzdem, nicht in einer
oberflächlichen Hip-Hop-Schubla-
de zu verschwinden. Wie schaffen
Sie den Spagat?
Das freut mich sehr, wenn man uns

nicht schubladisieren kann! Wenn Sie
mich fragen, in welches Genre wir
einzuordnen sind, könnte ich keine
 genaue Antwort geben. Im Hip-Hop
liegen ganz klar unsere Wurzeln. Für
geschniegelten Pop sind wir zu punkig.

Wofür steht derAlbumtitel
«Irgendöppis mit 2000»? 
Der Titel kommt aus einem Bild, das
wir mal gesponnen haben: Ein verwirr-
ter Partygänger torkelt Sonntagmorgen
aus dem Club und, nach der Uhrzeit ge-
fragt, nuschelt er «irgendöppis mit

2000». Dies als Sinnbild für eine Ge-
sellschaft, die nicht mehr weiss, ob
jetzt heute, morgen oder schon gestern
ist in dieser schnelllebigen Zeit.

Wo holen Sie Ihre Texte her?
Ich schreibe alles zusammen mit mei-
nem Produzenten Michael Scherten-
leib. Wir setzen uns ganz klassisch hin,
trinken das eine oder andere Bier, kom-
ponieren und schreiben, sobald die
Muse uns küsst.

Was hat sich verändert im Rück-
blick auf das erste Album?
Die Musik ist ein gutes Stück erwach-
sener geworden, würde ich meinen –
vom Inhalt und von der Produktion her.

Larry F geht im Frühling 2015
auf Tour. Kommen Sie auch
am Obersee vorbei?
Sehr gerne. Wenn wir eingeladen wer-
den!

Was tun Sie, wenn Sie keine Musik
machen?
Momentan gibt es sehr viele Penden-
zen auf meiner Liste, die ich neben der
Musik abzuarbeiten habe. Dann arbeite
ich 100 Prozent bei der Medienproduk-
tions Firma Corpmedia, die mich stets
unterstützte in der Albumproduktion.
Meine Familie und Freunde kommen
zurzeit leider ein wenig zu kurz. Ich
weiss, dass sich das in ein, zwei Mona-
ten wieder ändert, und dann lege ich al-
les daran, wieder mehr mit meinen Lie-
ben zu unternehmen.

Anna Kohler

www.larryf.ch
www.youtube.com/larryfofficial
«Irgendöppis mit 2000» ist ab dem 
12. September auf dem Markt. 

Coole Musik, tieFgrünDiger kurzFilM: larry F ist zurüCk

«Für geschniegelten Pop
sind wir zu punkig»
Punk, Pop, Hip Hop: Larry F lässt sich nicht in Schubladen sperren. 
Die Band um den Rapperswiler Lars Badertscher bringt die Musikwelt durcheinander.

Nicht nur musikalisch ein Genuss. Larry F brillieren auch in ihrem Kurzfilm,
der die Songs auf dem neuen Album noch vertieft. 

Der Fall Franz arnolD

Die Schwyzer Justiz flüchtet 
ans Bundesgericht
Die ON berichteten über den
 Altendörfler Gärtner Franz
 Arnold, der wegen einer Schuld
von 66 Franken drei Tage in die
Psychiatrische Klinik eingelie-
fert worden war. Nun ist der Fall
am Bundesgericht. Die Schwy-
zer Justiz scheint das sich sel-
ber eingebrockte Problem nicht
lösen zu können.

Mitte August reichte Gärtnermeister
Franz Arnold wegen seines von der
Schwyzer Justiz auf die lange Bank ge-
schobenen Falles erneut eine Be-
schwerde ans Kantonsgericht ein. Er
verlangte von diesem, den bisher mit
dieser Sache betreuten Staatsanwalt
Charles Fässler wegen Befangenheit
zu ersetzen. Fässler hat sich nämlich
schon in zwei Entscheiden dagegen ge-
wehrt, eine Strafuntersuchung gegen
die Polizei Lachen, das Spital Lachen
und die Klinik Oberwil wegen des da-
mals verordneten Freiheitsentzugs von

Arnold an die Hand zu nehmen. Arnold
verlangte, der Vorfall sei mit einem
neuen und «unvoreingenommenen
Staatsanwalt» zu untersuchen. 

Der Verteidiger von Arnold schreibt

in seiner Beschwerde, eher könnte ein
Fuchs einen Hühnerhof bewachen, als
dass der befangene Staatsanwalt den
Fall Arnold weiter behandle. Der
Schwyzer Staatsanwalt habe sich bis
jetzt beharrlich geweigert, die «Verbre-
chen gegen Leib und Leben» mit Frei-
heitsentzug und Amtspflichtverletzun-
gen zu untersuchen. Und nicht nur das:
Das Kantonsgericht habe die bisheri-
gen Leistungen Fässlers gar als «kor-
rekt» und sogar als «unvoreingenom-
men» qualifiziert. «Deutlicher kann
man eine Täterschaft nicht bevorzu-
gen», schreibt Arnolds Verteidiger. Zu-
dem sei es willkürlich, dass Arnold für
Verfahrenskosten belangt werde, ob-
wohl die Schwyzer Justiz «seine Rech-
te ins Leere laufen lassen wolle».

Schwyz muss an Aufarbeitung
Am 26.August nun hat das Schwyzer
Kantonsgericht die Beschwerde Ar-
nolds ans Bundesgericht geleitet und
sich somit eine Gerichtsstufe «nach

oben geflüchtet», wie Arnolds Verteidi-
ger gegenüber den ON sagt. 

Dagegen wehrt sich Franz Arnold.
Seine Beschwerde gegen Fässler sei
«ausdrücklich ans Kantonsgericht,
und nicht ans Bundesgericht» gerich-
tet gewesen. Dass die Beschwerde nun
ans Bundesgericht weitergeleitet wor-
den sei, müsse gerügt werden. Der Fall
sei wieder nach Schwyz zurückzuwei-
sen.

Fakt bei all dem Hin und Her ist: Die
Schwyzer Justiz täte gut daran, diesen
abstrusen Fall inklusive der Leistungen
von Staatsanwalt Fässler sauber aufzu-
arbeiten. Schliesslich geht es darum,
dass ausgehend von einer Betreibung
in Höhe von 66 Franken ein ansonsten
unbescholtener Bürger seiner Freiheit
beraubt und in die psychiatrische Kli-
nik gesteckt wurde. Ein Vorgehen, das
man sonst eher von totalitären Staaten
kennt – über welche unsere Richter im
Normalfall die Nase rümpfen.

Bruno Hug

Der Fall Franz Arnold beschäftigt
nun sogar das Bundesgericht.

Nicole Koller auf ihrem Weg zum
Sieg des EKZ Cup.
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Med. pract. Claudia Barger 
MD student 

 
claudia.barger@spd.ch 

Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie 

Curriculum vitae 
Born 1961 in Düsseldorf, Germany. 1980-1984 Sinology studies with a scholarship in Nanjing, PR Chi-
na. Degree of Human Medicine at the Heinrich-Heine University of Düsseldorf 1996, extra qualificati-
on in Medical Computer Science. Research work as a project doctor in an Outpatient Therapy Pro-
gram for Alcohol Addiction, University Psychiatric Clinic of Düsseldorf under the aegis of Prof. Dr. 
med. W. Gaebel. 1999-2003 Occupational Health doctor in Netherlands, Interpolis Tilburg. 2003-
2006 Assistant Doctor at the Landesklinik Bedburg-Hau, Germany . Since 2006 living and working in 
Switzerland first at the Privatklinik Meiringen, then Deputy Senior Doctor at the Psychiatrische Klinik 
Zugersee, Oberwil. Current position as an FMH Psychiatric Consultant at the Outpatient Institute of 
Kanton Schwyz, Lachen since 2010. Doctoral candidate at the Schizophrenia-Project of the University 
of Zurich with a study over the “The Concept of Schizophrenia by Josef Berze – a discourse of scienti-
fic psychiatry of the early 20th century in the field of clinical and social classifications.” 

Claudia Barger gehörte zu einem Trio 
aus Psychiaterinnen, das Staatsanwalt 
Fässler noch per Ende Januar 2015 – 
und damit 28 Monate danach – mit 
einem Bericht über ein angeblich ab-
gehaltenes „Psychiatrisches Konsili-
um vom 21.12.2012“ bediente, womit 
der FFE-Entscheid der Ärztin Regula 
Streuli nachträglich gerechtfertigt 
werden sollte (vgl. Beitrag „4 Ärztin-
nen aus Lachen auf Abwegen“). Das 
Dokument wurde mutmasslich rück-
datiert. Der Schwyzer Staatsanwalt lic.
iur. Charles Fässler nahm den Ball von 
Streuli-Anwalt Christian Michel kolle-
gialiter auf.

Da Frau Barger in ihrem CV auch eine 
„Senior Doctor“-Schlaufe in der Klinik 
Zugersee erwähnt, war naheliegend, 
dass sie Kollegin Regula Streuli die 
Einlieferung des „Patienten“ in diese 
Klinik anriet. Das Geschenk an ihre Ex-
Kollegen hatte absolut nix aber rein 
gar nix mit stillen Provisionen zu tun.
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ARNOLD WUNSCHGÄRTEN GMBH 
WASSERGÄRTEN 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf          
055 442 31 31 
www.wunschgarten.ch       

Infos zu meiner plötzlichen 
Einlieferung per FFE in die 
Psychiatrie in Oberwil/Zug  

 
 
 

 
Altendorf, Protokoll zum Polizeieinsatz vom 21. September 2012 
und dessen Folgen 
 
Freitag, 21. September 2012, früh morgens. 
Zwischen 06.30 und 07 Uhr höre ich, noch im Schlaf, ein Klingeln. 
Der Körper nimmt dies aber nicht richtig wahr. Ich bleibe liegen. 
Um 07.00 werde ich brutal aus dem Schlaf gerissen, es klingelt Terror. Es wird wie 
verrückt an die Wohnungstür gepoltert, als wollte man sie einschlagen. 
 
Ich ziehe mir sofort jene Kleider über, die ich zur Arbeit auf der Baustelle brauche. 
Weil der Krach anhält und unerträglich ist, gehe ich zu meiner Wohnungstür. 
Dort stellen sich vier Beamte vom Polizeiposten Lachen auf. Im ersten Moment den-
ke ich, die haben scheinbar zu viel Personal? Sie standen aber nicht etwa vor der 
(verschlossenen) Haustür, sondern vor meiner Wohnungstür.  
 
Es stellt sich mir ein Herr Zimmermann vor. Er sagt, ich müsse mitkommen, sie hät-
ten den Auftrag, mich dem Betreibungsamt Lachen zuzuführen. 
 
Von diesem Grossaufgebot irritiert, frage ich, ob sie mich vogten wollen. Darauf keine 
Antwort. Ich frage nach dem Grund der Zuführung zum Betreibungsamt. Dann sagt 
einer der vier Polizisten, er müsse die Unterlagen zuerst im Auto holen.  
 
Da mir nun klar wird, die wollen mich nach Lachen mitnehmen, frage ich gleichzeitig, 
ob ich doch noch mein Firmenauto auf meinen eigenen Parkplatz umparkieren kön-
ne, das über Nacht jeweils auf dem Firmengelände der angrenzenden Mercedes-
Garage steht (ich darf meinen Kleinlaster jeweils nachts dort hinstellen, ab 07 Uhr 
morgens aber muss er wieder weg sein). 
 
Herr Zimmermann und der Poilzeibeamte neben ihm willigen ein und folgen mir im 
nächsten Moment durch die  Wohnung über den Hinterausgang, durch einen Garten 
an Sträuchern entlang, auf das Areal der Mercedes-Garage hinauf, wo sich der 
Standplatz meines Mercedes Sprinter Kippers befindet. Ich öffne die Tür und will ge-
rade einsteigen. Da sagt ein Polizeibeamter: Stopp! Halt! 
Ein anderer Polizeibeamter sagt: Er übernehme die Verantwortung, das Auto könne 
hier stehen bleiben, ich müsse mir keine Sorgen machen. 
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Das sagte er einfach so und ohne jede Absprache mit der Garage. Ich wies ihn auf 
die Folgen hin für den Fall, dass ich den Kleinlaster jetzt hier stehen lasse. Der Platz 
würde durch die Garage dringend gebraucht. 
In diesem Sinne übergebe ich den Autoschlüssel Polizist Zimmermann mit dem Hin-
weis, er könne den Wagen auch selber auf meinen eigenen Parkplatz bei meinem 
Haus umparkieren, ich würde dann auf der Wagenbrücke mitfahren. In dieser Erwar-
tung schwinge ich mich auf die Wagenbrücke des Fahrzeugs. 
 
Doch dies kommt beim Polizeiquartett nicht gut an: Sie befehlen mir, vom Auto wie-
der runter zu kommen. Sie würden den Wagen nicht umparkieren. Ich antworte: „Das 
verstehe ich nicht.“  
 
Wie ich ein Taschentuch hervorholen will, werde ich gefragt, was ich da in meine Ho-
sentasche greife. Ich sage, zum Handy. Plötzlich eskaliert die Situation. Im nächsten 
Moment wird mir das Handy entrissen.  
 
Ich erinnere mich, dass nebst Polizist Zimmermann noch ein weiterer Polizist voll-
ständig ausrastert. Mit grober Gewalt werde ich zuerst zu Boden, und dann auf die 
Kühlerhaube eines nebenan stehenden Autos gedrückt, das einem Mitarbeiter der 
Garage gehört. Der Zugriff ist so massiv, dass dort eine grössere Beule entsteht. Die 
polizeiliche Gewalt wird durch 4 Leute der Garage Trachsler beobachtet, die um die-
se Zeit gerade zur Arbeit antreten (die Namen sind meinem Anwalt bekannt).  
 
Nun zieht man mir unter roher Gewalt Handschellen an. Ich bin geschockt. Dann 
werde ich in Richtung des Polizeiautos gestossen und gezogen. Ich weiss gar nicht, 
wie mir geschieht. 
 
Zum Vergleich: Ich erlebe in meinem Beruf als Gartengestalter oft harte körperliche 
Einsätze. Aber diese Gewalt bei meiner Festnahme übersteigt dies alles bei weitem. 
 
Mein Körper reagiert anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich kollabiere (zum 
Glück, denke ich im Nachhinein, als  Schutz für meine Gesundheit). 
Die Polizisten setzen effektiv meine Gesundheit aufs Spiel. Weil ich keine Reaktion 
mehr zeige, lassen sie mich gefesselt auf dem Boden liegen.  
Dann entscheiden sie, die Sanität vom Spital Lachen zu alarmieren. 
Nach einer Viertelstunde (oder einer gefühlten Stunde) höre ich die Sirene des Sani-
tätsautos. Schon halb unterkühlt, lesen mich die Sanitäter vom Boden auf und spre-
chen mich an.  
In Handschellen werde ich ins Spital Lachen überführt. Die 4 Polizeibeamten fahren 
hinterher. 
Wie ich wieder ganz zu mir komme, registriere ich, dass mein Kleinlaster ja noch im-
mer auf dem Vorplatz der Garage steht, und dass beide Eingänge zu meiner Woh-
nung offenstehen. Die Polizei nahm mir beim Filzen sämtliche Schlüssel und Utensi-
lien ab. 
 
Im Notfall des Spitals Lachen werde ich durchgecheckt. Nach kurzer Zeit meint die 
Ärztin: Alle Werte normal. Es handle sich wohl um einen psychosomatischen Fall. 
 
Der Ärztin mache ich aber sofort und ohne Umschweife klar, dass ich einen Rechts-
anwalt brauche, und einen Seelsorger.  
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Doch darauf geht man im Spital in Lachen nicht ein. In diesem Moment kamen mir 
Berichte über Organisationen in den Sinn, die es für solche Fälle gibt.  
 
Nachdem ich meinen Wunsch mehrmals klar und deutlich wiederholte, kommt eine 
Psychiaterin ans Spitalbett. Sie meint, sie sei von der Gemeinde Lachen. 
Auch gegenüber ihr wiederhole ich, ich bräuchte einen Rechtsanwalt und einen 
Seelsorger. Eine Psychiaterin brauche ich hingegen nicht.  
Später steht eine weitere Person am Spitalbett. Ohne sich vorzustellen, redet der 
Mann auf mich ein, ich müsse nur zum Betreibungsamt, dann sei alles erledigt und 
ich könne wieder nach Hause.  
 
Der Mann, der so redet, ist mir aus Zeitungsberichten bekannt. So kann ich ihm auf 
den Kopf zu sagen, dass er der Chef vom Polizeiposten Lachen sei und Beutler 
heisse. 
 
Auch ihm trage ich unmissverständlich meinen Wunsch nach einem Rechtsanwalt 
und einem Seelsorger vor. Aber auch bei ihm finde ich kein Gehör. Im Gegenteil wird 
durch die leitende Ärztin der Notfallaufnahme des Spitals Lachen entschieden, mit 
Zustimmung von Polizeichef Beutler, man müsse mich per FFE ins Psychiatriezent-
rum Oberwil bei Zug einweisen. Eine weitere Eskalation nimmt ihren Lauf. 
 
Und tatsächlich: mit demselben Sanitätswagen, gefolgt vom Polizeiauto mit zwei Po-
lizisten drin, werde ich gefesselt nach Oberwil gefahren.   
 
In der schon vorbereiteten Zelle in Oberwil angekommen, reissen mir die 2 polizeili-
chen Bodyguards fast alle Kleider vom Leib. Ich kam mir wie eine schlecht behandel-
te Ware vor.  
 
Anschliessend wirft man mich vom Notfallbett in das Zellenbett, und lässt mich dort 
liegen. Danach wird die Zelle abgeschlossen und die Tür verriegelt. 
Nach einiger Zeit geht die Türe wieder auf. Ein Arzt und eine Ärztin stellen sich vor 
und wollen mich verhören. 
 
Aber ich hinterlege auch ihnen meinen ausdrücklichen Wunsch nach einem Rechts-
anwalt und einem Seelsorger. Sie wollen aber nicht verstehen. So ändere ich, um 
besser verstanden werden, die Tonlage etwas nach oben. Ich sage ihnen u.a. auch, 
jede Minute in dieser Zelle sei für mich eine zu viel und belaste mich sehr. 
 
Dann ziehen sie wieder ab und schliessen die Türe von aussen ab. 
 
Nach einiger Zeit kommt eine Seelsorgerin. Ich solle ihr erzählen. Dies will ich aber 
nur in Anwesenheit eines Anwalts.  
Daraufhin geht sie und verriegelt die Türe hinter sich.  
 
Das war der 21. September 2012, den ich wohl nie vergessen werde. Ich bin noch 
heute traumatisiert.  
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Offene Fragen 
 
Eingriff in die Privatsphäre – verlorene Arbeitstage, die auf Schadensersatzanspruch 
zu prüfen sind. Kunden warten auf meinen Einsatz und verfolgen mich im Kopf. 
Freitag, 21. September 2012 – ein verlorener Arbeitstag. Grosser Verlust für mich 
und meine Firma.  
Ein langes Wochenende steht mir in einer Zelle der Spinnwinde in Oberwil bevor. 
Samstag und Sonntag bleibt meine Arbeit  im Büro liegen. Der Montag, 24. Septem-
ber 2012, geht auch noch drauf, weil die verantwortlichen Ärzte und Entscheidungs-
träger ins Wochenende gefahren sind. 
 
Was mich beschäftigt: Muss man einfach akzeptieren und zusehen, wie man ins  
Irrenhaus verfrachtet wird, mit dem Ziel, an Seele, Geist und Körper geschwächt zu 
werden? 
 
Am Samstag meldet sich immerhin die Tagesärztin. Und es stellt sich klar heraus: 
Hier werde ich nicht als Mensch wahrgenommen. Ich muss also selber handeln. 
Ich verlange mein Handy. 
Darauf sehe ich viele Anrufe seit meiner Abwesenheit.  Mit ein paar Rückrufen kann 
ich das Schlimmste gerade noch verhindern. 
 
Der Samstag vergeht. 
 
Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht mir durch den Kopf, ich könnte 
Frau X anrufen. Sie könnte für mich wohl etwas deichseln.  
Mein erster Anruf am Sonntag galt aber meinen Eltern. Völlig unnötig wurden diese 
durch die Spinnwinde angerufen. Ich musste sie deswegen beruhigen. 
Ich versprach ihnen, ich käme selber zurecht. Die ganze Angelegenheit sei ein Miss-
verständnis und habe noch eine Strafuntersuchung zur Folge. Die Details wolle ich 
ihnen später schildern.  
Kurz vor Mittag rufe ich also Frau X an. Und tatsächlich: Sie kann mir sofort weiter-
helfen. 
Am Nachmittag meldete sich bereits ein Anwalt, der für den Verein  Psych-Ex tätig 
ist. Endlich ein Lichtblick, dass ich hier rasch wieder rauskommen werde. 
Dem Psych-Ex-Anwalt übermittle ich die Angaben, was seit Freitag, 21. September 
2012 genau passierte.  
Über das Büro des „Psychiatriezentrums Zugersee“ schickt er mir einen Fax. Ich 
muss diverse Seiten durchlesen. 
Später erhalte ich bereits Besuch von Frau X.  
Im Gespräch wird bald klar, dass die Klinik mich am Montag, 24. September 2012, 
mithin 3 Tage nach Einlieferung, spätestens um 11 Uhr entlassen muss. 
 
Der Tag vergeht. 
 
Am Montag verlange ich das umgehende Gespräch mit dem zuständigen Tagesarzt. 
Es findet wenig später statt. 
Ich warte auf den Bescheid.  
Ein Telefon. 
Frau X will mich um 11 Uhr abholen. 
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Dem Personal erkläre ich, ich würde um 11 Uhr abgeholt. Doch die Ärzte wollen mei-
ne Freilassung nach Möglichkeit verzögern und verhindern. Die wirtschaftlichen Inte-
ressen gehen der ärztlichen Sorgfalt offenbar vor. Sie üben grossen Druck auf mich 
aus, was so gar nicht zum Bild eines Arztes passen will. Schliesslich willigt man auf 
ein Entlassungsgespräch ein, das aber erst um 14 Uhr stattfinden soll. 
  
Um 13.30 Uhr steht Frau X fixfertig bereit, um mich aus der Spinnwinde abzuholen. 
Wir treffen uns unten im Besucher-Café. Um 14 Uhr machen sich die Ärzte für das 
Entlassungsgespräch bereit. 
 
Endlich froh, aus dem Irrenhaus zu sein. 
Wir fahren nach Altendorf zurück. 
 
Der Alltag beginnt. 
 
Zurück in meiner Wohnung habe ich alles kontrolliert und überprüft.  
Das Auto steht noch immer auf dem Platz bei der Mercedes-Garage.  
In der Wohnung überprüfe ich, ob auch richtig abgeschlossen wurde. 
Dies auch deshalb, weil bei mir schon mehrfach eingebrochen wurde. Auf Empfeh-
lung der Polizei habe ich im Laufe der letzten Jahre  einige Vorsichtsmassnahmen 
getroffen. 
Mir fällt auf: genau die Türen wurden durch die Polizei nicht  richtig abgeschlossen 
und  gesichert. Einfach nur tragisch.  
 
Was übrig bleibt, sind viele offene Fragen. 
 
Endlich kann ich wieder arbeiten und dabei versuchen, das Trauma zu verarbeiten. 
Die Erlebnisse haben mich viel Kraft gekostet. Das Trauma sitzt tief und hindert mich 
zeitweise, klar zu denken. Ich spüre eine schwere Last. Ich empfinde Druck und 
Schmerz im Herzbereich, den ich so noch bisher nicht kannte. Je nach Situation 
stark oder stärker. 
 
Der massive Eingriff in meine Privatsphäre zeigt Folgen. Ich fühle mich geschwächt. 
Die ersten Tage kann ich die körperliche Leistung, die es für meinen Beruf braucht, 
überhaupt nicht bringen.   
Der Schaden und die Nachteile aus diesem Vorfall sind noch nicht zu fassen. Ich 
weiss nur: der wirtschaftliche Verlust steigt jeden Tag an. 
Mit dem Psych-Ex-Anwalt rede ich deshalb auch über Schadensersatz.  
 
Was war wohl der Hintergrund zu dieser Polizei- und FFE- und Spinnwinden-Aktion? 
 
Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln. Im Falle eines Medienberichts bitte ich 
um die Möglichkeit, den Bericht vor Abdruck gegenzulesen. 
 
Mit freundlichen Grüssen. 
 
Altendorf, Mitte November 2012   Opfer und Geschädigter 
          
        F. Arnold 
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2. Etappe  
oder wie der FFE und die 2 ergebnislosen Psychiatrietage abgerechnet wurden 
 
Der obig beschriebene Vorgang mit zwangsweiser FFE-Einweisung ins Psychiatrie-
zentrum Zugersee in Oberwil/ZG wurde sowohl vom einweisenden Spital Lachen wie 
auch von der ärztlich inaktiv verbliebenen Spinnwinde offenbar mit hohen Kosten in 
Rechnung gestellt. 
 
Obwohl der Psychiatrisierungsversuch nach nur 2 Tagen ergebnislos abgebrochen 
wurde, stellt mir die Krankenkasse CONCORDIA, welcher ich bisher angeschlossen 
war, einen Selbstbehalt von Fr. 1‘248.55 für diese misslungene Aktion in Rechnung. 
Demnach haben die genannten Instanzen effektiv das 10fache davon in Rechnung 
gestellt. Die „Behandlungen“ mittels polizeilicher Zuführung zuerst ins Spital Lachen 
und danach nach Oberwil hätten somit wohl Fr. 12‘485.50 gekostet, worin der polizei-
liche „Begleitservice“ – zu meinen vollen Lasten – noch gar nicht enthalten ist.  
 
Interessant ist auch, mit welcher medizinischen „Diagnose“ ich per FFE an die 
Spinnwinde überstellt wurde. Die CONCORDIA erwähnt dazu  
 

 
 
Allerdings wurde ich im Psychiatriezentrum Oberwil weder auf „phobische Störungen“ 
noch in irgendeiner anderen Art ärztlich „behandelt“. Im Gegenteil wurde ich 3 Tage 
später entlassen, ohne auf meine angeblichen „phobischen Störungen“ auch nur an-
gesprochen zu werden. Somit ging diese „Diagnose“ wohl völlig fehl und diente ein-
zig dazu, mich via FFE aus dem Verkehr zu ziehen, weil ich sowohl gegenüber der 
Polizei wie auch im Spital Lachen auf dem Beizug eines Rechtsanwalts bestand. 
 
Daraus ergibt sich, dass die FFE-Einweisung durch die Ärztin des Spitals Lachen klar 
missbräuchlich war. Ein missbräuchlicher FFE kann dem missbräuchlich eingeliefer-
ten „Patienten“ aber nicht auch noch in Rechnung gestellt werden. Dies wäre nur 
noch absurd. Sofern die CONCORDIA die Falschrechnungen trotzdem begleichen 
will, so ist das ihre eigene Angelegenheit. Allerdings kann sie mich unter den ge-
schilderten Voraussetzungen nicht zur Übernahme eines Selbstbehaltes verpflichten.  
 
Zwischen meiner Festnahme (unter grundloser polizeilicher Gewaltanwendung) vom 
Freitag, 21. September 2012 um 07.00 Uhr bis zu meiner Entlassung vom Montag, 
24. September 2012 um 14 Uhr vergingen rein rechnerisch 79 Stunden. Davon ver-
brachte ich allein 75 Std. in einer Zelle in Oberwil. Einzig im Spital Lachen wurde ich 
untersucht, aber nur auf mögliche äussere Verletzungen durch den gewaltsamen 
Polizeiverhaft. Selbstverständlich wurden die mir massiv zugefügten Überdehnungen 
am Oberkörper und an den Armen nicht festgestellt. Die Polizei stand ja schliesslich 
Wache vor dem Behandlungsraum.   
In Oberwil war ich ohne ärztliche Behandlung lediglich eingesperrt. Somit könnte, 
wenn überhaupt, einzig der Untersuch in Lachen in Rechnung gestellt werden. 
Rechnet man die der Krankenkasse verrechneten „ärztlichen Kosten“ von 12‘485.50 
auf meine 79 Std. andauernde Freiheitsberaubung hoch, so ergibt sich ein Stunden-
mittel von Fr. 158.05. Davon werden mir jetzt freundlicherweise 10% als Kosten für 
meine Freiheitsberaubung in Rechnung gestellt.  
Ich bin selbstverständlich nicht bereit, für die geschilderte widerrechtliche und men-
schenverachtende Tortur auch noch zu bezahlen und weise diese Rechnung zurück. 



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       11
36

Beilage 2

Der „Schuldner“ wurde trotz Vorführbefehl des Betreibungsamtes bis 
zum 2. Oktober (somit während 9 Arbeitstagen) gar nicht vermisst.....

Die Polizei schlug offenbar ohne Absprache mit Stählin 
zu, jedenfalls war Stählin laut dieser Aussage nicht auf 

die polizeiliche Zuführung von Herrn A. vorbereitet, 
er habe auch erst durch das Schreiben von Psych-Ex-

Anwalt Roger Burges vom 27.9.2012 (eingegangen bei 
ihm wohl am 28.9. 2012) von der Polizeiaktion vom 21. 
September 2012 mit Einlieferung nach Oberwil gehört.

<
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...hier im grauen Feld steht das Datum:
18.05.2012

Es stand ein Betrag von  
Fr. 66.- vom Steueramt offen
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FRANZ ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf       
055 442 31 31 
 
        Einschreiben 
T;041 819 26 90      Oberstaatsanwaltschaft des  
F;041 819 26 96      Kanton Schwyz 

Archivgasse 1 
Postfach 1201  

Altendorf, 8. August 2013     6431 Schwyz 
 

 
Strafanzeige als Zivil- und Strafkläger 
gegen die Polizeiorgane in Lachen wegen eines unbegründeten, unverhältnismässi-
gen Einsatzes (Polizeiübergriff mit Verletzungsfolgen) gegen meine Person vom 21. 
September 2012 mit anschliessender Zwangseinweisung in die Psychiatrische Klinik 
Zugersee in Oberwil  
 
Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt  
 
Antrag 

- Es sei der brutale Polizeieinsatz vom 21. September 2012 morgens um 7 Uhr 
an meiner Adresse lückenlos aufzuklären, es sei Anklage zu erheben und die 
Verantwortlichen analog zu den festgestellten Straftaten zu bestrafen 

- Es sei weiter die Unrechtmässigkeit meiner Einweisung in die Psychiatrie in 
Oberwil festzustellen, und eine entsprechende Entschädigung an mich durch 
die verantwortlichen Organe zu verfügen 

- Es sei mir für die traumatisierenden Handlungen und deren Kurz- und Lang-
zeitfolgen eine angemessene Entschädigung zu entrichten 

- Die Strafuntersuchung sei durch die kantonale Staatsanwaltschaft zu führen. 
- Die Strafanzeige ist unverzüglich an die Hand zu nehmen (hohe Priorität) 

 
Begründung 
Im Nachgang zu den massiven polizeilichen Fehlhandlungen leide ich nach wie vor 
unter den traumatischen Erlebnissen vom 21.- 24. September 2012. Ausserdem bin 
ich noch immer finanziellen Forderungen ausgesetzt, u.a. für den vom Spital Lachen 
verfügten Zwangsaufenthalt in der Psychiatrie in Oberwil. Dies, obwohl der verfügte 
FFE in keinem Verhältnis zu den polizeilich einseitig herbeigeführten Umständen 
stand und somit auch nicht mir als Opfer der Fehldisposition angelastet werden kann.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen     Franz Arnold 
 
        
Beilagen; Kopien der Schreiben Betreibungsamt, 
Polizeirapport, Polizeischreiben, Ausstellung FFE  
Spital Lachen, Personal des benachbarten Garagenbetriebs als Zeugen  
 
 
Kopien gehen an das Betreibungsamt Lachen, an die angezeigte Polizeistelle in Lachen,  
ans Spital Lachen, an die Concordia Luzern sowie an den Gemeinderat Altendorf 



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       16

Franz Arnold 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 

 
 
Einschreiben  
Regierungsrat des Kts. Schwyz  
Beschwerdedienst 
Bahnhofstr. 9 

     6431 Schwyz 
Altendorf, 30.08.2013  
 
Beschwerde  
 
 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Mitglieder des Regierungsrates 
 
Hiermit erhebe ich Beschwerde gegen unberechtigte, nicht nachvollziehbare und somit 
nötigende Geldforderungen der Kantonspolizei Schwyz (bzw. deren Versuche über 
das Betreibungsamt Lachen-Altendorf und die Finanzverwaltung des Kantons 
Schwyz, mich zur Bezahlung zu zwingen) 
 
 
Antrag 

- Es sei die Kantonspolizei Schwyz (Polizeiposten Lachen) anzuweisen, ihre Forde-
rungen betreffs Personentransport vom 21.9.2012 Altendorf – Lachen – Oberwil an 
das mich mit missbräuchlichem FFE in die Psychiatrische Klinik Zugersee einweisen-
de Spital Lachen zu stellen. 

 
 

Begründung 
 
Am 21.9.2012 morgens um 7 Uhr wurde ich Opfer eines Polizeiübergriffs. Zum Sachverhalt 
verweise ich auf meine beiliegende Strafanzeige. Der Polizeiübergriff kann von mindestens 
vier Personen detailliert beschrieben und bezeugt werden.  
 
Dabei bleibt offen, ob die Polizei möglicherweise auf falsche Informationen des Betreibungs-
beamten von Lachen-Altendorf handelte. Trotz zahlreicher Bemühungen besteht offenbar 
nur ein kurzer und einseitiger Polizeirapport, der den tatsächlichen Tathergang nur mit gros-
sen Auslassungen beschreibt. Die Strafuntersuchung wird dazu führen, dass die Sicht von 
mir als Betroffenem protokolliert und die offensichtlichen Lücken des Polizeirapports ge-
schlossen werden. 
 
Nicht genug, dass ich durch die beklagten Handlungen der Polizei zu Schaden gekommen 
bin (auch immateriell: Ich leide noch heute unter einem Trauma, das mir mit der in der Straf-
anzeige substantiierten Polizeigewalt zugefügt wurde), sollte ich auch noch für die Kosten 
jenes Polizeieinsatzes aufkommen. Dies wäre aber Zynismus hoch 2. 
 
Wie in der Strafanzeige substantiiert, reichte der Ärztin im Spital Lachen als Begründung zu 
meiner Verfrachtung nach Oberwil aus, dass ich wegen des Polizeiübergriffs bei mir zuhause 
und nach der Einweisung per Sanitätswagen ins Spital Lachen den Beizug eines Anwalts 
verlangte. Ich gehe davon aus, dass der Regierungsrat ein solches Vorgehen nicht billigt. 
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Zudem: In der Psychiatrischen Klinik Zugersee in Oberwil erfolgte keinerlei medizinische, 
psychologische oder anderweitig passende Dienstleistung. Der Zweck der Übung bestand 
offenbar einzig darin, mit dem FFE gegen meine Person den Polizeiübergriff zu vertuschen 
und zu tarnen, indem man aus mir als Opfer kurzum einen „Spinner“ macht. Es gibt aber 
nirgends Akten, die Anlass dazu gäben, mich in eine solche Ecke zu schieben. Die Klinik war 
definitiv die falsche Adresse. Es liegt mehrfacher Amtsmissbrauch vor. 
 
Ich wurde mit schmerzhafter Fesselung lediglich vor die Klinik gekarrt. Dort wurde ich 3 Tage 
lang in eine Zelle gesperrt. Erst die Hilfe von aussen machte dem Spuk ein Ende. Bei der 
Entlassung am Mittag des 24.9. bekam ich erstmals einen Arzt zu Gesicht. Dieser stellte kei-
ne selbst- oder fremdgefährdende oder sonstige Belastungsstörungen fest. Durch die lange 
andauernde hilf- und ausweglose Situation wurde ich aber erheblich traumatisiert. Zivil- und 
strafrechtliche Klagen auf Schadensersatz behalte ich mir ausdrücklich vor. 
 
Ich ersuche Sie um Mithilfe bei der Klärung mit dem Ergebnis, dass ich als Opfer die schänd-
lichen und schädigenden Polizeihandlungen nicht auch noch selber bezahlen muss.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen      
 
 
 
 
Franz Arnold  
 
 
 
Beilagen:  Strafanzeige vom 8. August 2013 
  Forderung der Kantonspolizei vom 16. August 2013   
   
 
 
 
PS:   
Das Vorgehen der Polizei ist auch durch ihre Forderung als unsauber und willkürlich erstellt: 
Dort wird ein Transport nach Littenheid verrechnet. Ich wurde aber nach Oberwil verfrachtet. 
Scheinbar wird vieles verwechselt. Somit kann auch der Rechnungsbetrag nicht zutreffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie geht an: Finanzverwaltung des Kantons Schwyz, Frau Heinzer  
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Krankenkasse zahlt für Nicht-Behandlung 
 
… und zieht den Versicherten für das Eintreiben des Selbstkostenanteils bis vors Verwaltungsgericht. 
So geschehen im Kanton Schwyz. Ein Klient der CONCORDIA, ohnehin zwangsversichert, wurde nach 
einem massiven und absolut unnötigen Polizeiübergriff ins Spital Lachen verbracht. Dort wollte man 
aber keine Verletzungen feststellen, sondern verfrachtete ihn per FFE in die Spinnwinde nach 
Oberwil. Dadurch wurde der Polizeiübergriff, der nebst diversen Prellungen starke Überdehnungen 
im Schulterbereich absetzte, mustergültig kaschiert. Das Spital Lachen hatte mit dem fragwürdigen 
Polizeieinsatz bedenkenlos kooperiert.  
 
Selbst in diesem Zustand wurden dem Betroffenen schmerzhafte Fesseln für den Transport nach 
Oberwil angelegt. Diese ziehen sich bei jeder Bewegung noch etwas enger. In Oberwil wurde der 
ansonsten kerngesunde Patient in einen Raum im Zellentrakt gesperrt. Dort blieb er 3 Tage lang sich 
selbst überlassen. Denn weil gerade Wochenende war, gabs auch keine Arztvisite. Schlimm ist bei 
solchen Überfällen, dass man keine Ahnung hat, was nun weiterhin passiert. Die Klinik machte sich 
einen Spass daraus, ihren angeblichen Patienten im Ungewissen zu belassen. Dank Intervention von 
aussen kam der Mann nach 3 traumatisch erlebten Tagen in Oberwil wieder frei: Nach Androhung 
einer Strafklage wegen Freiheitsberaubung und unterlassener Nothilfe liess Oberwil ihn am Montag 
um 14 Uhr ohne jegliche Auflagen wieder frei. Vgl. dazu auch 
http://ch.indymedia.org/media/2012/11/88135.pdf 
 
Für die 3 Tage Horror bei dürftiger Kost und Logis verrechnete Oberwil der CONCORDIA Fr. 1‘248.55, 
worauf die CONCORDIA diesen Betrag ihrem Klienten voll verrechnete, Leistungen der stationären 
Psychiatrie seien in seiner Versicherung nicht abgedeckt. Dazu kam noch der Selbstbehalt für die 
Kosten des FFE-ausstellenden Spitals Lachen mit Fr. 470.90 dazu. Kein Wunder, zeigte das Opfer 
dieser fragwürdigen Abläufe wenig Lust, die dem Polizeiübergriff nachfolgenden Missbräuche auch 
noch zu finanzieren. Auf Betreibung reagierte er mit Rechtsvorschlag. 
 
Daraufhin griff die CONCORDIA zur juristischen Keule und zog den Mann vor Gericht. Wie nicht 
anders zu erwarten, gab das Verwaltungsgericht in Schwyz der CONCORDIA nun in allen Punkten 
recht. Die Chance, fiese Handlungen dieser Art der Gesundheitsindustrie zu kritisieren und sie in 
Sachen finanzieller Nötigung in die Schranken zu weisen, wurde vertan. Mit dem Vertuschen des 
Polizeiübergriffs wurde somit ganz legal auch noch eine ganz schöne Stange Geld verdient. 
 
Bei derartigen Konflikten mit der eigenen Krankenasse kann übrigens per sofort gekündigt werden. 
Für all diejenigen, die über zu wenig Einkommen verfügen, werden die KK-Prämien ersatzweise vom 
Kanton ihres Wohnsitzes bezahlt. Dies ist wenigstens eine brauchbare Sonnenseite der 
Zwangsversicherung.   
 
 
 
 
 
 

   
Klinik in Oberwil am Zugersee –  

eine Institution der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf und Konkordatsklinik der Kantone Uri, Schwyz und Zug 
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Franz Arnold  
Chrüzwies 16  
8852 Altendorf  
T: 041 819 26 90 
F: 041 819 26 96 
 

Einschreiben  
Kantonsgericht Schwyz 
Kollegiumstrasse 28 
6430 Schwyz 
 
 
Altendorf, 26. August 2013  

 
Beschwerde 
gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Biberbrugg 
vom 27. September 2013, eingegangen am 17. Oktober 2013 
Strafanzeige wegen Amtsmissbrauch etc., Polizeieinsatz vom 21.9.2012 vor meiner Wohnadresse 
 
Sehr geehrter Präsident des Kantonsgerichts 
Sehr geehrte Mitglieder des Obergerichts 
Sehr geehrte Gerichtsschreiber 
 
Die Verfügung ging am 17.ds. bei mir ein. Dagegen erhebe ich innert Frist Beschwerde mit folgenden  

Anträgen 
 

1. Es sei die Nichtanhandnahmeverfügung, vom 27.9.2013, mir zugestellt am 17.10. 2013, auf-
zuheben und eine ordentliche Strafuntersuchung zu eröffnen 

2. Es seien die beteiligten 4 Polizisten laut Rapport G.-Nr. 201 209 21.0012 zu befragen 
3. Es seien die 5 Zeugen, welche die Misshandlungen aus der Nähe verfolgt hatten, zu befragen. 
4. Es sei die Strafuntersuchung auf die verantwortliche Ärztin Regina Streuli, Mitarbeiterin Spi-

tal Lachen, zu erweitern, wegen willkürlicher FFE-Verfügung in Form eines 20-Tage-Zwangs-
aufenthalts in der Psychiatrischen Klinik Zugersee in Oberwil 

5. Es sei mir eine angemessene Entschädigung für Schmerz und Umtriebe zu entrichten 
6. Es seien die Akten vollständig beizuziehen 
7. Unter Kostenfolge zulasten des Staates 

 
 

Begründung 
 

Die Nichtanhandnahmeverfügung verstösst gegen Treu und Glauben, gegen Bundesrecht 
und insbesondere gegen Art. 310 StPO, wo es heisst: Es ist eine (Straf-)Untersuchung durch-
zuführen, „wenn eine Person bei einem Unfall eine schwere Körperverletzung erleidet und 
eine strafrechtliche Drittverantwortung nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann (…). Im 
Zweifelsfall ist folglich eine Untersuchung zu eröffnen.“ Im vorliegenden Fall wurde ich durch 
Polizeigewalt massiv verletzt und aus meinem gewohnten Tages- und Lebensrhythmus ge-
worfen. Danebst brachte die Polizeiaktion meinen Gartenbetrieb als meine Existenzgrundla-
ge an den Rand des Ruins. 

Oktober
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Im Rahmen einer völlig unnötigen und widerrechtlichen Polizeihandlung wurde ich auf dem 
Areal einer zu meinem Domizil benachbarten Garage – wegen offensichtlicher Fehleinschät-
zung durch das polizeiliche Quartett – zuerst gefesselt und danach so mit dem Kopf auf die 
Kühlerhaube eines parkierten Autos gedrückt, dass ich danach benommen zu Boden fiel und 
das Bewusstsein verlor. Beim Auto entstand eine grosse Beule. Die Polizeier bedeuteten den 
Zeugen (wie mir später berichtet wurde), sie würden den Blechschaden „auch ohne Rech-
nung bezahlen“. 
Beweis: Zeugen 
 
Da ich benommen auf dem Boden blieb, arrangierten die Polizeier einen Sanitätswagen. Die-
ser fuhr mit Geheul und Blaulicht in mein Wohnquartier und brachte mich, sozusagen unter 
Polizeischutz, ins Spital Lachen. 
Beweis: Zeugen 
 
Dort verfügte die Ärztin Regula Streuli aus unerfindlichen Gründen einen FFE über mich. Wie 
der angefochtenen Verfügung entnommen werden kann, „für die voraussichtliche Dauer von 
20 Tagen“. Hätte ich mich, in Oberwil abgeliefert, nicht erfolgreich gegen dieses ärztliche 
Ansinnen zur Wehr setzen können, und diesen Ort mit dem Akzept der Ärzte bereits 3 Tage 
später wieder verlassen, so wäre meine berufliche Existenz wohl kollabiert. 
 
Der FFE „für 20 Tage“ beweist rechtsgenüglich, dass der Polizeiübergriff zu schweren Verlet-
zungen meinerseits führte. Dabei ist unerheblich, ob es sich um physische und/oder psychi-
sche Verletzungen handelt. Effektiv stand ich beim brutalen Polizeieinsatz Todesängste aus, 
obwohl ich bis dahin völlig gefasst und in allgemein guter Verfassung war.  
Beweis: Freunde, Bekannte als Zeugen 
 
Ich gehe zuerst davon aus, die Angezeigte habe den 20-tägigen FFE-Entscheid in der Rolle als 
Ärztin gefällt. Dann steht sie unter dem erheblichen Verdacht der Freiheitsberaubung, der 
wissentlichen Falschanordnung und sowieso der Verletzung ärztlicher Pflichten. Sollte die 
Angezeigte gegebenenfalls nicht als Ärztin, sondern primär als Vertuscherin des offensichtli-
chen Polizeiübergriffs agiert haben, so läge nicht nur  Freiheitsberaubung, sondern auch die 
Verletzung von tragenden Standesregeln vor. Diesfalls wäre sie standesrechtlich von etwel-
chen ärztlichen Diensten zu entfernen.   
 
Wie in meiner Strafanzeige vom 8. August 2013 dargelegt, leide ich noch immer unter den 
traumatischen Erlebnissen vom 21. September 2012, bzw. unter den Erlebnissen in der Psy-
chiatrischen Klinik Zugersee in Oberwil bis und mit 24. September 2012. Für den schreckli-
chen Aufenthalt ist die bezeichnete Ärztin verantwortlich, weshalb gegen sie ebenfalls eine 
Strafuntersuchung zu eröffnen ist. Es handelt sich wohl um Offizialdelikte, bzw. um Strafta-
ten gegen Leib und Leben. Derartige Fehldispositionen, ob als Ärztin und/oder als Polizei-
gewaltschützerin, sind selbstverständlich zu untersuchen und zu bestrafen.  
 
Der Polizeiüberfall war offensichtlich missbräuchlich: Weshalb ich morgens noch vor 7 Uhr 
überfallen werde, um mich ins Betreibungsamt Lachen (nicht Altendorf) zu verfrachten, das 
aber frühestens um 8 Uhr geöffnet ist, kann nicht nachvollzogen werden. Dies hätte ja einen 
ca. 1-stündigen Aufenthalt in einer Polizeizelle oder in einem Kastenwagen bedingt. 
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Die FFE-Verfügung der Ärztin war offensichtlich missbräuchlich: Während sie mich abtastete, 
standen die 4 Polizeier vor der Tür (wie bei einem Schwerverbrecher), womit eine ärztlich 
unabhängige Untersuchung nicht durchführbar war. Über sie hatte ich ausdrücklich einen 
Anwalt verlangt, was mir aber während einer vollen Stunde verweigert wurde. Weil ich wei-
terhin auf dem Beizug eines Anwalts bestand, um meine Rechte in Anspruch zu nehmen, 
verfügte sie den besagten 20-tägigen FFE. Diesen mit „potentieller Selbst- oder Fremdge-
fährdung“ zu begründen, war nur noch ein Topf voller Hohn obendrauf. 
 
Zu meiner Person: 
Bis zu diesem Vorfall war ich nicht nur physisch, sondern auch psychisch völlig gesund. Es 
liegen nirgends Akten vor, die etwas anderes belegen. Ich betreibe selbständig ein Gartenge-
schäft in Altendorf. Die Arbeiten führe ich meistens alleine aus und brauche nur selten Ver-
stärkung. Ein solcher Erwerb setzt eine robuste Physis und eine hohe allgemeine Belastbar-
keit voraus.  
 
Es ist somit wohl völlig auszuschliessen, dass sich bei mir ab dem Moment des Polizeiüber-
falls alle genannten Werte plötzlich ins Gegenteil verkehrten und ich von einer Sekunde auf 
die nächste „selbst- oder fremdgefährdend“ wurde (die Ärztin wollte sich offenbar nicht fest-
legen). Im Gegenteil beweist die FFE-Verfügung der Ärztin, dass tatsächlich eine schwere 
Körperverletzung vorlag. Es ist gemäss Art. 310 StPO eine Strafuntersuchung durchzuführen. 
Der Polizeiübergriff und die anschliessende FFE-Verfügung waren mehr als nur zweifelhaft.  
 
Ich ersuche um antragsgemässen Entscheid. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Franz Arnold 
 
 
 
 
 
Beilagen 

- Strafanzeige vom 8. August 2013 
- Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft in Biberbrugg,  

 
 
 
 
 

FFE-Ärztin Regula Streuli – sie absolvier-
te einen Stage von gerade mal 7 Wochen 
im Spital Lachen – wies das Polizeiopfer 
am 21. September 2012 ohne zwingen-
den Anlass in die Psychiatrie Zugersee 
in Oberwil ein – mäanderte via Spital 
Uznach ins Kantonsspital St.Gallen wei-
ter – das Spital Lachen hielt ihr auf ei-
gene Kosten Anwalt Christian Michel zu.
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Kontakt

Dr. Regina Streuli

Titel Dr.

Vorname Regina

Nachname Streuli

Land Switzerland

E-Mail Regina.Streuli@kssg.ch
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Strafklagen von Stählin und Zgraggen endeten mit Freispruch 
Der Inhaber der privaten Lachner Betreibungsfirma Rudolf Stählin sowie sein Vize Michel Zgraggen 
sind mit ihren Klagen gegen einen erbosten Klienten wegen „Drohung und Gewalt gegen Beamte“ 
kläglich abgeschifft. Der Zürcher Einzelrichter Roger Harris befand im Fall des Klägers Stählin auf 
Freispruch. Im Fall des Klägers Zgraggen wurde das Verfahren eingestellt. 

Dem beschuldigten 33jährigen Kosovaren, der seit seinem 8. Lebensjahr in Ausserschwyz aufgewachsen ist, 
warfen Stählin und Zgraggen gleich dreimal eine Drohgebärde vor. So habe der Beschuldigte erstmals am 7. 
November 2008 und dann wieder am 4. Dezember 2008 – also vor mehr als 6 Jahren – gedroht. Beim dritten 
Mal kriegten die Kläger die angebliche Drohung nur vom Hörensagen mit: Der Beschuldigte habe damals beim 
Betreibungsbeamten Rack in Schübelbach etwas Unflätiges gegen den Lachner Betreibungsboss Rudolf Stählin 
gesagt. Das Gericht entschied aber in allen drei Fällen auf Freispruch. Und dies nicht zuletzt wegen grober 
Schlampereien bei der Strafuntersuchung des in Lachen wohnhaften Staatsanwalts. 

Dieser Staatsanwalt hatte die Strafanzeigen von Rudolf Stählin und Michel Zgraggen als „Gewalt und Drohung 
gegen Beamte“ behandelt, obwohl beide Kläger keine Beamte, sondern Private sind. „Gewalt“ lag ohnehin 
nicht vor, es wurden auch keine „Gewalthandlungen“ eingeklagt. Der Staatsanwalt vergass bei seiner Anklage, 
entsprechende Strafanträge zu stellen. Diese Unterlassung wurde vom Einzelrichter freimütig als „schlampig“ 
festgestellt. Ausserdem hatten sich die Kläger in diverse Widersprüche verstrickt, was die Glaubwürdigkeit ihrer 
Aussagen nicht förderte. So sagten Stählin und Brack bei den Befragungen aus, sie seien nur Berufskollegen und 
würden sich privat nicht kennen. Allerdings sitzen beide im Vorstand des „Verbandes der Betreibungsbeamten 
des Kantons Schwyz“, Stählin als Präsident und Brack als Vizepräsident. Dazu bemerkte der Einzelrichter tro-
cken, dass eine solche Verbandsführung wohl nicht ohne persönliche und berufliche Kontakte möglich sei.  

Der freigesprochene Beschuldigte überlegt sich nun, Stählin und Zgraggen wegen falscher Anzeige und Kredit-
schädigung einzuklagen. Einer solchen Klage würden sich derzeit noch weitere, ebenfalls fälschlich beschuldigte 
Personen anschliessen. Die Lachner Betreibungsfirma steht nämlich im Ruf, gegen eine ganze Reihe von Klien-
ten falsche Strafanzeigen erstattet zu haben. Die davon Betroffenen wurden dadurch teils an den Rand ihrer 
Existenz gebracht.  

Beispielhaft ist der Fall des Altendörfler Gärtnermeisters Arnold, der nach einer von Betreibungsboss Rudolf 
Stählin „mündlich befohlenen“ polizeilichen Verhaftung sogar in der Psychiatrie in Oberwil landete. Nicht an-
ders erging es dem Stählin-Klienten S.H. aus Lachen. Dieser wurde um Mitternacht zuerst von der das Eltern-
haus stürmenden Polizei-Sondereinheit LUCHS heimgesucht, die alles übereinander warf. Danach wurde er ins 
Polizeizentrum in Biberbrugg überführt und von dort ebenfalls nach Oberwil abgeschoben. Beide machen seit-
her Schadenersatz und Genugtuung geltend, auch wenn sich die Schwyzer Justiz einer ordentlichen Strafunter-
suchung mit allerlei windigen Tricks widersetzt. 

Bei der privaten Stählin-Firma werden Klienten offenbar chronisch mit falschen Behauptungen angezeigt. Sogar 
die Aufsicht über die Schwyzer Betreibungsämter rügte in ihrem „Bericht Betreibungsinspektorat“ vom 19. De-
zember 2012, die Lachner Betreibungsbosse sollen ihre künftigen Strafanzeigen „auf Härtefälle begrenzen“. Der 
Küssnachter Betreibungs-Inspektor René Räber führte dazu wörtlich aus: 

 

Infolge der dauernden missbräuchlichen Beschäftigung der Polizei mit Bagatellen werden auch nachgelagerte 
Dienste wie Justiz und Psychiatrie für die privaten Zwecke der Stählins missbraucht. Mit den fortgesetzten 
Falschanzeigen, so wird vermutet, wollen die Stählins behelfs der Staatsgewalt ihr einträgliches Business mit 
dem Sportel-System retten, das ihnen jährlich mindestens eine halbe Million an ungerechtfertigten Gewinnen 
einbringt. 

Bericht von der Verhandlung vor Bezirksgericht Zürich, 20. Januar 2014 

Ein anderer Fall...
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FRANZ ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf       
055 442 31 31 
 
 
        Einschreiben 
        Kantonsgericht des  
        Kanton Schwyz 

Zu Hd.v.Hrn. Dr.iur. Urs 
Tschümperlin, Präsident 
Kollegiumstrasse 28 

Altendorf, 14. Februar 2014    6431 Schwyz 
 

 
Sehr geehrter Herr Präsident 
 
Gemäss unserer tel. Besprechung von gestern erhalten Sie anbei meine Strafanzei-
ge mit folgenden Verfahrens-ANTRÄGEN: 
 

1. Es sei meine Strafanzeige vom 8. August 2013 mit der vorliegenden zu verei-
nigen und zwecks beförderlicher Behandlung der kantonalen Staatsanwalt-
schaft zuzuführen. 

2. Es sei aufgrund der angezeigten Vergehen, speziell des Verbrechens der 
Freiheitsberaubung die kantonale (und nicht eine Bezirks-)Staatsanwalt-
schaft zu beauftragen, eine stringente Strafuntersuchung zu führen und beför-
derlich Anklage gegen die Angezeigten zu erheben. 

3. Es sei mir die Bevorschussung über Fr. 800- bezüglich meiner Beschwerde 
gegen die Nichtanhandnahme-Verfügung durch STA Fässler zurückzuvergü-
ten, da die Beschwerde wegen verlangter Neueinreichung der Strafanzeige 
hinfällig geworden ist. 

4. Alles unter Kostenauflage zulasten des Staates, wie bei Strafanzeigen üblich 
 
 
Strafanzeige als Zivil- und Strafkläger 
gegen die Polizeiorgane in Lachen wegen Polizeiübergriffs mit Verletzungsfolgen 
gegen meine Person vom 21. September 2012 auf dem Parkplatz der benachbarten 
Garage vor meinem Domizil in Altendorf, sowie gegen die Ärztin Regina Sträuli vom 
Spital Lachen wegen anschliessender, mit den Polizeitätern offensichtlich abgespro-
chener Zwangseinweisung in die Psychiatrische Klinik Zugersee Oberwil (nicht Lit-
tenheid) 
 
 
Anträge 

1 Es sei der brutale Polizeieinsatz mit körperlichem Übergriff auf meine Person 
vom 21. September 2012 morgens um 7 Uhr an meiner Adresse lückenlos 
aufzuklären, es sei Anklage zu erheben und die Verantwortlichen zu bestrafen 

2 Es sei die Unrechtmässigkeit meiner Einweisung in die Psychiatrie in Oberwil, 
bzw. die damit einhergehende Freiheitsberaubung festzustellen. 
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3 Es seien die beteiligten 4 Polizisten laut Rapport G.-Nr. 201 209 21.0012 zu 
befragen 

4 Es seien die 5 Zeugen, welche die Misshandlungen aus der Nähe verfolgt hat-
ten, zu befragen. 

5 Es sei gegen die Ärztin Regina Streuli, damals tätig beim Spital Lachen wegen 
Freiheitsberaubung und Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflichten, insbe-
sondere wegen willkürlicher FFE-Verfügung in Form einer 20-Tage-Zwangs-
einlieferung in die Psychiatrische Klinik Zugersee in Oberwil zu ermitteln (dort 
liessen mich die Ärzte nach 3 Tagen wegen fehlender Voraussetzungen für 
einen Aufenthalt wieder frei) 

6 Es seien die Akten vollständig beizuziehen 

7 Es sei aufgrund der regierungsrätlich festgestellten Unbegründetheit der Poli-
zeirechnung über Fr. 420.- wegen Nötigung gegen die Aussteller der Polizei-
rechnung zu untersuchen. Es sei festzustellen, wie weit nicht nur die Polizei-
Eskorte nach Oberwil, sondern auch deren Verrechnung zu meinen Lasten ei-
ner falschen Schuldzuweisung, bzw. der weiteren Vertuschung des vorange-
henden Polizeiübergriffs dienten. Diesfalls sei wegen ungetreuer Geschäfts-
führung zu untersuchen. 

8 Es sei gegen die Verantwortlichen der Psychiatrischen Klinik Zugersee wegen 
Wuchers zu untersuchen. Es sei der Krankenkasse zu verbieten, jenen offen-
sichtlich gewerbsmässig betrügerisch erstellten Rechnungsbetrag auf mich als 
Zwangsversichertem umzulegen. 

9 Es sei die Strafuntersuchung beförderlich anhandzunehmen. Es ist zu bean-
standen, dass schon der Regierungsrat wegen strafrechtlich nicht ermitteltem 
Sachverhalt punkto Polizeiübergriff passen musste. Eine weitere Verzögerung 
der Strafuntersuchung ist unhaltbar. 

10 Es sei mir eine angemessene Entschädigung für die Freiheitsberaubung, für 
erheblichen Schmerz und die enormen Umtriebe sowie für die traumatisieren-
den Zwangshandlungen und deren Kurz- und Langzeitfolgen eine angemes-
sene Entschädigung aus der Staatskasse zu entrichten 

11 Die Strafanzeige sei unverzüglich an die Hand zu nehmen (hohe Priorität) 
 
 
Begründung 
 
Im Nachgang zu den massiven polizeilichen Fehlhandlungen leide ich nach wie vor 
unter den traumatischen Erlebnissen vom 21.- 24. September 2012. Ausserdem bin 
ich noch immer finanziellen Forderungen ausgesetzt, u.a. durch die Krankenkasse 
Concordia für den vom Spital Lachen verfügten Zwangsaufenthalt in der Psychiatrie 
in Oberwil. Dies, obwohl der verfügte FFE in keinem Verhältnis zu den damaligen 
Umständen im Spital Lachen stand und somit auch nicht mir als Opfer der krassen 
Fehldisposition angelastet werden kann.  
 
Mit der Polizeiaktion sowie der anschliessend orchestrierten FFE-Einlieferung in die 
Psychiatrische Klinik Oberwil besteht erheblicher Verdacht auf Freiheitsberaubung. 
Schon aufgrund von Art. 310 StPO ist eine unverzügliche Strafuntersuchung mit an-
schliessender Anklage gegen die Angezeigten anzuordnen und durchzuführen. Art. 
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310 StPO schreibt zwingend vor: Es ist eine (Straf-)Untersuchung durchzuführen, 
„wenn eine Person bei einem Unfall eine schwere Körperverletzung erleidet und eine 
strafrechtliche Drittverantwortung nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann (…). 
Im Zweifelsfall ist folglich eine Untersuchung zu eröffnen.“ Im vorliegenden Fall wur-
de ich durch Polizeigewalt massiv verletzt und aus meinem gewohnten Tages- und 
Lebensrhythmus geworfen. Mit der FFE-Einweisung auf 20 Tage durch die Ärztin des 
Spitals Lachen wurde ich meiner elementarsten Rechte, insbesondere meiner we-
sentlichsten persönlichen Freiheiten beraubt. 
 
Im Rahmen einer völlig unnötigen und zudem widerrechtlichen Aktion eines zu Grob-
heiten motivierten Polizeitrupps des Polizeipostens Lachen wurde ich auf dem Areal 
einer zu meinem Domizil benachbarten Garage zuerst gefesselt und danach so mit 
dem Kopf auf die Kühlerhaube eines parkierten Autos gedrückt, dass ich danach be-
nommen zu Boden fiel und das Bewusstsein verlor. Beim Auto entstand eine grosse 
Beule. Die Polizeier bedeuteten den Zeugen (wie mir später berichtet wurde), sie 
würden den Blechschaden „auch ohne (formelle) Rechnung bezahlen“. 
Beweis: Zeugen 
 
Da ich benommen auf dem Boden blieb, arrangierten die Polizeier einen Sanitätswa-
gen. Dieser fuhr mit Geheul und Blaulicht in mein Wohnquartier und brachte mich, 
sozusagen unter Polizeischutz, ins Spital Lachen. 
Beweis: Zeugen 
 
Dort verfügte die Ärztin Regina Streuli aus nicht nachvollziehbaren Gründen einen 
FFE über mich, „für die voraussichtliche Dauer von 20 Tagen“. Hätte ich mich, in 
Oberwil abgeliefert, nicht erfolgreich gegen dieses ärztliche Ansinnen zur Wehr ge-
setzt, und diesen Ort mit ärztlicher Erlaubnis bereits 3 Tage später wieder verlassen, 
so wäre meine berufliche Existenz wohl kollabiert. 
 
Der FFE „für 20 Tage“ beweist rechtsgenüglich, dass der Polizeiübergriff zu schwe-
ren Verletzungen meinerseits führte. Dabei ist unerheblich, ob es sich um physische 
und/oder psychische Verletzungen handelt. Effektiv stand ich beim brutalen Polizei-
einsatz Todesängste aus, obwohl ich bis zu jenem Tag ein völlig normales Leben 
führte, und in allgemein guter physischer und psychischer Verfassung war, was ärzt-
lich bestätigt werden kann. 
Beweis: Freunde, Bekannte, mein Arzt als Zeugen 
 
Hat die Angezeigte den 20-tägigen FFE-Entscheid als Ärztin gefällt, so steht sie un-
ter dem Verdacht der Freiheitsberaubung, der wissentlichen Falschanordnung so-
wie der Verletzung ärztlicher Sorgfaltspflichten. Sollte die Angezeigte gegebenenfalls 
nicht als Ärztin, sondern primär als Vertuscherin des offensichtlichen Polizeiübergriffs 
gehandelt haben, so läge nicht nur Freiheitsberaubung, sondern auch die Verletzung 
von tragenden Standesregeln vor. Diesfalls wäre sie auch standesrechtlich von ihren 
ärztlichen Diensten per sofort zu entfernen.   
 
Derartige Fehldispositionen, bzw. Verhöhnung von Abhängigen, ob als Ärztin 
und/oder als Polizeigewalt-Schützerin, sind selbstverständlich zu ahnden.  
 
Der Polizeiüberfall war offensichtlich missbräuchlich: Weshalb ich morgens noch vor 
7 Uhr überfallen werde, um mich ins Betreibungsamt Lachen zu verfrachten, das 
aber frühestens um 8 Uhr öffnet, ist nicht nachvollziehbar. Dies hätte einen rund  
1-stündigen Aufenthalt unter polizeilichem Gewahrsam bedingt. Eine solche Absicht 
mit dem alleinigen Ziel, mich dem Betreibungsbeamten zuzuführen, ist aber kaum in 
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Einklang mit der Vorgabe zu bringen, mich beim Betreibungsamt vorzuführen, be-
dingte überdies unerlaubte und unverhältnismässige Zwangsmassnahmen  und war 
schon deshalb illegal. Es ist davon auszugehen, dass die Polizisten schon deshalb 
schlecht drauf waren und schliesslich unnötig Gewalt gegen mich anwandten, weil 
ihnen kein klarer, bzw. kein vernünftiger Auftrag vorlag.  
 
Die FFE-Verfügung der Ärztin war offensichtlich missbräuchlich: Während sie mich 
proforma abtastete, konnte sie schon aufgrund der 4 Polizisten vor der Tür (wie bei 
einem Schwerverbrecher) keine Hämatome oder Überdehnungen feststellen, womit 
ihr eine ärztlich unabhängige Untersuchung nicht möglich war. Über sie hatte ich 
ausdrücklich einen Anwalt verlangt, was sie mir aber, ohne mich anzuhören, die gan-
ze Zeit über verweigerte. Weil ich weiterhin auf dem Beizug eines Anwalts bestand, 
um meine Rechte wahrnehmen zu können, verfügte sie schliesslich den besagten 
20-tägigen FFE. Diesen mit „potentieller Selbst- oder Fremdgefährdung“ zu begrün-
den, war nur noch Hohn auf die durch sie ausgesprochene Freiheitsberaubung 
obendrauf. 
 

 Meine Verfrachtung nach Oberwil polizeilich zu eskortieren entsprach auch 
gemäss dem bei den Akten befindlichen Regierungsrats-Entscheids offenbar 
keiner Notwendigkeit (Handschellen, 2 Sanitäter, keine konkret feststellbare 
Selbst- oder Fremdgefährdung, etc.). Dies geschah einzig zur weiteren Vertu-
schung des Polizeiübergriffs vor meiner Wohnadresse in Altendorf. 

 Aus lauter Routine wurde in der Polizeirechnung die Psychiatrische Klinik 
Oberwil mit derjenigen von Littenheid verwechselt. Für diese Verwechslung 
wurde mir als Polizeiopfer auch noch eine Rechnung über Fr. 420.- zugestellt. 
Diese diente indessen einzig als falsche polizeiliche Schuldzuweisung, bzw. 
der Vertuschung des am 21.9.2012 um 07 Uhr gestarteten Polizeiübergriffs 
gegen meine Person. Laut Regierungsrat kommt dieser Polizeirechnung we-
gen sachlicher Unbegründbarkeit keinerlei Legalität zu. Gegen den Verant-
wortlichen des Polizeipostens Lachen ist deshalb auch wegen Irreführung, 
Vorteilnahme und Amtsmissbrauchs zu ermitteln 

 Da die Strafbehörden den Polizeiübergriff vom 21.9.2012 vor meiner Haustüre 
bisher weder untersuchten noch ahndeten, musste der Regierungsrat in sei-
nem Entscheid zu diesem Punkt passen, weshalb er auf Seite 1 unter „Sach-
verhalt“ schrieb: „Im Rahmen dieses Einsatzes kam es zu (nicht im Detail er-
stellten) Schwierigkeiten, sodass die Kantonspolizei Schwyz den Rettungs-
dienst anforderte“. Effektiv sind die „Schwierigkeiten“ in meiner Strafanzeige 
vom 8. August 2013 aber im Detail erstellt. Daraus geht hervor, dass ich völlig 
grundlos angegriffen und zu Boden geworfen wurde. Sowohl die regierungs-
rätlichen Erwägungen wie auch § 310 StPO laden zu einer beförderlichen 
Strafuntersuchung ein.  

 Die Erwägungen im regierungsrätlichen Entscheid (bei den Akten) sprechen 
ebenfalls gegen jegliche vertretbare Legitimation der FFE-Einweisung durch 
die von mir angezeigte Ärztin Regina Streuli. Die Angezeigte wies mich be-
kanntlich für 20 Tage dorthin ein. Ich wurde dort durch die Ärzte aber schon 
nach 3 Tagen wegen fehlendem Behandlungsbedarf wieder entlassen. Die 
Strafuntersuchung wird u.a. ergeben, dass ich in jenen 3 Tagen Oberwil zu 
keinem Zeitpunkt ärztlich behandelt und lediglich eingesperrt wurde, ohne 
dass von mir etwelche Gefährdung ausging.  
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 Dadurch ist auch die dort ausgestellte Rechnung für den willkürlich veranlass-
ten, völlig sinnlosen und unnützen Zwangsaufenthalt in keiner Weise gerecht-
fertigt. Es ist somit nicht nur gegen die Ärztin, sondern auch gegen die Psy-
chiatrische Klinik Zugersee wegen Freiheitsberaubung und Verletzung der 
ärztlichen Sorgfaltspflichten, gegen Letztere aber auch wegen Wuchers zu un-
tersuchen. 
 

Im Entscheid des Regierungsrates (bei den Akten) wird ausgeführt, die dubiose Poli-
zeiforderung an meine Adresse sei faktisch abzuschreiben. Aufgrund der Erwägun-
gen des Regierungsrates erhellt sich der Verdacht auf die von mir angezeigten Straf-
taten noch weiter. Insbesondere ist festzustellen, dass die FFE-Einweisung durch die 
angezeigte Ärztin nicht nur ein missbräuchlicher Vertuschungsversuch des an mir 
ausgeübten Polizeiübergriffs war, es war auch eine Verletzung der ärztlichen Sorg-
faltspflicht der gröberen Sorte und zudem auf einem Niveau, wo eine solche Person 
an der weiteren missbräuchlichen ärztlichen Berufsausübung schon von Amtes we-
gen und im öffentlichen Interesse gehindert werden müsste. Es ist auch zu prüfen, 
ob die angezeigte Ärztin noch weitere Freiheitsberaubungen auf dem Kerbholz hat. 
 
Zu meiner Person: 
Bis zu diesem Vorfall war ich nicht nur physisch, sondern auch psychisch völlig ge-
sund. Es liegen nirgends Akten vor, die etwas anderes belegen. Ich betreibe selb-
ständig ein Gartengeschäft in Altendorf. Ein solcher Erwerb setzt eine robuste Phy-
sis, eine stabile Allgemeinverfassung sowie  eine hohe Belastbarkeit voraus.  
 
Es kann somit ausgeschlossen werden, dass sich bei mir ab dem Moment des Poli-
zeiüberfalls alle Werte plötzlich ins Gegenteil verkehrten und ich von einer Sekunde 
auf die nächste „selbst- oder fremdgefährdend“ wurde (die Ärztin wollte sich auf kei-
ne der beiden Optionen festlegen). Die FFE-Verfügung der Ärztin beweist allenfalls, 
dass aufgrund des Polizeiübergriffs und ihrer Weigerung, mir ärztliche Hilfe zukom-
men zu lassen oder anwaltliche Hilfe zu vermitteln, wohl eine erhebliche Integritäts-, 
bzw. Körperverletzung vorlag. Es ist aber schon aufgrund von Art. 310 StPO eine 
Strafuntersuchung durchzuführen. Der Polizeiübergriff und die anschliessende FFE-
Verfügung waren völlig missbräuchlich und mehr als nur dubios.  
 
Ich ersuche um beförderliche Anhandnahme der Strafuntersuchungen und um an-
tragsgemässen Entscheid. Als Straf- und Privatkläger bin ich über das Verfahren auf 
dem Laufenden zu halten und bezüglicher aller Termine von Befragungen und weite-
ren Untersuchungshandlungen zu informieren, und es ist mir bei Befragungen etc. 
Gelegenheit für Zusatzfragen zu erteilen. Ausserdem behalte ich mir weiterer Be-
weismaterialien ausdrücklich vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen      
 
 
 
 
Franz Arnold 
 
        
 
 
Die Unterlagen sind gesamthaft bei Ihren Akten 
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Als Verfügung getarntes Manöver gegen den Rechtsuchenden, womit dieser zu 
einem Rückzug seiner Beschwerde bewegt werden sollte – mit solchen Tricks 
hält sich die SZ Justiz regelmässig Strafanzeigen und Beschwerden vom Hals...
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FRANZ ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf       
055 442 31 31 
 
 
        Einschreiben 
        Kantonsgericht Schwyz 

zu Handen von Herrn Präsident 
Dr.iur. Urs Tschümperlin 
Kollegiumstrasse 28 

        6431 Schwyz 
 
 
 

Altendorf, 20. Februar 2014 
 

 
 

R BEK 2013 181  
Nichtanhandnahme, Amtsmissbrauch, schwere Körperverletzung,  
Freiheitsberaubung, etc., eingereichte Strafanzeige vom 14.ds. 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
 
Ich ersuche erneut um Zuteilung meiner erweiterten Strafanzeige vom 14.ds. an die kantona-
le Staatsanwaltschaft, mit Ausnahme von Herrn STA Charles Fässler, welcher vorliegend 
offenbar befangen ist. 
 
Ich weise Sie darauf hin, dass Nichteintreten gegen das Willkürverbot, gegen das Rechts-
missbrauchsverbot und gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen würde.  
 
Dies insbesondere, wenn Körperverletzung mit schwerwiegenden Folgen wie Traumatisie-
rung feststeht, was wie vorliegend zu einer FFE-Verfügung führte, und sowieso dann, wenn 
wie vorliegend eine 20-tägige FFE-Einweisung verfügt wurde, obwohl die Klinik keinen Be-
handlungsbedarf vorsah und mich nach 3 Tagen reiner Hafterstehung ohne jegliche ärztliche 
Versorgung wieder entliess, was strafrechtlich kaum anders denn als Freiheitsberaubung zu 
interpretieren und entsprechend zu verfolgen und zu ahnden ist. 
 
Sollten Sie anderer Auffassung sein, so ersuche ich um Zustellung einer rekursfähigen Ver-
fügung, bei mir eintreffend bis spätestens 25. Februar 2014. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen      
 
 
 
 
 
Franz Arnold 
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FRANZ ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf       
 
 
        Einschreiben 
        Kantonsgericht Schwyz 

Kollegiumstrasse 28 
        6431 Schwyz 
 
 

Altendorf, 15. März 2014 
 

Beschwerde 
SUB 2014 96, 97, 98 CF / R BEK 2013 181  
Gegen die Nichtanhandnahme-Verfügung vom 18. Februar 2014, betr. Amtsmiss-
brauch, Nötigung, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Wucher, etc.,  
 
Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsgerichts 
 
Gegen obige Nichtanhandnahme-Verfügung, bei mir eingetroffen am 7. März (!) 2014, 
reiche ich innert der mir kürzest angesetzten Frist von 10 Tagen Beschwerde als Straf- 
und als Zivilkläger ein. Ich ersuche um jeweils rechtzeitige Avisierung zu den anstehen-
den Befragungen und aller weiteren Termine, auf welche ich zur Beiladung berechtigt 
bin.  
 
Als Betroffener bin ich zur Beschwerde legitimiert. Dies insbesondere bei Delikten ge-
gen Leib und Leben. Die Beschwerde erfolgt rechtzeitig und mit folgenden 
 

ANTRÄGEN 
1. Es sei die Nichtanhandnahme-Verfügung vom 18.2.2014 (mir verspätet zuge-

stellt am 7.3.2014) aufzuheben und eine ordentliche Strafuntersuchung anzu-
ordnen und durchzuführen. 

2. Es sei meine Strafanzeige vom 8. August 2013 mit derjenigen vom 14. Februar 
2014 und mit den Vorbringen in meinen weiteren Eingaben wie auch in dieser 
Beschwerde zu vereinigen. 

3. Staatsanwalt Fässler sei wegen Befangenheit in den Ausstand zu versetzen.  
4. Es sei aufgrund der angezeigten Vergehen und Verbrechen, speziell des Verbre-

chens der Freiheitsberaubung die kantonale (und nicht eine Bezirks-)Staats-
anwaltschaft zu beauftragen, eine umfassende Strafuntersuchung zu führen, 
die Täterschaft zu eruieren und beförderlich Anklage gegen sie zu erheben. 
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5. Es sei festzustellen, dass das polizeiliche Vorgehen sowie die FFE-Überweisung 
in die Psychiatrie rechtswidrig erfolgten und unverhältnismässig waren. 

6. Es seien die Korrespondenzen, Rapporte und alle weiteren Vermerke der Polizei 
und allfällig weiterer Instanzen bezüglich Verkehr mit der Vormundschaftsbe-
hörde Altendorf beizuziehen, bzw. mir vollständig offenzulegen. 

7. Es seien die ärztlichen Berichte/Unterlagen der Psychiatrischen Klinik Zugersee 
beizuziehen, bzw. mir vollumfänglich offenzulegen. 

8. Es seien die vollständigen Unterlagen der Sanität beizuziehen und mir offenzu-
legen. 

9. Es seien mir die Kosten für die Falschbehandlung im Spital Lachen, für die miss-
bräuchliche FFE-Versetzung in die Psychiatrische Klinik in Oberwil sowie alle da-
raus entstandenen Folgekosten gesamthaft zu erlassen, bzw. zu ersetzen. 

10. Es sei mir eine angemessene Entschädigung als Schmerzensgeld, als materielle 
Entschädigung und für meine bisherigen Umtriebe gutzusprechen.  

11. Es sei von einer erneuten Bevorschussung abzusehen. Das Kantonsgericht liess 
sich bereits anhand meiner Beschwerde vom 23. August 2013 mit Fr. 800.- be-
vorschussen.  

12. Alles unter Kostenauflage zulasten des Staates, wie bei beanzeigten Vergehen, 
insbesondere bei Vergehen gegen Leib und Leben, üblich. 

 
 
 
Sachverhalt 

1. Polizeiübergriff 
Am 21. September 2012 wurde ich frühmorgens kurz vor 07.00 Uhr durch 4 Po-
lizisten des Polizeipostens Lachen ohne vorherige Androhung und ohne er-
kennbare Notwendigkeit aufgesucht und mit Polizeigriffen brutal angegangen, 
gefesselt und verhaftet. Diese Attacke wurde offiziell durch den Leiter des Be-
treibungsamtes Lachen/Altendorf, Rudolf Stählin jun. angeordnet, bzw. meine 
polizeiliche Vorführung auf Bürobeginn dieses Betreibungsamtes um 08.00 Uhr 
bestellt.  

 
2. Auf meine Nachfrage nach Einsicht in den angeblichen Vorführungs-Auftrag 

waren die Polizisten nicht vorbereitet. Es hiess, sie müssten wegen einem sol-
chen Dokument zuerst in ihrem Auto nachschauen. Ein solches bestand offen-
sichtlich nicht und ist auch nicht bei den Akten. Es lag auch kein Hausdurchsu-
chungsbefehl vor.  
 

3. Als ich die Polizisten darauf hinwies, ich müsse zuvor noch meinen Lieferwagen 
von einem Nacht-PP (der mir nur bis 07.30 Uhr zustand) umparkieren, bevor sie 
mich zum Betreibungsamt begleiten könnten (welches erst um 08.00 Uhr öff-
net), hiess es, das sei möglich, bzw. „kein Problem“.  
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4. Auf dem PP neben meiner Wohnadresse angekommen, hinderten sie mich je-
doch daran, den Fahrersitz zu besteigen und den Lieferwagen umzuparkieren. 
Darauf händigte ich, zum Zeichen, dies selber zu tun, den Autoschlüssel bereit-
willig einem der Polizisten aus, wobei ich mich zum Mitfahren auf die Brücke 
des Lieferwagens schwang. Darauf wurde ich aufgefordert, wieder abzusteigen. 
Ab diesem Moment wurde ich völlig situationsfremd und für mich unvorher-
sehbar – unter Beobachtung von 4 Zeugen – in den Schwitzkasten genommen 
und anschliessend mit dem Kopf so auf die Kühlerhaube eines nebenstehenden 
PWs gedrückt, dass dort eine grosse Delle entstand.   

 
5. Daraufhin ging ich zu Boden und muss vorübergehend wohl das Bewusstsein 

verloren haben. Jedenfalls lag ich benommen am Boden, ohne dass die Angrei-
fer mir die mildeste Hilfe zukommen liessen. Im Gegenteil legten sie mich noch 
zusätzlich in Fesseln. Hingegen nahmen die Polizisten telefonischen Kontakt mit 
dem Spital Lachen auf.  
 

6. Sanitätswagen mit Cis Gis Horn 
Nach längerem Beraten wurde schliesslich ein Sanitätswagen auf den Parkplatz 
beordert. Dieser traf – für das ganze Quartier gut hör- und sichtbar – mit Poli-
zeisirene und Blaulicht ein. Daraufhin wurde ich gefesselt in diesen verfrachtet 
und ins Spital Lachen gefahren. Der Polizeiübergriff inkl. der lärmigen Ankunft 
der Sanitäter wurde in seiner vollen Länge von 4 Zeugen beobachtet.  
Beweis: 4 Zeugen 

 
7. Ärztin Regina Streuli stellt falschen FFE für 20 Tage Oberwil aus 

Im Spital Lachen wurde ich während ca. 2 Std. hin- und hergeschoben, von der 
Ärztin Regina Streuli jedoch nur proforma untersucht. Die nächstliegenden Ver-
letzungen, nämlich diverse Hämatome, Schürfungen und Überdehnungen (na-
mentlich im Schulterbereich durch mir schmerzhaft beigefügte Polizeigriffe) 
wurden von ihr nicht beachtet, sondern durchwegs ignoriert. Da die 4 Polizis-
ten, welche mich k.o. geschlagen hatten, vor dem Behandlungszimmer Spalier 
standen, sah die Ärztin davon ab, mich ordentlich zu untersuchen und zu be-
handeln. 

 
8. Anwaltlichen Beistand mit FFE verweigert 

Nach dem Polizeiübergriff vor meiner Haustür, sowie der ärztlichen Weigerung 
im Spital Lachen, eine zweckdienliche und ärztlich gebotene Untersuchung vor-
zunehmen, verlangte ich bei der Ärztin sowie bei weiterem Personal des Spitals 
ausdrücklich nach einem anwaltlichen Beistand. Ein solcher stand mir ange-
sichts der polizeilich aus dem Ruder gelaufenen Situation und der offensichtli-
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chen ärztlichen Kooperation mit den widerrechtlicher Handlungen der ange-
zeigten Polizisten zweifellos zu.  

 
9. Dieser klar und eindeutig vorgebrachten Forderung wich die Ärztin Regina 

Streuli aber aus, indem sie einen FFE über mich verfügte, um dadurch den Poli-
zeiübergriff zu tarnen und meine Patientenrechte zu verletzen, bzw. um den 
„Kollegen“ von der Polizei aus dem Sumpf zu helfen, indem sie mich vom Opfer 
zum Täter umpolte, bzw. mir psychische Defizite andichtete, und zwar in einem 
Ausmass, wonach meine sofortige Einlieferung, bzw. Entsorgung in eine Psychi-
atrie erforderlich sei1. Damit hat sie die ärztliche Sorgfaltspflicht so krass ver-
letzt, dass ihr Fehlverhalten als Ärztin von Amtes wegen strafrechtlich, auf-
sichtsrechtlich und standesrechtlich untersucht werden muss. 
 

10. Daraufhin wurde ich mit demselben Sanitätswagen, wiederum in Handschellen 
gefesselt, die sich bei jeder Bewegung noch enger anzogen, in die Psychiatri-
sche Klinik in Oberwil verfrachtet. Die schon im Spital ständig präsenten Polizis-
ten begleiteten den Sanitätswagen mit mir als Fracht auch nach Oberwil. 

 
11. Polizeirechnung mit fehlender Begründung 

Um die falsche Legende meiner „besonderen Gefährlichkeit“ noch weiter zuzu-
spitzen, wurde mir vom Polizeiposten Lachen später auch noch Rechnung über 
Fr. 420.- für die absolut unnötige polizeiliche Eskorte von Lachen nach Ober-
wil/ZG zugestellt. Diese Rechnung focht ich zuletzt beim Regierungsrat an. Die-
ser stellte fest, dass die polizeiliche Begleitung unnötig und die Rechnung somit 
unberechtigt war (vgl. Beilage 1). Ausserdem wurde mir, wohl aus Routine, eine 
Begleitfahrt nicht nach Oberwil, sondern nach Littenheid verrechnet.  

 
12. Täter-Opfer-Symmetrie mit falschem FFE verkehrt 

Mit dem offensichtlich missbräuchlich ausgestellten FFE ordnete die Ärztin Re-
gina Streuli meine Versorgung in die Psychiatrische Klinik in Oberwil für min-
destens 20 Tage an. Da die Einschaltung eines Anwalts, wie von mir gefordert, 
offensichtlich nach Kräften verhindert werden sollte, lag Ihr Bestreben einzig 
darin, die meiner Spitaleinlieferung zugrundeliegende Polizeiaktion zu vertu-
schen, bzw. diese via FFE-Einweisung meiner Person (als Objekt des Polizei-
übergriffs) zu legitimieren. Dies tat sie, indem sie als Ärztin die Konstellation 
von Täter und Opfer willkürlich um 180° verkehrte. Dazu passte auch, dass sie 

                                                        
1 Die Ärztin am Spital Lachen, Regina Streuli, beliebte den FFE mit der „Diagnose ICD Code 10 F4 (phobische Störungen)“ zu be-
gründen. Dieser ICD Code scheint besonders geeignet zu sein zur Vertuschung von Polizeiübergriffen. Die aufsichtspflichtigen 
Standesorganisationen sind gehalten, die Häufigkeit der Anwendung dieser Diagnose unter dem Aspekt des ärztlichen Miss-
brauchs zu prüfen. 
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keine Fragen zu meinen persönlichen Verhältnissen stellte, bzw. ihr waren die 
für mich schweren Nachteile ihres Handelns offensichtlich gesamthaft egal2.  

 
13. Im Gegenteil liess sie mich wie eine Ware, bzw. wie ein falsch adressiertes Pa-

ket in die Psychiatrie verfrachten. Dabei war beim Teamwork von Lachner Poli-
zei und Lachner Spital gewohnheitsmässig offenbar mehr die Klinik in Litten-
heid jeweils im Spiel (vgl. Rechnung der Polizei über Fr. 420.-, wo mir statt 
Oberwil eben Littenheid als Ziel-Ort verrechnet wurde, obwohl diese in entge-
gengesetzter Richtung liegt3).  

 
14. Um die auch im Spital Lachen vor dem Behandlungszimmer omnipräsenten Po-

lizisten zu schützen, missbrauchte Frau Streuli offenkundig ihre Vormachtstel-
lung als Ärztin. Wieweit das Vertuschen von Polizeigewalt durch ein 20-tägiges 
Verstecken des Polizeiopfers in einer Spinnwinde mit ärztlicher Ethik zu verein-
baren ist, ist nebst in der Strafuntersuchung auch durch die Aufsichtsorgane 
sowie durch die Standesorganisation der Ärzte festzustellen 4.  
 

15. 3 Tage Psychiatriezelle … 
Da die Ärzte in Oberwil für die falsch behaupteten, bzw. offensichtlich frei er-
fundenen „Symptome“ oder „Krankheiten“ keine Anzeichen feststellen konn-
ten, entliessen sie mich nach 3 Tagen reiner Einsperrung, in welcher Zeit ich – 
ausser beim Entlassungsgespräch – nie einen Arzt zu Gesicht bekam.  

 
16. … zu Arzt-Tarifen verrechnet  

Für diese 3 Tage Spinnwinde, bzw. kaum überbietbarer Diskriminierung, stellte 
die Psychiatrische Klinik in Oberwil eine Rechnung über Fr. 1‘188.55 aus, ob-
wohl es bei den Verrechnungs-Positionen nur um Kost und Logis gehen konnte. 
Angesichts dieser hohen Summe wurden fraglos auch ärztliche oder andere 
fachliche Dienstleistungen eingerechnet, die in meinem Fall aber nicht erbracht 
worden sind. Die Verrechnungspraxis in Oberwil ist vorliegend auf den Vorwurf 
des Wuchers zu untersuchen. 

 
17. Da ich nur als Kostgänger und als Zellengast versorgt wurde, käme die Verkösti-

gung inkl. primitiver Schlafgelegenheit somit auf knapp Fr. 400.- pro Tag zu ste-
                                                        
2 Die Angezeigte liess danach – was nicht ohne erheblichen Aufwand geht – offenbar sämtliche Angaben zu ihrer Person auf dem 
Internet löschen. Eine Ärztin, die nach ethischen und nach Standesregeln arbeitet und nichts zu verbergen hat, müsste sich auf 
dem Netz aber kaum unsichtbar machen. Damit zeigt sie, dass sie sich als Ärztin nicht mehr länger präsentieren kann, und dass 
vorliegend der Vorwurf der ärztlichen Vertuschung des Polizeiübergriff zu prüfen ist, darauf zählend, dass sich die Justiz gegenüber 
strafbaren Handlungen ihres Berufsstandes gerichtsnotorisch in grösster Zurückhaltung übt.    
 
3 Die Strecke Lachen – Oberwil bei Zug beträgt 41,2 km bei einer Reisezeit von 38 Min. Die Strecke Lachen – Littenheid beträgt 56,6 
km bei einer Reisezeit von 59 Min. (Quelle: Routenplaner) – Die Polizisten zeigten spontan etwas mehr Lust für den Zugersee. In 
der Polizeirechnung wurde hingegen eine Polizei-Eskorte nach Littenheid verrechnet. Vielleicht wegen der längeren Distanz? 
 
4 Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz, Präsident: Dr. med. Kurt Schreier, Arigstrasse 17, 6018 Buttisholz / Sekretariat Dr. med. 
Patrick Rittmann, Spital Lachen, Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen SZ – Eine Kopie dieser Beschwerde geht an die beiden Adressen. 
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hen, was vergleichsweise selbst im Zürcher Hotel Dolder wesentlich günstiger 
zu stehen kommt. Diese Rechnung wurde von der Krankenkasse Concordia 
trotz meiner rechtzeitig erfolgten Instruktion und Vorwarnung anerkannt und 
mir vollumfänglich mit weiteren Zuschlägen weiterverrechnet. Die Concordia 
hatte sich dadurch ausserhalb ihres Aufgabenbereichs als Inkassofirma für die 
Klinik in Oberwil angedient5. 

 
18. Hohe Spitalrechnung für falsche FFE-Verfügung 

Für die offenbar absichtlich falsch erstellte Diagnose der Ärztin Regina Streuli 
und die daraus abgeleitet falsch erstellte FFE-Verfügung glänzte das Spital La-
chen mit einer Rechnung über Fr. 1‘905.75 (!), wovon die Concordia mir unter 
dem Vorwand von „Franchise“ und „Selbstbehalt“ Fr. 470.90 verrechnen woll-
te. Aufgrund meiner Weigerung, den offensichtlichen Wucher zu akzeptieren, 
leitete die Concordia daraufhin die Betreibung und Pfändung gegen mich ein. 
Später schlug sie noch „Mahn- und Umtriebsspesen“ über Fr. 120.- drauf. Da-
nach kamen noch Fr. 88.- „Betreibungskosten“ hinzu.  

 
19. Die in Rechnung gestellten „Leistungen“ der Psychiatrischen Klinik in Oberwil 

und des Spitals Lachen wurden offensichtlich nicht erbracht. Es wurden einzig 
„Leistungen“ zu meiner Beschmutzung und zur Beschädigung meiner Unver-
sehrtheit, sowie zur Vertuschung des mit einem FFE getarnten gravierenden 
Polizeiübergriffs erbracht. Mit der „Leistung“ der Ärztin Regina Streuli wurde 
ich zu einem „psychisch Gestörten“ umgepolt, dem – rückwirkend – nicht an-
ders als mit Polizeigewalt und anschliessender Zuführung durch Sanitäter in ih-
re Hände, und – vorwirkend – nur mit einer FFE-Einweisung nach Oberwil (oder 
doch nach Littenheid?) beizukommen sei.  
 

20. Dass mir für den Polizeiübergriff, für die radikale Verletzung ärztlicher Sorg-
faltspflichten sowie für die missbräuchliche Einschaltung der Psychiatrie auch 
noch falsche Rechnungen, und zwar in nicht nachvollziehbarer Höhe zugestellt 
wurden, erhärtet zudem den Verdacht auf skrupellose Ausbeutung meiner Ab-
hängigkeit als Patient, sowie auf Wucher. Sowohl die Polizisten des Postens La-
chen wie auch die Ärztin im Spital Lachen nutzten ihre Vorrangstellungen miss-
bräuchlich aus, indem sie Positionen verrechneten, die durch die Strafuntersu-
chung auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen sind. Die offensichtlichen Verlet-
zungen elementarster Berufspflichten sind zu untersuchen und entsprechend 
festzustellen.  

 
                                                        
5 Um sich als Inkassostelle für unberechtigte, bzw. nicht erbrachte ärztliche Leistungen der Klinik in Oberwil zu profilieren, scheute 
sich die Krankenkasse Concordia nicht, mich über das Betreibungsamt Lachen/Altendorf zu betreiben, die Forderung vor Verwal-
tungsgericht durchzusetzen und anschliessend eine Pfändung auszulösen. Dadurch wurde erneut der Chef jenes Betreibungsamtes 
ins Spiel gebracht, der die Polizeiaktion ausgelöst haben soll, auch wenn ein Vorführauftrag in den Akten nicht zu finden ist.  
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21. Verletzung der Informations- und Anzeigepflicht 
Die Ärztin unterstand angesichts eines im Schockzustand eingelieferten Patien-
ten selbstverständlich der Informations- und Anzeigepflicht. Indem sie den Bei-
zug eines von mir ausdrücklich geforderten Anwalts verweigerte und stattdes-
sen, um den Polizeiübergriff zu vertuschen, in krasser Verletzung ärztlicher 
Sorgfaltspflichten zu einer missbräuchlichen FFE-Überweisung griff, steht sie 
nicht nur wegen Unterlassung von Hilfeleistungen, sondern auch wegen Mittä-
terschaft, bzw. Gehilfenschaft beim Polizeiübergriff zum Zweck der Strafverei-
telung unter Verdacht. 
Beweis: Die Vorgänge sind durch Befragungen im Detail zu ermitteln. 

 
22. Entlassung aus der Psychiatrie nach 3 Tagen 

Nach meinem Zwangsaufenthalt seit Freitag, dem 21. September 2012 in der 
Klinik in Oberwil wurde ich am Montag, 24. September 2012 von den Ärzten 
um 14 Uhr entlassen und von Freunden abgeholt. Zurück an meinem Wohn- 
und Arbeitsort in Altendorf ging ich sofort daran, liegen gebliebene Arbeiten in 
meinem Betrieb nachzuholen und die Schäden, entstanden durch meine 3-
tägige (ersatzlose) Absenz, möglichst auszubügeln. Meinem Geschäft und mir 
selber ist dadurch ein erheblicher Schaden entstanden (eine Gärtnerei mit all 
ihren Pflanzungen verträgt keinen 3-tägigen Arbeits- und Pflege-Unterbruch). 

 
23. Trauma als Folge des Psychiatrisierungsversuchs 

Die zu meinem Nachteil verübten Taten vom 21.9.2012 sowie der nachfolgende 
3-tägige Zwangsaufenthalt in Oberwil, wo ich in absoluter Ungewissheit in einer 
Zelle warten musste, ohne jegliche Orientierung darüber, was mit mir ange-
stellt würde, haben meine ansonsten robuste seelische Konstitution beschä-
digt, sodass ich noch heute von jenen Bildern traumatisch eingeholt werde. In-
folge der falschen Anweisungen im Spital Lachen wird mein tatsächlicher Status 
als Opfer und Geschädigter bis heute vollständig ignoriert. Im Gegenteil mutet 
man mir noch heute Rechnungen für angebliche Kosten und Folgekosten aus 
diesen Vorfällen zu.   

 
24. Chef Betreibungsamt als Auftraggeber gibt sich unwissend zur Polizeiaktion 

Der angebliche Auftraggeber der Polizeiaktion, Rudolf Stählin, Chef des Betrei-
bungsamts Lachen/Altendorf, gab sich dazu in seinem Schreiben vom 2.10.2012 
(vgl. Beilage 2) völlig bedeckt und ahnungslos, indem er u.a. schrieb: 

 
 

Dieser Wortlaut macht deutlich, dass Stählin für den dubiosen Polizeieinsatz – 
wohl aus Gründen einer drohenden Strafverfolgung – nicht zuständig oder ver-
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antwortlich sein will. Dass die Polizei keine Rückmeldung an ihn als angeblichen 
Auftraggeber erstattet hat, erklärt auch das Fehlen einer rechtlichen Grundlage 
für die Polizeiaktion. Die Polizei hatte Stählin offenbar nicht mal mitgeteilt, dass 
meine Vorführung gescheitert und mein Erscheinen auf dem Betreibungsamt 
zumindest für die Zeit meiner 20-tägigen FFE-Einweisung nicht möglich sei.  

 
25. Betreibungsbeamten fiel meine ausgebliebene Zuführung nicht auf 

Andererseits fehlt im Schreiben Stählins jeglicher Hinweis, wonach ihm die un-
terbliebene polizeiliche Vorführung meiner Person überhaupt aufgefallen wäre. 
Er hatte offenbar „erst durch (das) Schreiben (meines Anwalts) davon Kenntnis 
erhalten“. Somit hatte er mich als Klient des Betreibungsamtes insbesondere 
am 21. September 2012 und auch während rund 11 Tagen danach offensicht-
lich in keiner Form vermisst. 

 
26. Fehlende Rechtsgrundlage für die Polizeiaktion 

Aus diesen Feststellungen ist ohne weiteres ersichtlich, dass für die angebliche 
polizeiliche Vorführung, bzw. für den polizeilich behaupteten Vorführ-Auftrag 
kein zwingender Anlass, bzw. keine dringliche Notwendigkeit bestand. Das Be-
treibungsamt hatte auch zu keiner Zeit meine polizeiliche Vorführung ange-
droht. Den Chefs des Betreibungsamts Lachen/Altendorf, den Herren Stählin 
und Zgraggen, fiel mein Ausbleiben laut dem Schreiben vom 2.10.2012 nicht 
mal am Tag meiner angeblich bestellten polizeilichen Vorführung auf.  
 

27. Keine Rückmeldung der Polizei an den Auftraggeber 
Es ist somit nicht auszuschliessen, dass die Polizei ohne Vorführ-Auftrag, bzw. 
nach eigenem Ermessen, oder allenfalls auf Inspiration von unbekannter dritter 
Seite vorgegangen war6. Die fehlende Rückmeldung an den Auftraggeber lässt 
zweierlei vermuten: Entweder existierte gar kein solcher Auftrag und wurde 
nur vorgetäuscht, oder das „Missgeschick“ kam den angezeigten Polizisten so in 
die Quere, dass eine offizielle Orientierung beim angeblichen Auftraggeber un-
terblieb. Oder man hat, wenn auch nur inoffiziell, meine „Entsorgung in die 
Psychiatrie“ intern als „Erfolg“ abgebucht und nach aussen Stillschweigen ver-
einbart. Das Fehlen einer Rückmeldung an den Auftraggeber, auch noch nach 
11 Tagen, wäre nebenbei alles andere als professionell.  

 
28. Ein derart fragwürdiges, bzw. missbräuchliches Manöver zwischen Betrei-

bungsamt und Polizei (beide in Lachen) ist im Rahmen einer Strafuntersuchung 
selbstverständlich zu hinterfragen und auf seine rechtliche Haltbarkeit zu un-
tersuchen. Sollte meine polizeiliche Zuführung vom 21. September 2012 tat-

                                                        
6 Für den Fall, dass kein polizeilicher Vorführ-Auftrag besteht, kommt als möglicher Inspirator der Polizeiaktion auch ein Herr P.O. 
in Freienbach in Frage, welcher besonders enge Kontakte zum Polizeiposten in Lachen unterhält.  
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sächlich vom Betreibungsamt Lachen ausgegangen sein, so reibt man sich die 
Augen, dass meine nicht erfolgte Zuführung noch bis am 2. Oktober nicht be-
merkt worden sein soll und das Betreibungsamt „vom Vorgehen der Polizei 
vom 21. September“ erst am 2. Oktober 2012 über meinen Anwalt in St.Gallen 
erstmals „Kenntnis erhielt“.  

 
29. Seltsam mutet auch der Nachsatz von Stählin an: „Es liegen uns keine Unterla-

gen vor“. Damit machte er klar, dass ihm auch mündlich nichts vorgebracht 
wurde. Angesichts des übersichtlichen und kleinräumigen Orts Lachen darf 
Stählins Aussage, bezweifelt werden.  

 
30. Unwahrer Polizeirapport aus Schwyz  

Ebenfalls erst auf schriftliches Ersuchen meines Anwalts stellte die Kantonspoli-
zei in Schwyz am 2. Oktober 2012 einen Rapport mit dem Betreff Polizeiliche 
Gewahrsamnahme zu (vgl. Beilage 3). In diesen Rapport wurde ein geradezu 
sensationeller, weil praktisch unmöglicher „Grund der Gewahrsamnahme“ hin-
ein getippt: 

 
 

Damit wird nämlich behauptet, die Polizei habe anlässlich meiner „Gewahrsam-
nahme“ vom  21. September 2012 schon um 07.15 auf dem „Parkplatz unmit-
telbar neben meinem Wohnort“ klar vorhersehen können, bzw. für das Proto-
koll gewusst, dass man mich 2 Std. später durch die Ärztin Regina Streuli zwecks 
„Entsorgung in die Psychiatrie“ aus dem Verkehr ziehen wird.  

 
Die Frage war offenbar nur noch: geht die Reise nach Oberwil oder nach Littenheid… 
 

31. Ähnlich dubios verhält es sich mit den mir angeblich „unmittelbar nach der 
Festnahme“ gestellten 6 Fragen (vgl. weiter unten auf Seite 10), wie es im Poli-
zeirapport heisst (vgl. Beilage 3, Seite 3).  

 
Dabei ist beachtlich, dass die beiden Kliniken völlig unterschiedliche „Settings“ 
anbieten. Offenbar war bei der Feinverteilung durch die Polizei und die Ärztin 
nicht so wichtig, welche Klinik, es musste zwecks meiner Beschmutzung und 
Entsorgung einfach nur eine der ihnen offenbar nahestehenden Spinnwinden 
sein… 

 
32. Vorauswissen der Polizei über den späteren ärztlich verfügten FFE 

Es ist somit zu untersuchen, ob der Anruf der 4 Polizisten um 07.15 Uhr beim 
Spital Lachen einzig dazu diente, das polizeiliche „Missgeschick“ an mir über ei-
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nen missbräuchlichen FFE der Ärztin Regina Streuli zu vertuschen. Denn ange-
sichts der mir zugefügten Körperverletzungen, verbunden mit hohem psychi-
schem Druck, hätte den Polizisten Kraft ihrer Privilegien viel näher gestanden, 
mich unter beliebigem Vorwand in Polizeiarrest zu versetzen, um so meine Ver-
letzungen still und diskret „ausheilen“ zu lassen. Es ist zu untersuchen, ob den 
Polizisten die Variante „Abschiebung in die Psychiatrie“ von der Ärztin Regina 
Streuli oder von Unbekannten des Spitals Lachen förmlich angeboten worden 
ist, um ihnen damit aus dem Schneider zu helfen. Denn ein Polizeiarrest hätte 
bedeutend mehr polizeiliche Manpower erfordert. Auch hätten zu dessen Be-
gründung plausiblere Rechtfertigungen als nur „phobische Störungen“ vorge-
bracht, bzw. behauptet werden müssen. 

 
33. Es ist deshalb abzuklären, aus welchen polizeilichen Gründen die Variante „Ent-

sorgung in die Psychiatrie“ den Vorrang erhielt.  
 

34. Wegen den mir zugefügten Verletzungen wurden die tatsächlichen Vorgänge 
meiner Verhaftung im Polizeirapport vollständig übergangen, bzw. ausgeklam-
mert. Der Polizeirapport stellt eine offensichtliche Verharmlosung, bzw. eine 
grob fahrlässige Falschbeurkundung dar. Es ist zu untersuchen, welche Informa-
tionen dem Rapportierenden tatsächlich vorlagen oder von Kollegen durchge-
reicht wurden, welche er im Rapport aber unterdrückte, bzw. unterschlug. 

 
35. Die Rapportierung der polizeilichen Vorgänge widerspricht auch konträr den 

Beobachtungen der vier erwähnten Zeugen. Diese können u.a. bezeugen, die 
Polizei habe ihnen anerboten, für die Kosten der verbeulten Kühlerhaube des 
fremden PWs aufzukommen, auch „ohne dafür kompliziert eine Rechnung zu 
erstellen“. 

 
36. Polizeirapport stellt Polizeiopfer als Simulanten und als FFE-reif dar 

Im offensichtlich verfälschten Polizeirapport wird ein ganz anderer Ablauf der 
Ereignisse aufgetischt. Nebst dem Verwischen des Tathergangs blieb u.a. auch 
die verbeulte Kühlerhaube unerwähnt. Stattdessen heisst es dort: 

 
 

Tatsache ist aber, dass die 4 Polizisten meinen Kopf so wuchtig auf jene Kühler-
haube drückten, dass dort eine grosse Delle entstand. Daraufhin ging ich be-
wusstlos zu Boden (was bei meiner körperlichen Konstitution etwas heissen 
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will). In der Folge drängten die Angeschuldigten die Zeugen auf eine „unkompli-
zierte“ Schadensbehebung an jenem PW, bzw. offerierten, dass eine Kosten-
übernahme durch die Polizei (sinngemäss) „auch ohne förmliche Rech-
nungsstellung möglich“ sei.  
Beweis4 Zeugen 

 
37. Dass die Polizei, um die Tatsachen zu verwischen und zu verdrehen, mich zum 

Simulanten umpolte, offenbar nach telefonischer Instruktion durch die Ärztin 
Regina Streuli (eventuell durch Unbekannte des Spitals Lachen), bildete somit 
nur eine Vorstufe des anschliessend missbräuchlich verfügten FFE.  

 
38. Missbräuchliche Aktivierung der Vormundschaftsbehörde Altendorf 

Selbiger Rapport weist zudem folgende „umgehend eingeleitete Massnahme“ 
aus:   

 
 

Dass auf die beschriebene (bisher aber mit Untersuchungs-Verweigerung beleg-
te) Polizeiaktion gleich noch diese mich aufs Äusserste diskriminierende „Mass-
nahme“ draufgesetzt wurde, ist derart abartig und unverhältnismässig, dass es 
auch dabei offensichtlich nur um das weitere Vertuschen und Verwedeln des 
angezeigten Polizeiübergriffs ging. Um die eigene Weste sauber zu halten, 
schreckten die angezeigten Polizisten offenbar selbst vor dieser „Massnahme“ 
nicht zurück, die aber in ihrer schädlichen Wirkung auf mich ohne Frage einem 
versuchten, bzw. schleichenden Sozialmord gleichkommt.  

 
39. Risiko einer Vergiftung durch Zwangsmedikamentierung voll einkalkuliert 

Bevor ich aber – im Sinne der verhinderten Vorbereiter –Vormundschafts-
„tauglich“ geworden wäre, hätte es wohl einer länger andauernden wirksamen 
Vergiftung durch psychiatrische Zwangsmedikamentierung, wahlweise durch 
das „Setting“ in Oberwil oder in Littenheid, bedurft. Die angezeigten Polizisten 
sind deshalb auch zu befragen, wer mit welchen materiellen Anreizen sie zu 
diesen Vorbereitungshandlungen motivierte und was sie zu diesen exzessiv 
ausgeführten, mich diskriminierenden Handlungen bewog.  

 
40. Unbekannte Auftraggeberschaft der Polizei 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die 4 Polizisten nicht im vorgebli-
chen, sondern in privatem Auftrag gehandelt hatten (vgl. Fn.6), und überdies 
seltsame Abläufe, aber auch eklatante Widersprüche zwischen Polizeiaktion 
und Polizeirapport festzustellen sind, sind sie zu befragen, von wem sie zu wel-
chem Zeitpunkt welche Instruktionen erhalten haben, die letztlich zu meiner  
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illegalen Verhaftung mit dem Ziel meiner Entsorgung in einer beliebigen Klinik 
(Oberwil oder Littenheid) hinausliefen.  

 
41. Polizeirapport mit nicht gestellten Fragen aufgepeppt 

Auf Seite 3 des Berichts „Polizeiliche Gewahrsamnahme“ (vgl. Beilage 3) wur-
den mir angeblich „unmittelbar nach der Festnahme“ 6 Fragen gestellt. Gemäss 
Polizeirapport wären diese Fragen unmittelbar nach meiner Niederschlagung  
(= Verhaftung), bzw. vor meiner Verfrachtung via Sanitätswagen in den Spital 
Lachen gestellt worden. Dazu ist mir nichts bekannt. Die angebliche Befragung 
wird bestritten. Der Hinweis im Polizeirapport auf Seite 3 „Hatte überhaupt 
keine Fragen beantwortet“ weist denn auch nicht auf eine tatsächliche „Befra-
gung“ hin. 
Beweis: Befragung der 4 Zeugen 

 
42. Die angeblich gestellten Fragen, die möglicherweise nur eine Erfindung, bzw. 

Zugabe des Rapportierenden in Schwyz darstellen, leuchten im Übrigen auch 
nicht ein. Vorausgesetzt, es sei mir, während ich auf dem Parkplatz vor meiner 
Adresse in Altendorf benommen am Boden lag, Frage 1 gestellt worden „Leiden 
Sie gegenwärtig an einer Krankheit?“, so wäre dies völlig unverständlich und 
aufgrund der damaligen Situation zum Zeitpunkt der Fragestellung geradezu 
absurd.  

 
Frage 4 „Möchten Sie, dass wir Personen über Ihre Festnahme informieren?“ 
bestätigt nur die rechtswidrig vorgenommene polizeiliche Festnahme. Diese er-
folgte, obwohl ich mich bereit erklärte, mich zum Betreibungsamt polizeilich 
begleiten zu lassen.  

 
Frage 6 „Müssen Sie in den nächsten 24 Stunden wichtige Handlungen vorneh-
men?“ steht der damaligen Situation diametral entgegen, denn für die Vorfüh-
rung beim Betreibungsamt war keine Verhaftung für die „nächsten 24 Stunden“ 
notwendig. Überdies wurde über mich ein 20-tägiger (und nicht ein 1-tägiger) 
FFE verfügt. Anlässlich des bösartigen Einfalls der Ärztin, einen FFE zu ver-
schreiben, wurde ich überhaupt nichts gefragt, auch nicht, ob ich „in den nächs-
ten 480 Stunden wichtige Handlungen vornehmen“ müsse. Ausserdem hätte 
ich die Frage 6 garantiert beantwortet, denn mein Gärtnereibetrieb (als meine 
Existenzgrundlage) nimmt schon bei einer unvorbereiteten Absenz von 24 
Stunden Schaden.  

 
43. Es ist deshalb abzuklären, welcher Polizist an welcher Adresse und zu welchem 

Zeitpunkt diese angeblichen Fragen an mich gestellt haben soll, und weshalb es 
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zum Eintrag „Hatte überhaupt keine Fragen beantwortet“ auf dem Polizeirap-
port kam. 

 
44. Weigerung, bzw. Verschleppung und Behinderung der Strafuntersuchung 

Nachdem sich die Kapo fast ein Jahr lang weigerte, den Polizeiübergriff vom 
21.9.2012 sachlich korrekt zu protokollieren, reichte ich am 8. August 2013 
Strafanzeige direkt bei Herrn Annen von der Oberstaatsanwaltschaft ein. Diese 
Strafanzeige wurde offensichtlich, ohne mich zu informieren, Staatsanwalt 
Fässler zugeleitet. 13 Monate später, nämlich mit Datum vom 27. September 
2013 (mir verzögert zugestellt am 17. Oktober 2013 !), stellte dieser ohne nä-
here Prüfung und mit beliebigen Versatzstücken zur Begründung eine Nichtan-
handnahme-Verfügung aus.   
 

 
45. Versuch, Opfer des misslungenen Psychiatrisierungsversuchs über finanzielle 

Auflagen zum Rückzug der Strafanzeigen zu bewegen 
 

Per 26. August 2013 reichte ich dagegen Beschwerde beim Kantonsgericht ein. 
Dieses verlangte für die Sichtung meiner Beschwerde eine Vorauszahlung über 
Fr. 800.-. In der Beschwerde verwies ich abermals auf die Notwendigkeit, bzw. 
Unumgänglichkeit einer Strafuntersuchung, was vorliegend allein schon Art. 
310 StPO als zwingend vorschreibt.  

 
46. Bezüglich der Anwendbarkeit von Art. 310 StPO ist zu bemerken, dass ich mich 

(bis zum 21.9.2012) seit jeher einer umfassenden robusten Gesundheit erfreu-
te, und dass sich dies auch zum Zeitpunkt der genannten Polizeiaktion nicht 
anders verhielt. Es steht somit (vgl. Art. 310 StPO) fest, dass bezüglich der mir 
zugefügten Verletzungen eine strafrechtliche Drittverantwortung nicht eindeu-
tig ausgeschlossen werden kann. Dies gilt selbstverständlich auch für die Sach-
beschädigung an jenem PW, bei welchem über das Aufschlagen meines Kopfes 
durch Einwirkung polizeilicher Gewalt eine grosse Delle auf der Kühlerhaube 
entstand. Im Übrigen verweise ich auf meine Ausführungen. Die Akten sind 
vollständig und gemäss meinen Anträgen ergänzend beizuziehen. 
 

47. Regierungsrat hält Polizeirechnung für „Eskorte“ für unbegründet 
Am 7. Februar 2014 stellte ich dem Kantonsgericht eine Ergänzung zu meiner 
Beschwerde vom 26. August 2013 zu. Darin stellte ich weitere Anträge und 
schilderte den Sachverhalt noch weiter im Detail. Ich brachte dem Kantons-
gericht u.a. auch zur Kenntnis, dass der Regierungsrat die Zulässigkeit einer 
Rechnung über Fr. 420.- für die polizeiliche „Eskorte“ nach Oberwil vom 
21.9.2012 wegen fehlender Begründung abgewiesen hat. 
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48. Rechtsverweigerung via Kostenfalle 
Daraufhin wurde ich von Kantonsgerichtspräsident Tschümperlin telefonisch 
gedrängt, meine Beschwerde zurückzuziehen mit der Begründung, „es würden 
mir dadurch nur Unkosten entstehen“. Damit wurde mir von hoher Warte ein 
scharfer Unwille signalisiert, untersuchungsrichterlich überhaupt tätig werden 
zu wollen. Schriftlich teilte er mir dazu noch folgendes mit: „Der Beschwer-
deführer wird darauf hingewiesen, dass bei einem Rückzug der Beschwerde 
die Nichtanhandnahme-Verfügung vom 27. September 2013 rechtskräftig 
würde und damit eine Strafverfolgung der Polizisten definitiv entfallen würde 
(unter Vorbehalt von Art. 310 und 323 StPO).“ 

 
49. Dieser Wortlaut ist vor allem bezüglich der bis anhin konstanten Weigerung der 

Strafverfolgungsbehörden relevant, eine Strafuntersuchung einzuleiten, bzw. 
das Vorgehen von Polizei und der Ärztin, inkl. allen mir zum Nachteil entstan-
denen Folgen rechtswidrig zu schützen. Denn von einem „Rückzug der Be-
schwerde“ gegen die Nichtanhandnahme der Strafuntersuchung war selbstver-
ständlich nie die Rede. Mit einer weiteren Weigerung, die eklatant widerrecht-
lichen, bzw. strafrechtlich relevanten Vorgänge zu untersuchen, würde weiter-
hin als rechtens gelten, ich sei für den brutalen Polizeiübergriff, für den ver-
suchten Sozialmord via „umgehend eingeleitete Kontaktaufnahme mit der 
Vormundschaftsbehörde Altendorf“, für die falsche FFE-Anordnung, bzw. für 
die fälschlich einbezogene Psychiatrie „selber schuld“, bzw. selbst verantwort-
lich, dass ich für alle Kosten und Folgekosten selber aufzukommen hätte, dass 
ich dafür auch wehrlos gemacht und betrieben und gepfändet werden könne. 
Diese Umkehrung und Verfälschung der Tatsachen ist aber in allen Teilen un-
haltbar. 

 
 

Rechtliches 
50. Allein schon Art. 310 StPO setzt vorliegend zwingend eine Strafuntersuchung 

voraus. Gemäss dessen Wortlaut ist – ich wiederhole – eine Untersuchung 
durchzuführen, „wenn eine Person bei einem Unfall eine schwere Körperverlet-
zung erleidet und eine strafrechtliche Drittverantwortung nicht eindeutig aus-
geschlossen werden kann (…). Im Zweifelsfall ist folglich eine Untersuchung zu 
eröffnen.“  

 
51. Im vorliegenden Fall wurde ich durch Polizeigewalt massiv verletzt und ohne 

ersichtlichen Grund und ohne jegliche Vorwarnung aus meinem gewohnten Ta-
ges- und Lebensrhythmus geworfen. Danebst erlitt ich infolge der brutalen und 
rechtswidrigen Polizeiaktion, bzw. der 3 Tage lang anhaltenden Freiheitsberau-
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bung einerseits persönlichen immateriellen, und andererseits mit meinem 
Gärtnereibetrieb erheblichen finanziellen Schaden, wofür ich zu rehabilitieren 
und zu entschädigen bin.  

 
52. Ausführlich begründete Strafanzeige nach 4 Tagen fadenscheinig abgelehnt 

Am 14. Februar reichte ich zuhanden des Kantonsgerichtspräsidenten eine er-
neuerte und ergänzte Strafanzeige mit zusätzlichen Anträgen ein. Diese um-
fasst auch die Anzeigen gegen die Ärztin Regina Streuli des Spitals Lachen we-
gen Freiheitsberaubung sowie gegen Verantwortliche der Psychiatrischen Klinik 
Oberwil wegen offensichtlichen Wuchers. Die relevanten Fakten zwecks Straf-
verfolgung finden sich schon in meiner Strafanzeige vom 8. August 2013. Ich 
verweise auf die Akten.  

 
53. 4 Tage später, und damit am 18. Februar 2014 (mir verspätet erst am 7. März 

2014 zugestellt !) entschied der in der Sache offensichtlich befangene Staats-
anwalt Fässler ein zweites Mal auf Nichtanhandnahme, u.a. mit der unbehelfli-
chen Begründung (vgl. Pkt.4.2 und 4.3), ich hätte in meiner Strafanzeige „nichts 
zur Belegung oder Glaubhaftmachung meiner Behauptungen“ beigetragen, was 
aber eine völlige Verdrehung der Tatsachen, bzw. eine unhaltbare Interpretati-
on meiner reichlich substanziierten Strafanzeigen durch Staatsanwalt Fässler 
darstellt (vgl. die Akten). 
 

54. Dazu ist zu bemerken, dass die in meinen Anzeigen klar und unmissverständlich 
vorgebrachten und beanstandeten strafbaren Handlungen von Polizisten des 
Postens Lachen sowie der Ärztin Regina Streuli schon aufgrund der Akten nicht 
„unbelegt“ oder offensichtlich „unglaubhaft“ sind. Die Staatsanwaltschaft hat 
auch nicht einseitig, bzw. in vorauseilender Komplizenschaft mit den angezeig-
ten Tätern – mit denen sich zu befassen sie in Verletzung von Art. 8 BV nicht 
gewillt zu sein scheint – eine angeblich fehlende „Belegung oder Glaubhaftma-
chung“ zu behaupten. Im Gegenteil hat sie den Sachverhalt auf die angezeigten 
Tatbestände hin zu untersuchen, die Akten restlos zu ergänzen und die Beteilig-
ten innert eines für die Strafverfolgung zweckmässigen Zeitrahmens sachdien-
lich zu befragen. Eine pauschale Strafvereitelung und Untersuchungsverschlep-
pung, bzw. -behinderung, zumal mit gesuchten Ausflüchten wie vorliegend, 
steht den Strafbehörden selbstverständlich nicht zu. 

 
55. Weiter ist zu bemerken: Es liegt nicht an mir, über das bisher Vorgebrachte 

hinaus ganze Romane zu schreiben, um die Strafbehörden auf ihre amtliche 
Pflicht aufmerksam zu machen, allein schon aufgrund von Art. 310 StPO eine 
umfassende Strafuntersuchung einzuleiten. Es fällt denn auch auf, dass der 
Kantonsgerichtspräsident in seinen Ausführungen Art. 310 und 323 StPO aus-
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drücklich vorbehält, während diese rechtlich klaren Vorgaben bei Staatsanwalt 
Fässler aus Gründen seiner offensichtlichen Befangenheit kein Gefallen finden.  

 
56. Es ist deshalb zu vermeiden, dass der in der Sache offensichtlich befangene 

Staatsanwalt Fässler auf den Entscheid des Kantonsgerichts Einfluss nehmen 
kann. 

 
57. Geradezu grotesk sind Fässlers Ausführungen unter Pkt. 4.3., wenn er in erneu-

ter Umgehung der längst gebotenen Strafuntersuchung den „Tatort“ der von 
mir angezeigten Freiheitsberaubung in den Kanton Zug, bzw. nach Oberwil ver-
legen will, obwohl der FFE, bzw. der angezeigte, offensichtlich missbräuchliche 
Psychiatrisierungsversuch klar vom Spital Lachen, bzw. von der angezeigten 
Ärztin Regina Streuli verfügt worden war.  
 

58. Spätestens mit diesem untauglichen Versuch, beim angezeigten Verbrechen 
der Freiheitsberaubung auf die Zuständigkeit eines anderen Kantons zu verwei-
sen, trägt Staatsanwalt Fässler nicht zum Bild einer unabhängigen Staatsan-
waltschaft bei, die ohnehin schon den Ruf hat, Strafuntersuchungen nur nach 
Belieben und wenn, dann nur in eigenmächtig origineller Ausgestaltung vorzu-
nehmen, bzw. von Fall zu Fall willkürlich zu unterlassen, bzw. Strafverfahren in 
die Irre zu leiten. Denn selbstverständlich muss die Klinik die Einweisung nicht 
auf ihre rechtliche Haltbarkeit überprüfen, bevor sie mich als „psychiatrische 
Ware“ entgegennimmt und standardmässig auf einem Notfallbett festzurrt. Sie 
darf ohne weiteres davon ausgehen, dass die Einweisung für die von der Ärztin 
Regina Streuli verfügte Zeitdauer von mindestens 20 Tagen ärztlich fundiert ist 
und nicht aufgrund eines vorsätzlichen schweren „Kunstfehlers“ zwecks Vertu-
schung, bzw. Strafvereitelung eines Polizeiübergriffs erfolgt. 

 
59. Ausserdem ist nicht nachvollziehbar, weshalb Staatsanwalt Fässler in seiner 

Nichtanhandnahme-Verfügung auf Pkt. 4.4 gleich Pkt. 3 folgen lässt und damit 
die aufsteigende Numerierung willkürlich, jedenfalls ohne ersichtlichen Grund 
in eine absteigende verkehrt… Offensichtlich entstand die hier angefochtene 
Verfügung als Massenprodukt, das im Akkord und möglicherweise ausserhalb 
des 4-Augen-Prinzips serienmässig erstellt worden ist.  

 
60. Verdacht auf Stempelunterschrift 

Denn der Nichtanhandnahme-Verfügung wurde auf der letzten Seite auch die 
Unterschrift von Oberstaatsanwalt Annen mit einem vertikal verlaufenden 
Strich aufgesetzt. Dieser hatte die falsche Numerierung scheinbar nicht be-
merkt und somit auch nicht beanstanden können. Dabei ist in der Strafuntersu-
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chung abzuklären, ob der vertikale Strich als vorgebliche Unterschrift des Ober-
staatsanwalts allenfalls das Werk eines Unterschriftenstempels ist.   

 
61. Positiv ist hingegen zu begrüssen, dass Staatsanwalt Fässler seine Verfügung 

nicht auch noch der „Vormundschaftsbehörde Altendorf“ zugestellt hat, da die-
se durch die Kapo im Rahmen „dringlicher Massnahmen“ ebenfalls eingeschal-
tet und über meine Verhaftung informiert worden war, wenn auch mit dem fal-
schen  

 
 

62. Die Korrespondenz der Polizei und allfällig anderer involvierter Instanzen mit 
dieser Behörde ist bezüglich ihrer offensichtlichen Aktivierung um meine Per-
son offenzulegen. Es ist festzustellen, dass der von der Kapo geschilderte 
„Sachverhalt“ auch gegenüber dieser Behörde unzutreffend ist und dass diese 
„Information“ bezüglich meiner Person diskriminierend, rufschädigend und 
ehrverletzend war. Die Behörde ist über den tatsächlichen Sachverhalt  in 
Kenntnis zu setzen, mit Kopie an mich. 

 
63. Offensichtliche Hemmnisse beim Büro Fässler  

Wen Staatsanwalt Fässler mit den anonymen „Polizeifunktionären der Kantons-
polizei Schwyz“ und den anonymen „Verantwortlichen der Psychiatrischen Kli-
nik Oberwil“ mit dem Versand seines Entscheids namentlich adressieren wollte, 
ergibt sich aus seiner Verfügung leider nicht. Diese sind namentlich klar festzu-
stellen. 

 
64. Es ist festzustellen, weshalb diese „Verantwortlichen“ im Rahmen ihrer berufli-

chen Tätigkeiten vorliegend Vorrechte zur Ausübung beliebiger Vergehen, u.a. 
auch gegen Leib und Leben geniessen sollen, und weshalb ihnen bisher straf-
rechtliche Immunität durch Nichtanhandnahme-Verfügungen zugekommen ist.  

 
65. In meinen Eingaben habe ich die Vorgänge vom 21.9.2012 mehrfach, ausführ-

lich und unmissverständlich beschrieben. Damit habe ich die Begründungs-
Pflichten und Voraussetzungen für die Anhandnahme meiner Strafanzeigen, 
bzw. zur Eröffnung einer umfassenden Strafuntersuchung wohl mehr als erfüllt.  
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66. Fragen zu Befangenheit, bzw. Ausstand 
Es bleibt dem Kantonsgericht selbstverständlich vorbehalten, ob es einen allfäl-
ligen Ausstand seines vorliegend aktiv in die bisherigen Untersuchungs-Verwei-
gerungen involvierten Präsidenten erwägen will.  

 
67. Ich weise erneut darauf hin, dass Nichteintreten hier insbesondere gegen § 310 

StPO, aber auch gegen das Willkürverbot, gegen das Rechtsmissbrauchsverbot 
und gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen würde7.  

 
68. Missbräuchlicher 20-tägiger FFE – Schwindel wurde nach 3 Tagen erkannt  

Dies insbesondere dann, wenn es um Körperverletzung mit schwerwiegenden 
Folgen geht, wenn wie vorliegend eine 20-tägige FFE-Einweisung verfügt wur-
de, obwohl die Klinik keinen ärztlichen Behandlungsbedarf entdecken kann und 
mich nach 3 Tagen reiner Hafterstehung in einer Psychiatriezelle ohne jegliche 
ärztliche Verschwendung wieder entliess, was bezüglich der Einweisung durch 
die angezeigte Ärztin strafrechtlich kaum anders denn als Freiheitsberaubung 
interpretiert werden kann.  

 
69. Die Anzeige wegen Freiheitsberaubung richtet sich selbstverständlich gegen die 

offensichtlich falsche Ärztin Regina Streuli, und nicht gegen die Klinik in Ober-
wil, die mich nach 3 Tagen des Schmorens, bzw. während eines verlängerten 
Wochenendes, wo die Ärzte voraussehbar ortsabwesend waren, mich aus einer 
blossen Warte-Zelle bei Kost und Logis wieder entliessen. Wäre ich nicht an ei-
nem Freitag eingewiesen und zugeführt worden, so hätte man in Oberwil den 
Schwindel der Ärztin wohl schon nach einem oder nach zwei Tagen erkannt. 

 
 
Ich ersuche um beförderliche Anhandnahme, damit bis zur Einleitung der Strafuntersu-
chung und meiner umfassenden Rehabilitierung nicht noch mehr Zeit verstreicht. 
 
Mit freundlichen Grüssen      
 
 
 
 
Franz Arnold 
 
        
 
                                                        
7 Beim Verbrechen der Freiheitsberaubung sowie bei ungetreuer Geschäftsbesorgung liegen zudem Offizialdelikte vor.  
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Beilagen-Verzeichnis 
 
Beilage 1 Beschwerdeentscheid Regierungsrat Schwyz vom 28.1.2014, 4 Seiten 
Beilage 2 Schreiben Rudolf Stählin, Chef des Betreibungsamts Lachen/Altendorf, 

vom 2.10.2012 an meinen Anwalt, 1 Seite 
Beilage 3 Rapport „Polizeiliche Gewahrsamnahme“ vom 2.10.2012, 3 Seiten 
Beilage 4 Rechnung Polizeiposten Lachen für Eskorte nach Littenheid (!) 
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...es hiess aber 
nicht „und“ 

sondern „oder“...

...in der Rechnung hiess es aber „Transport von 
Lachen nach Littenheid“ – die Polizei hatte ihre 
Lieblings-Psychiatrie mit Oberwil verwechselt...
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 ... die Gefährdung war beliebig, deshalb hiess es nicht „und, sondern „oder“...

... eine solche Anordnung ist gemäss den Akten nicht erfolgt...

...ob der private Betreibungsunternehmer von Lachen poli-
zeiliche Amts- und Vollzugshilfe in Anspruch nehmen darf?
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Franz Arnold 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 

 
 
Einschreiben  
Regierungsrat des Kantons Schwyz  
Beschwerdedienst 
Bahnhofstr. 9 

     6431 Schwyz 
 
 

Altendorf, 12. April 2014  
 
Beschwerde  
 
 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Mitglieder des Regierungsrates 
 
Hiermit erhebe ich in gleicher Sache zum zweiten Mal Beschwerde gegen unberechtigte, 
nicht nachvollziehbare und somit nötigende Geldforderungen der Kantonspolizei Schwyz.  
Die Begründungen dazu basieren auf falschen Tatsachenbehauptungen.  
 
Mit den 

 ANTRÄGEN: 
 

1. Es sei auch diese zweite Rechnung für eine unnötige polizeiliche Eskorte wegen fal-
scher Begründung, bzw. fehlendem Anlass zurückzuweisen. 

2. Es sei festzustellen, dass eine für angebliche Dienstleistungen der Kapo erst 18 Mona-
te später ausgestellte Rechnung nicht mehr zulässig sei, bzw. dass ich mit einer sol-
chen offensichtlichen Rache-Rechnung nach so langer Zeit nicht rechnen muss   

3. Es sei auch auf den Beschluss des Regierungsrates Nr.72/2014 vom 28.1. 2014 abzu-
stellen. Dort wurde die Notwendigkeit der verrechneten Eskorte, wahlweise nach  
Littenheid/TG oder nach Oberwil/ZG, bereits in Frage gestellt. 

4. Eventualiter sei der Ausgang und das Ergebnis der Strafuntersuchung gegen die 4 in-
volvierten „Funktionäre des Polizeipostens Lachen“ abzuwarten, welche mir vor die-
ser (hier verrechneten) Transport-Eskorte nach Oberwil auf dem Garagen-Parkplatz 
neben meiner Adresse in Altendorf mir den Kopf derart auf die Kühlerhaube eines 
PWs schlugen, dass ich benommen zu Boden sank und nebenbei an diesem PW –  
alles unter Beobachtung von 4 Zeugen – eine grosse Delle entstand (die Strafuntersu-
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chung zu diesen Vorgängen wurde vom Kantonsgericht erst per 20. März 2014 er-
laubt). 

5. Es sei angesichts der offensichtlich ungerechtfertigten Rechnung vom Inkasso einer 
Sicherheitsleistung zur Behandlung dieser Beschwerde abzusehen. 

6. Es sei das „Gesuch um polizeiliche Vorführung“, undatiert, angeblich am 18. Mai 2012 
ausgestellt, auf seine Echtheit zu prüfen. 

7. Es sei mir als Wiedergutmachung und Rehabilitierung bezüglich des an mir verübten 
Polizeiübergriffs vom 21.9. 2012 eine angemessene Entschädigung auszubezahlen. 

8. Alle Kosten, Gebühren und Spesen, etc. zulasten der Gegnerin. 
 
 
Nachdem der Regierungsrat bereits die erste unberechtigte Rechnung mit Beschluss Nr. 
72/2014 vom 28. Januar 2014 wegen fehlender Begründung / fehlendem Anlass zurückge-
wiesen hatte, folgte mit Eingang vom 24. März 2014 nun eine zweite, m.E. eine Rache-
Rechnung, wiederum vom offensichtlich vorbefassten und befangenen Hptm Hans Blum in 
Schwyz ausgestellt, versehen mit einer 2-seitigen nachgereichten Begründung, die aber im 
Wesentlichen auf falschen, frei erfundenen Zweckmässigkeits-Fantasien des Ausstellers ba-
siert. 
 

 
BEGRÜNDUNG 
 

1. Wie aus den Akten ersichtlich, wurde die erste Rechnung nicht für eine polizeiliche 
Eskorte nach Oberwil ZG, sondern nach Littenheid TG ausgestellt. Mit der hier bean-
standeten zweiten Rechnung, datierend vom 19. März 2014, wird aber trotz wesent-
lich kürzerer Strecke und Fahrtzeit der exakt gleiche Betrag verrechnet. Daraus ergibt 
sich ohne weiteres, dass es nicht nur an einer seriösen Grundlage zur Berechnung der 
bestrittenen polizeilichen Eskorte fehlt, sondern dass es sich bei der um 18 Monate 
verspätet zugestellten Rechnung mit nachgeschobener Begründung um einen offen-
sichtlichen Racheakt des Ausstellers handelt. Die Angaben zur Erklärung für den ge-
nau gleichen Rechnungsbetrag gehen fehl (vgl. dazu auch unter Pkt.8). 

 
2. Stattdessen drückt er der Rechnung Kraft seiner Macht  einen Stempel bestehend aus 

lauter Unwahrheiten auf. Wie in meinem schon mehrfach vorgebrachten Sachverhalt 
geschildert, war ich eindeutig und unmissverständlich gewillt, mich zum Betreibungs-
amt (das erst um 08.00 Uhr öffnete) begleiten zu lassen. Es ging in der Folge nur noch 
darum, meinen Kleinlaster von einem Nacht-PP umzuparkieren.  
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Aus diesem Anlass nahm ich die 4 Polizisten sogar quer durch meine Wohnung hin-
durch zum Hinterausgang und von dort durch den Garten zu den Parkfeldern einer 
benachbarten Autogarage mit, um den Kleinlaster unter ihrer Beobachtung und Kon-
trolle zu verstellen. 
Beweis: 4 Zeugen 

 
3. Daraus abzuleiten, „.(…) weigerten Sie sich mitzugehen“ ist diametral falsch und eine 

geradezu böswillige Unterstellung und falsche Behauptung, da sie anscheinend einzig 
als nachgeschobene Begründung für das Erstellen falscher Voraussetzungen, bzw. zur 
Rechtfertigung der vorliegend beanstandeten Rechnungstellung dienen soll (vgl. dazu 
auch Pkt.15).  

 
4. Dadurch sollte vorgetäuscht werden, ich hätte den „Polizeieinsatz“ vorsätzlich oder 

grob fahrlässig selber verursacht. Vielleicht sollte damit sogar behauptet werden, ich 
hätte den dubiosen Polizeieinsatz „im eigenen Interesse“, bzw. „zu meinem eigenen 
Schutze vor mir selber gefordert“. Dies und Ähnliches zu behaupten ist wohl mehr als 
absurd.  
Beweis: 4 Zeugen.. 

 
5. Die Falschheit dieser nun schon zweiten Rechnung ergibt sich auch aus den weiteren 

vorsätzlich falschen Tatsachenbehauptungen. Zu widersprechen ist insbesondere 
   

- ich hätte „einen Bewusstlosen simuliert“ 

- der „polizeilichen Einschätzung auf Selbst- und Drittgefährdung“, da sie mich, ohne 
Anlass, mit üblen Polizeigriffen ja gerade wehrlos geschlagen und anschliessend ge-
fesselt hatten 

- „Der Transport nach Oberwil/ZG konnte deshalb nicht allein durch den Rettungsdienst 
durchgeführt werden, sondern erfolgte aufgrund der diagnostizierten Eigengefähr-
dung begleitet durch die Polizei. Diel (!) lag in Ihrem persönlichen Interesse“. 

- „Da der Einsatz durch Ihr Verhalten generiert worden ist und in Ihrem Interesse er-
folgt ist, sind die Aufwendungen durch Sie als Verursacher zu vergüten“. 

 
6. Da ich, mit sich zunehmend verengenden Fesseln im Sanitätswagen mit Ziel Oberwil 

verfrachtet, ohnehin handlungs- und bewegungsunfähig war, und eine Flucht beim 
Ein- oder Aussteigen auch objektiv illusorisch war, ist die Behauptung, die Polizei-
Eskorte habe „in meinem persönlichen Interesse“ gelegen, wohl nur die Spitze des of-
fensichtlichen Unsinns, welcher hier bedenkenlos vorgetragen wird. Mit der gleichen 
Begründung hätte die Polizei auch einen Leichentransport „eskortieren“ können, mit 
der Behauptung, die Leiche habe nach dieser Eskorte gefragt, etc. Die Unterstellung 
des Polizei-Hptm ist in jeder Beziehung grenzwertig. 
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7. Die Behauptung, „der Einsatz (sei) durch mein Verhalten generiert“ worden, ist eine 
Umkehrung der Tatsachen und im Übrigen eine finanzielle Anhaftung, die an Nöti-
gung, wenn nicht an Erpressung grenzt. 

 
8. Falsch sind auch die Angaben zu einer behaupteten Fahrstrecke von 100 km und ei-

nem Zeitaufwand von 4 Mannstunden. Laut Routenplaner (search.ch) beträgt die 
Strecke Lachen – Oberwil 41,2 km bei einer Reisezeit von 38 Min. Die Strecke Lachen 
– Littenheid beträgt 56,6 km bei einer Reisezeit von 59 Min. Offensichtlich hat der 
Rechnungssteller nun einfach die Fahrtzeit für nach Littenheid (statt nach Oberwil) 
berechnet und bei den km-Distanzen den Durchschnitt der beiden, weit auseinander-
liegenden Spinnwinden genommen. Derart falsche Werte zur Basis der nachträglich 
ausgestellten Rechnung zu nehmen muss ich nicht akzeptieren, bzw. steht einem 
Hptm der Kapo nicht zu.    

 
9. Die nun schon zweite Rechnung zeugt auch nicht davon, dass vorliegend nach Auf-

wand abgerechnet wird (vgl. dazu auch Pkt.15). Denn rechnet man nur schon den 
Aufwand des Rechnungstellers, um den Rüffel des regierungsrätlichen Beschlusses 
Nr.72/2014 vom 28.1. 2014 zu kompensieren, indem er nachträglich einfach jene ge-
setzlich vorgegebenen „Tatbestände“ dazudichtet, bzw. erfindet, welche die „Eskor-
te“, bzw. die Rechnung legitimieren sollten und dazu auch noch mit einer 2-seitiger 
Begründung ausholt, so stellen sich Fragen, was die Praxis und Methoden des Rech-
nungsstellers anbelangt.  
 

10. Rechnet man noch den Zusatzaufwand des Sicherheitsdepartements dazu, das sich 
nun auch noch mit meiner zweiten Beschwerde in gleicher Sache herumschlagen 
muss, so müssen doch einige Fragezeichen zur Effizienz, bzw. zur Organisation des 
Rechnungsstellers gesetzt werden.  

 
11. Ganz abgesehen davon, dass ich als Betroffener des vorliegenden „Polizeieinsatzes“ 

(mit anschliessendem misslungenem Psychiatrisierungsversuch) ohnehin niemandem 
Kosten für meine eigenen Aufwendungen anhängen darf und dadurch auch in diesem 
unwürdigen Nach-Verfahren diskriminiert werde, bzw. benachteiligt bin. 

 
12. Beim misslungenen Versuch meiner Entsorgung in die Irrenanstalt wurde ich mit 

demselben Sanitätswagen – wie schon zuvor für die Zulieferung ins Spital Lachen – in 
gefesseltem Zustand nach Oberwil verbracht. Dazu hatte schon der Regierungsrat in 
seinem Beschluss Nr.72/2014 vom 28.1. 2014 unter Pkt.4 Abs.2, die Frage angestellt, 
„ob der Schutz des Beschwerdeführers nicht auch durch den Rettungsdienst alleine 
hätte gewährleistet werden können“. Ich wurde ja bekanntlich durch ausgiebige Fes-
selung unbeweglich gemacht. 
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13. Der Aussteller der Rache-Rechnung legt auch nirgends dar, woraus die 18 Monate 
später von Schwyz aus ferndiagnostizierte „Selbst- und/oder Fremdgefährdung“ mei-
ner Person bestand, um daraus die „Voraussetzungen“ für eine angeblich unumgäng-
liche Eskorte nach Littenheid oder nach Oberwil abzuleiten. Im Polizeirapport vom 
2.10.2012 ist dazu nichts enthalten. Der Versuch, jenen Polizeieinsatz nach 18 Mona-
ten unter dem Vorwand von „Selbstgefährdung“ mit einer erneuten Rechnung für 
„Eskorte“ legitimieren zu wollen, geht deshalb fehl.  

 
14. Am liebsten wäre dem Rechnungsaussteller wohl, ich würde den Betrag von Fr. 420.- 

versehentlich einzahlen, woraus er mein Einverständnis zu seinen falschen Sachver-
halts-Schilderungen ableiten könnte. Damit kann ich aber leider nicht dienen. 
 

15. Hptm Hans Blum, Chef Betrieb+Recht der Kapo in Schwyz, sandte mir auf meine tel. 
Anfrage vom 15.7.2013 10 Tage später, per 25.7.2013, ein „Gesuch um polizeiliche 
Zuführung“ des Betreibungsamtes Altendorf zu. Dieses „Gesuch“ ist undatiert (vgl. 
Beilage). Dazu führte Herr Blum in seinem Schreiben erklärend aus, das „Gesuch“ sei 
schon per 18. Mai 2012 (und damit mehr als 3 Monate vor dem fragwürdigen Polizei-
einsatz) ausgestellt worden. Weiter merkte er an: „Der Einsatz wurde mündlich be-
fohlen.“  
Seinen Brief sandte Hpmt Hans Blum in Kopie auch dem Aussteller, Herrn Stählin vom 
Betreibungsamt Altendorf zu. Hierzu stellen sich diverse Fragen, welche die Staats-
anwaltschaft in ihrer laufenden Strafuntersuchung abzuklären hat. Es besteht insbe-
sondere Verdacht, dass das „Gesuch“ erst auf meine tel. Anfrage hin ausgestellt wor-
den ist, bzw. dass der „Auftrag“ tatsächlich nur „mündlich befohlen“ wurde. Offen ist 
allerdings noch, durch wen. Denn es muss sich um jemanden handeln, der offensicht-
liche Befehlsgewalt über die „Polizeifunktionäre des Postens Lachen“ innehat. 

 
Im Übrigen verweise ich auf meine Beschwerde in gleicher Sache vom 30.8.2013 und den 
dort vorgebrachten weiteren Sachverhalt. 
 
Ich ersuche Sie, sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrte Mitglieder des Regierungs-
rates, um antragsgemässen Entscheid.  

 
Mit freundlichen Grüssen      
 
 
Franz Arnold  
 
Beilagen:  Schreiben der Kantonspolizei vom 25.7.2012 unter Beilage des undatierten 

„Gesuchs um polizeiliche Vorführung“ 
Rechnung der Kantonspolizei vom 19. März 2014    
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Zu Handen des Präsidenten 
Kollegiumstrasse 28 
6431 Schwyz 
 
 
 
Altendorf, 17. Juni 2014 

Strafanzeige gegen STA Fässler 
 
Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident Tschümperlin 
 
Hiermit reiche ich Strafanzeige gegen den in meiner Sache offensichtlich untätigen STA lic.iur. Charles Fässler 
ein, dies aus folgenden Gründen: 

- STA Fässler weigert sich, gegen Polizist Zimmermann sowie gegen weitere 3 unbekannte Polizisten des 
Postens Lachen wegen Körperverletzung, sowie gegen die Verantwortlichen der Psychiatrie Zugersee 
in Oberwil wegen offensichtlichem Wucher strafrechtlich zu ermitteln, obwohl in beiden Fällen offen-
sichtlicher Anfangsverdacht besteht. Dadurch verstösst er unter Begünstigung der Angezeigten gegen 
seine Amtspflichten sowie gegen Treu und Glauben. Auch schädigt er dadurch den Ruf der Justiz. 

- Mit seiner Untätigkeit in Sachen der angezeigten Ärztin Regina Streuli, sowie mit seiner Amtspflicht-
verweigerung in Sachen der erwähnten 4 Polizisten und der erwähnten Klinik begünstigt er diese 
amtsmissbräuchlich und hält sie pflicht- und treuwidrig nicht von weiterem fortgesetztem Kompeten-
zen-Missbrauch, bzw. von willkürlichen und offensichtlichen Freiheitsberaubungs-Handlungen ab. 

 
Im Zweifelsfall hat nach Gesetz noch immer der Richter, und nicht der Staatsanwalt zu entscheiden. Bei Frei-
heitsberaubung kommt eine Strafe unter 6 Monaten, worüber die STA neuerdings selber verfügen kann, ohne-
hin nicht in Betracht. Eine Strafuntersuchung ist erst recht unumgänglich, wenn ein (ev. befangener, resp. käuf-
licher) Staatsanwalt nicht selber über das Strafmass bestimmen kann. 
 
ANTRÄGE 

1. STA lic.iur. Charles Fässler sei von der aufgrund meiner Beschwerde vom 15. März 2014 vom Kantons-
gericht angeordneten Strafuntersuchung per sofort zu entlasten.  

2. Die Strafuntersuchung sei an eine STA-Person abzutreten, welche in der Sache sowie bezüglich der an-
gezeigten drei Parteien nicht vorbefasst oder in anderer Weise vorbelastet ist. 

3. Die Strafuntersuchung sei nicht nur gegen die genannte Ärztin Regina Streuli, sondern auch gegen die 
erwähnten 4 Polizisten (Fässler-Jargon: „Polizeifunktionäre“) und gegen die erwähnte Klinik zu führen. 

4. Die Strafuntersuchung sei beförderlich an die Hand zu nehmen und nicht weiterhin zu verzögern, be-
vor sich die Angezeigten auf Erinnerungslücken berufen können.  

 
Notiz zhd. der Kasse des Kantonsgerichts: Die beiden von mir geleisteten „Sicherheitsleistungen“ à je Fr. 800.- 
sind mir per sofort und ohne weitere Verzögerungen zurückzubezahlen, auf mein Kto. ………………………. 

 
 

BEGRÜNDUNG 
STA Fässler hat gemäss Akten eine Strafuntersuchung gegen die drei von mir angezeigten Parteien bereits 2x 
mittels Nichtanhandnahme-Verfügung abgelehnt. Mit seiner offenbar schrillen Vorbefasstheit würde er dies 
(nach genüsslich pflicht- und treuwidrigem Verstreichenlassen von einem oder anderthalb Jahren) zweifellos 
ein 3. Mal tun.  
 
Auch aus diesem Grunde habe ich dem Kantonsgericht ein Ausstandsbegehren gegen den STA eingereicht, vgl. 
Akten. Irritierend ist, dass auch dieses Ausstandsbegehren noch immer nicht behandelt worden ist.  
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Die Sache dennoch gleich ein 3. Mal bei STA Fässler zu deponieren, bzw. ihn womöglich eine dritte Nichtan-
handnahme-Verfügung schreiben zu lassen, ist unhaltbar. STA Fässler ist offensichtlich befangen, vgl. meine 
Ausführungen in den bisherigen Eingaben.  
 
Gegen die Ärztin Regina Streuli zu untersuchen, liess sein ihn als befangen entpuppender offensichtlicher Stan-
desdünkel bisher nicht zu. Fässler ist für die unumgängliche Strafuntersuchung offensichtlich der falsche Mann. 
 
Ich ersuche um Eingangsbestätigung dieser Strafanzeige gegen STA lic.iur. Charles Fässler bis zum 25. Juni 2014, 
mit der klaren Information, an welche Instanz sie zur beförderlichen Behandlung weitergeleitet worden ist.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Franz Arnold 

Diese Strafanzeige wurde vom Kantonsgerichtspräsidenten an (den 
damaligen) Oberstaatsanwalt Benno Annen weitergereicht. Dieser 
schaltete daraufhin gewohnheitsmässig seinen Freund und Exper-
ten, den St.Galler Beat Fehr als „unabhängigen Staatsanwalt“ ein.

Fehr wies die Strafanzeige – wie mit Annen abgesprochen – mit 
einer saloppen Nichtanhandnahme-Verfügung ab. 

Da sich das Polizei- und Psychiatrie-Opfer energisch, aber begrün-
det gegen die Einsetzung des dubiosen St.Galler Staatsanwalts 
Beat Fehr wehrte (vgl. die folgenden 3 Seiten), wurdem ihm für die 
Nichtanhandnahme-Verfügung Kosten von Fr. 1‘400.- auferlegt.

3 
 

Kantonspolizei Schwyz 
Hauptposten Lachen 
Postenchef: 
Kpl mbA Stefan Beutler 
Alpenblickstrasse 22 
8853 Lachen 
Telefon +41 55 451 97 97 
Fax +41 55 451 97 99 
Öffnungszeiten: Mo – Fr  8 – 11.30 Uhr und  
14 – 17.30 Uhr, Sa 9.30 – 11.30 Uhr 
 
Beutler ist Mitglied der Stiftung Schwyzer Festungswerke. 
 
Wird auch als „Gruppenleiter Hauptposten Lachen“ geführt. 
 
 

Psychiatrische Klinik Zugersee: Brüder verlassen Oberwil 

07.07.2008 

Die Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf verlassen ihre Räumlichkeiten am 
Standort der Psychiatrischen Klinik Zugersee. Sie legen ihre beiden Ge-
meinschaften Oberwil-Zug und Luzern neu in Luzern zusammen. Der Rück-
zug hat keinen Einfluss auf den Klinikbetrieb. 

Seit 85 Jahren ist die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf Trägerin 
der Psychiatrischen Klinik Zugersee in Oberwil-Zug. "Deshalb hatten wir grossen Res-
pekt vor diesem Entscheid, er ist uns wirklich nicht leicht gefallen", sagte Bruder Peter, 
Generaloberer der Gemeinschaft. Er kam am Freitag extra aus Trier (D) nach Oberwil, 
um diesen Entscheid persönlich der Öffentlichkeit und dem Personal zu erläutern. 

aus: http://www.jeder.ch/archiv/details/datum/2008/07/07/psychiatrische-
klinik-zugersee-brueder-verlassen-oberwil/ 

 
Offen und herzlich 
Die Psychiatrische Klinik Zugersee, Zentrum für die stationäre Psychiatrie und Psycho-
therapie ist  eine Institution der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf und Konkordats-
klinik der Kantone Uri, Schwyz und Zug . 

Unseren Patientinnen und Patienten begegnen wir wertschätzend und offen. Der Aufenthalt 
soll für sie, unterstützend, vertrauensbildend und ergebnisorientiert sein. Auch die Angehörigen 
erfahren gestärktes Vertrauen und erhalten Hilfestellung. 
 
Unsere Stärken liegen im umfassenden Angebot und in wissenschaftlich fundierten Behand-
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Kollegiumstrasse 28 
6431 Schwyz 
 
 
 
Altendorf, 5. Juli 2014 

 
Verfahren GLO 2014 5 des Oberstaatsanwalts 
Beschwerde gegen die Einsetzung von STA Beat Fehr 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsgerichts 
Sehr geehrte Gerichtsschreiber 
 
Gegen die Verfügung im obgenannten Verfahren erhebe ich innert Frist Beschwerde, mit den  
 
ANTRÄGEN 
 

1. Der Freund von Oberstaatsanwalt Annen, Beat Fehr, sei wegen Befangenheit und Vorgefasst-
heit abzulehnen. 

2. Es sei für die Behandlung meiner Strafanzeige gegen STA Charles Fässler, Biberbrugg ein 
nicht befangener und mit dem Oberstaatsanwalt nicht verbandelter Staatsanwalt beizuziehen. 

 
 
BEGRÜNDUNG 
 

Wie bei einer Internet-Recherche leicht zu ersehen, fehlt es dem von Oberstaatsanwalt Annen kollegi-
aliter bevorzugten Staatsanwalt Beat Fehr an jeglicher notwendigen Distanz und Voraussetzung, um 
meine Strafanzeige unbefangen und vorurteilsfrei zu behandeln. So hatte es Fehr zum Beispiel fertig 
gebracht, sämtliche Strafanzeigen von Ipco-Geschädigten, die Strafanzeige gegen diverse Staatsan-
wälte in Biberbrugg wegen Prozessverschleppung und Lahmlegung des Justizapparates einreichten, 
unbesehen und willkürlich mit einer einheitlichen Nichtanhandnahmeverfügung einzudecken. 
 
Dabei liess Fehr auch jeglichen Anstand vermissen. Seine hundertfach im Xerox-Stil vervielfältigten 
Verfügungen, wonach über hundert Strafanzeigen von Ipco-Geschädigten nicht anhand zu nehmen 
seien, trugen nicht mal den Namen und die Anschrift der anzeigeerstattenden Ipco-Gläubiger. 
 
Eine solche Behandlung durch den offensichtlichen Freund und Helfer des Oberstaatsanwalts lehne 
ich aus naheliegenden Gründen, aber auch aus rechtsstaatlichen Überlegungen entschieden ab. Ich 
bin ein anständiger Steuerzahler (und dies nicht zu wenig) und Stimmbürger und brauche eine solche 
verächtliche, schon im Voraus ersichtliche diskriminierende Behandlung durch diesen Herrn nicht. 
 
Ich ersuche um Gutheissung meiner Anträge innert nützlicher Frist, damit das Strafverfahren noch die-
ses Jahr, also 2014, durchgeführt werden kann. Weitere Prozessverschleppungen dulde ich nicht. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
Franz ARNOLD 
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Kollegiumstrasse 28 
6431 Schwyz 
 
 
 
Altendorf, 21. Juli 2014 

 
Verfahren GLO 2014 5 des Oberstaatsanwalts 
Beschwerde gegen die Einsetzung von STA Beat Fehr 
Stellungnahme zur abweisenden Antwort von Oberstaatsanwalt lic.iur. Benno Annen 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsgerichts 
Sehr geehrte Gerichtsschreiber 
 
Zur Stellungnahme von Herrn Oberstaatsanwalt lic.iur. Benno Annen zu meinem Ausstandsgesuch 
gegen den öffentlich als Xerox-Staatsanwalt bekannten a.o. STA Beat Fehr, St.Gallen, nehme ich in-
nert Frist wie folgt Stellung. Diese ist zu den Akten zu nehmen. 
 
Ich halte mein wohl begründetes Ausstands-Gesuch weiterhin aufrecht und ersuche um Gutheissung 
meiner Anträge. 
 
 
BEGRÜNDUNG 
 

Herr Ober-STA lic.iur. Benno Annen wendet in seiner abweisenden Stellungnahme fälschlich ein, er 
sei mit dem von ihm eingebrachten a.o. STA Beat Fehr nicht befreundet, ja er kenne ihn persönlich 
nicht mal. Bei dieser Behauptung muss Herr Oberstaatsanwalt wohl zu witzeln geruht zu haben, denn 
das Vorgehen seines Kollegen, STA Beat Fehr, in Sachen Ipco kann ohne weiteres als kriminell, bzw. 
als Freundesdienst gegenüber Herrn Oberstaatsanwalt lic.iur. Benno Annen angesehen werden, der 
in Sachen Ipco bekanntlich metertief in der Tinte sitzt.  
 
Die Fakten: 
Beat Fehr verschickte im Rahmen des ihm von Herrn Ober-STA lic.iur. Benno Annen aufgetragenen 
Mandates rund 200 gleichlautende Nichtanhandnahme-Verfügungen an ebenso viele Ipco-Gläubiger, 
die in ihren Interessen zuvor jahrelang durch Annen ausgebremst wurden. http://www.interessen-ge-
meinschaft-ipco.ch/joomla/index.php/2013-10-13-23-10-40/beat-fehr-verschickt-erste-nichtanhand-
nahme-verf%C3%BCgungen 
 
Dabei ging Beat Fehr, den mir Herr Annen nun als a.o. STA mit der Befugnis „Nichtanhandnahme-
Verfügung ausstellen“ unterjubeln will, folgendermassen vor: 

- Kontaktaufnahme mit den Gläubigern: keine 
- Versand der Nichtanhandnahme-Verfügungen ohne Namens- und Adressangabe der Kläger, 

nur die beklagte Schwyzer Staatsanwaltschaft wurde genannt (alles andere hätte für den 
Herrn a.o. STA Arbeit bedeutet)  

- Falsche Argumentation, die Sache sei verjährt, u.ä. oberflächlich und wahrheitswidrig in die-
sem Stil 

 
Wer als a.o. STA einen solchen Massenpfusch veranstaltet, in krassem Widerspruch zum geleisteten 
Amtseid, und seine Amtspflichten gleich in mehr-hundertfachem Xerox-Vervielfältigungs- und Wieder-
holungsstil verletzt, ist unmöglich dazu geeignet, vorliegend als a.o. STA zu operieren, es sei denn, 
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eben im besagten Annen-Fehr-Stil à la Ipco. Wenn ich mir die Verfassung und das StGB anschaue, 
steht nicht annähernd etwas Legitimierendes zu einem rechtsstaatlich so bedenklichen Vorgehen drin. 
 
Wer als STA bekundet, er selber würde am Annen-Auftrag, sämtliche Ipco-Gläubiger mit einem un-
adressierten Rundschreiben zu bedienen, welchem als Fälschung obendrein der amtliche Titel einer 
Nichtanhandnahme-Verfügung aufgesetzt wird, nichts verdienen, da er dieses Mandat im Rahmen 
seiner vom Kanton SG honorierten Anstellung als STA abhaspeln würde, kann nicht darauf zählen, 
dass man Vertrauen in seine angebliche Kompetenz als Gesetzesvertreter, bzw. in eine korrekte Aus-
legung der verbindlichen Gesetzesbestimmungen investiert. Eher ist davon auszugehen, bezüglich 
Aufwand- und Kostenverhältnisse fehle es auch bei seinem Arbeitgeber, dem Kanton SG, an jedwel-
chen Kontrollen, und die Aufsichtsbehörden gebe es auch dort nur auf dem Papier. 
 
Dass der Kanton St. Gallen sogar finanziell für die Kosten der Fehr’schen Beihilfe zugunsten von Auf-
traggeber Annen aufkommen will, wie nun auch in meinem vorliegenden Fall vorgesehen, ist wohl 
mehr als dubios. Ich gehe davon aus, dass man mir für die von Ober-STA Annen beauftragte Nichtan-
handnahme-Verfügung aus der Hand des vom Kanton St. Gallen besoldeten, bzw. honorierten STA 
Beat Fehr keine Rechnung aus St. Gallen oder aus Schwyz zustellen wird.  
 
Um die Befangenheit des St. Galler STA Beat Fehr in der Sache / in jeder „Schwyzer Sache“ und ins-
besondere gegenüber Herrn Ober-STA Annen zu belegen, braucht es keiner weiteren Beweise. Wer 
rund 200 wohlbegründete Strafanzeigen auf Knopfdruck ins Leere zu laufen versteht, ohne geringste 
staatsanwaltliche Vorabklärungen getätigt zu haben (ausser nur gerade mit Freund und Auftraggeber 
Annen und damit krass einseitig vorbefasst), ist kaum dazu geeignet, den Rechtsstaat zu gewährleis-
ten, geschweige denn, ihn würdig zu vertreten. Im Fall Beat Fehr liegt in Sachen Ipco offensichtlich 
Amtsanmassung und krasse, vermutlich sogar gewerbsmässige Verletzung der Amtspflichten vor. 
STA Beat Fehr als a.o. STA nach Ipco auch noch vorliegend gegen mich und meine Interessen einzu-
setzen, wäre deutlich mehr als eine Farce und wohl eher für den ‚Nebelspalter‘ gedacht. 
 
Ich ersuche vorliegend erneut um Ablehnung des öffentlich bekannten St. Galler Massenabfertigers 
STA Beat Fehr als a.o. STA, sowie um umgehende Anhandnahme der Strafuntersuchung gegen den 
trölerisch handelnden STA Charles Fässler in Biberbrugg und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
Franz ARNOLD 

Untersuchungsamt St.Gallen an der Schützen-
gasse 1– Residenz von Staatsanwalt Beat Fehr
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Zu Handen des Präsidenten 
Kollegiumstrasse 28 
6431 Schwyz 
 
 
 
Altendorf, 14. August 2014 

BESCHWERDE 
Laufende Strafuntersuchung gegen Klinik Zugersee, Oberwil, wegen Verdacht auf Wucher 
Antrag auf sofortigen Stopp, Wuchergelder trotzdem bei mir einzutreiben 
 
Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident Tschümperlin 
 
Zurzeit werde ich durch das Betreibungsamt Lachen/Altendorf (Herren Stählin/Zgraggen) nicht nur für die in 
der Strafsache Klinik Zugersee, Oberwil, zu untersuchenden Wuchergelder, sondern auch für die Kosten der 
vorsätzlich falschen FFE-Einweisung meiner Person durch die Ärztin Regina Streuli vom Spital Lachen vom 24. 
August 2012 mit einem „Verwertungsbegehren“ bedroht (vgl. Beilage). 
 

ANTRAG 
Es seien sämtliche Vorgänge des Betreibungsamts Lachen/Altendorf, mich für illegale, bzw. mit laufender Straf-
untersuchung belegte Forderungen (untersucht wird wegen Wucher, schwerer Körperverletzung, Freiheitsbe-
raubung, etc.) mit Betreibung, oder gar mit „Verwertungsbegehren“ zu konfrontieren, bzw. zu nötigen, per Ex-
press-Verfügung sofort zu stoppen. Die Herren Stählin/Zgraggen seien in den Ausstand zu versetzen. 
 

Begründung 
Gegen die Klinik Zugersee (Spinnwinde) in Oberwil sowie gegen die stv. Leitende Ärztin Regina Streuli vom Spi-
tal Lachen sind Strafuntersuchungen, die vom Kantonsgericht, bzw. von Ihnen persönlich angeordnet wurden, 
im Gange. Die Forderungen für eine offensichtlich grob fahrlässige oder vorsätzlich falsche FFE-Einweisung mei-
ner Person, sowie die offensichtliche Wucher-Rechnung dieser Spinnwinde von rund Fr. 400.- pro Tag für Kost 
und Logis (unter Beimischung von Kosten für ärztliche Dienstleistungen, die nicht geleistet wurden) sind aber 
mindestens so lange unzulässig, als sie durch die laufende Strafuntersuchung nicht ohnehin aufgehoben wer-
den, da sie offensichtlich nichtig, bzw. unverhältnismässig sind.  
 
Die Versuche selbst mit einem „Verwertungsbegehren“, womit mein Betrieb, bzw. meine Wohnung „verwer-
tet“ werden sollten, sind unzulässig, amtsmissbräuchlich und samt und sonders illegal. 
 
Bezüglich der Betreiber Stählin/Zgraggen ist ausserdem evident, dass diese offenbar den Anstoss für meine Ein-
weisung in die Spinnwinde gaben, welche noch immer Gegenstand der laufenden Strafuntersuchung ist. Inso-
fern sind diese Herren offensichtlich daran interessiert, mich amtsmissbräuchlich weiterhin zu diskriminieren. 
Ihre Befangenheit ist zweifellos erstellt. Dabei ist selbst bei dieser Betreibungs-Hetze offenbar nicht klar, für 
welchen Betrag ich betrieben, bzw. „verwertet“ werden soll, vgl. beigelegte „Betreibung“ vom 11.8.2014, wel-
cher Betrag von demjenigen des „Verwertungsbegehrens“ erheblich abweicht (Fr. 2‘500.- gegen Fr. 1‘719.45).  
 
Ich ersuche um Ihre beförderliche Verfügung, mit telefonischer Vorankündigung an das Betreibungsamt.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Franz Arnold 

Bild: Privater Betreibungsunter-
nehmer Rudolf Stählin. Sein „Ge-
such um polizeiliche Zuführung“ 
vom 18. Mai 2012 wurde ohne 
Rückfrage erst am 21. September 
2012, dann aber gleich von einem 
Rambo-Quartett des Polizeipos-
tens Lachen umgesetzt – im Stile 
eines Sondereinsatzkommandos. 
Hintergrund war ein Ausstand 
von Fr. 66.- beim Betreibungsamt.
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Zu Handen des Präsidenten 
Kollegiumstrasse 28 
6431 Schwyz 
 
 
 
Altendorf, 16. August 2014 

BESCHWERDE 
Gegen Teile Ihres Beschlusses vom 13. August 2014, Verfahren BEK 2014 38 und 57  
 
Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsgerichts 
Sehr geehrte Gerichtsschreiber 
 
Obiger Beschluss basiert offensichtlich auf mehreren Verfahrensfehlern, die zu klären, bzw. zu korrigieren sind.  
 
ANTRÄGE 

1. Es sei der Beschluss des Kantonsgerichts, STA Fässler trotz dessen Weigerung, schwere Straftaten ge-
gen Leib und Leben zu untersuchen, bzw. die Strafuntersuchungen ins Leere laufen zu lassen, dennoch 
weiterhin damit zu betrauen, aufzuheben. 

2. Es seien die Strafuntersuchungen einem neuen, in der Sache gesetzeskonformen STA zur pflichtgemäs-
sen Ausführung zu disponieren. Dieser habe in Befolgung der Aufhebung von STA Fässlers Nichtan-
handnahme-Verfügungen unverzüglich aktiv zu werden und Befragungen vorschriftsgemäss vorzuneh-
men, bevor die angezeigte Täterschaft sich auf fehlendes Erinnerungsvermögen berufen kann. 

3. Es sei der Beschluss des Kantonsgerichts, meine Strafanzeige gegen STA Fässler ins Leere laufen zu las-
sen, wegen Nichtzuständigkeit aufzuheben. 

4. Es sei stattdessen eine rekursfähige Nichtanhandnahme- oder Einstellungsverfügung durch eine (allen-
falls ausserkantonale) Staatsanwaltschaft zu erlassen. 

5. Die Strafanzeige gegen die Klinik Zugersee, Oberwil, sei an die dort zuständigen Ermittlungsbehörden 
zu übergeben. Der Beschluss zur ungeprüften Nichtanhandnahme sei aufzuheben. 

6. Es sei der Beschluss, mich trotz Obsiegens meiner Beschwerde gegen die nicht praktikablen Nichtan-
handnahme-Verfügungen von STA lic.iur. Fässler, Kosten über Fr. 500.- zu bestrafen, aufzuheben. 

7. Es sei der Beschluss, mir für die abschlägige Behandlung meines Ausstandsgesuchs gegen selbigen STA 
Kosten über Fr. 300.- aufzubürden, aufzuheben.  

8. Alles unter Kostenfolge zulasten des Staates. 
 
  

Begründung 
 
Zu Antrag 1+2 
Das Festhalten, ausgerechnet STA Fässler mit den Untersuchungen, gegen das Polizeiquartett des Postens La-
chen (Polizeiübergriff, etc.) sowie gegen die Ärztin Regina Streuli (Freiheitsberaubung, falscher FFE, etc.) vom 
24. August 2012 trotz dessen scharfer und widerspruchsfreier Vorbefasstheit zugunsten der Täter, bzw. dessen 
krasser Amtspflichtverweigerung weiterhin zu betrauen, schlägt jeglicher Verhältnismässigkeit eines mitteleu-
ropäischen Rechtsverständnisses den Boden aus dem Fass. Aufgrund der Akten muss dem Kantonsgericht klar 
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sein, dass STA Fässler (wohl weisungsgemäss) die Untersuchungen ohne jeglichen Aufwand in 1-2 Jahren ein-
stellen würde. Ihn dennoch von diesen, bisher kaum angerührten Pendenzen nicht zu dispensieren, ist willkür-
lich und nicht nachvollziehbar.  
 
Eher würde einem Hühnerhof ein Fuchs als „Schutzhund“ zugeteilt, als dass STA Fässler in der vorliegenden Sa-
che sein Amt als STA nicht noch weiter beschmutzen würde, indem er nicht seinen Pflichten als Staatsanwalt 
nachkommt, sondern als Konter-Staatsanwalt die Angezeigten durch beharrliche Nichtuntersuchung vor dem 
Gesetz und vor Strafe schützt. 
 
Den Ausführungen auf S.16, c), ist mehrfach zu widersprechen. Es steht einer Ärztin selbstverständlich nicht an, 
nach einem Polizeiübergriff auf ihren Patienten diesem den Beizug eines Anwalts Kraft ihrer Stellung als FFE-
Befugte aktiv zu verhindern, nur um damit eine Strafverfolgung der am vorangegangenen Übergriff beteiligten 
Polizisten zu vereiteln. Ein patientenfeindliches und menschenrechtswidriges Verhalten dieser Art ist auch in 
den Satzungen ihres Berufsstandes nirgends zu finden. Hier liegt eindeutig Missbrauch, bzw. Ausnützung eines 
Abhängigkeitsverhältnisses, vermutlich aber insbesondere Strafvereitelung vor.  
 
Will STA Fässler darin keine klar erkennbaren Anfangshandlungen zu einem falschen FFE, bzw. auch kein ande-
res strafrechtlich relevantes Verhalten, sondern nur reinste ärztliche Sorgfalt erblicken, so legt sich schon 
dadurch ein erster erheblicher Verdacht auf Befangenheit, bzw. auf Strafvereitelung auf ihn. 
 
Auf S.17, Abs.2, wird ausgeführt: „Es ist nicht die Pflicht des Staatsanwaltes, sämtliche Beschwerdegegner mit 
der Beschwerdeschrift zu bedienen und diese zur Stellungnahme einzuladen“. Im vorliegenden Fall, wo es um 
Verbrechen gegen Leib und Leben geht, ist dieser flotten Behauptung energisch zu widersprechen. Leib und 
Leben sind – jedenfalls nach Gesetz und Verfassung – in einem Rechtsstaat am höchsten geschützt. Wozu einen 
Staatsanwalt wie vorliegend beschäftigen, wenn dieser exakt bei der Schutzwürdigkeit dieses hohen Gutes 
kneift, oder aus privaten, bzw. Status-erhaltenden Motiven mit einem Blackout statt mit zwingenden Strafun-
tersuchungen reagiert… 
 
Selbstverständlich liegen in der konstanten strafrechtlichen Nichtverfolgung von Verbrechen gegen Leib und 
Leben besonders krasse Rechtsfehler sowie schwerwiegende Amtspflichtverletzungen vor. Dazu im vorliegen-
den Fall das Gegenteil zu behaupten, ist unbegründet und willkürlich. Was an den von STA Fässler verweigerten 
Strafuntersuchungen „korrekt“ und sogar „unvoreingenommen“ sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Deutlicher 
kann man eine Täterschaft nicht bevorzugen. STA Fässler ist für die vorliegend noch immer aufgeschobene 
Strafuntersuchung aus allen vorgebrachten Gründen unhaltbar. 
 
Es ist auch nicht einzusehen, weshalb STA Fässler vorliegend seine Berufsgesinnung nach zwei totalen Nichtan-
handnahme-Verfügungen nun plötzlich auf Anordnung des Kantonsgerichts ins glatte Gegenteil verkehren soll. 
Es wird davon ausgegangen, dass auch im Kanton Schwyz nur integre Personen an solche Posten gelangen, und 
dass diese charakterlich einwandfrei, jedenfalls nicht bis aufs Mark biegbar sind. 
 
 
Zu Antrag 3+4 
Da nicht von einer Verkehrung des von mir abgelehnten STA Fässler um 180° um die eigene Achse auszugehen 
ist, halte ich an meinem Ausstandsgesuch weiterhin fest. Um dieses umzusetzen oder abzulehnen, ersuche ich 
um eine Verfügung eines Staatsanwalts, so wie dies von Oberstaatsanwalt Annen versuchsweise eingefädelt 
wurde. Wie aus den Akten ersichtlich, lehne ich in diesem Kontext Annens Lieblings-a.o.STA Beat Fehr (den Xe-
rox-Staatsanwalt aus St.Gallen) jedoch wohl begründet ab. Die Argumente dazu habe ich ausführlich dargelegt. 
 
 
Zu Antrag 5 
Aus den Ausführungen auf S.8 b) ist zu entnehmen, dass das Kantonsgericht für den Fall, dass die angezeigte 
Ärztin Regina Streuli  einen (falschen) FFE „hoheitlich anordnet“, einen darauf anschliessenden Wucher zuguns-
ten der Einweisungsstelle in Oberwil für „normal“, wenn nicht sogar für praktisch unerlässlich hält. Dem kann 
nicht beigepflichtet werden. Auch der Versuch, den Straftatbestand des Wuchers zu leugnen, indem dieser will-
kürlich „einzig auf das Erstellen der Rechnung“ (durch das angeblich überforderte Anstalts-Büro) herabgemin-
dert wird und dadurch eliminiert werden soll (vgl. S.7, a, Abs.2), bzw. das offensichtlich systemische Wucher-
Verhalten der Klinik einzig auf mögliche Tippfehler beim Rechnungsbüro der Klinik in einem Einzelfall vernied-
licht wird, verfängt nicht. 
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Da nicht die geringsten polizeilichen oder Abklärungen eines STA zum Wucher-Vorwurf bezüglich Klinik Zuger-
see in Oberwil vorliegen, ist es auch nicht Sache des Kantonsgerichts, unbesehen der Tatsachen und vorschnell 
auf Nichtanhandnahme zu entscheiden. Dadurch würde eine offensichtlich systematische Abzocke bei Privaten 
(wie in meinem Fall) und bei den Krankenkassen vorauseilend sanktioniert.  
 
Bezüglich Aufklärung des Wucher-Vorwurfs gegen die Klinik Zugersee besteht ausserdem ein vordringliches öf-
fentliches Interesse. Selbstverständlich bilden die vorliegend überhöhten Forderungen, bzw. das Verrechnen 
nicht geleisteter Positionen nicht einen Einzelfall. Da besagte Klinik vor allem von Patienten (welcher Art auch 
immer) aus dem Kanton Schwyz sehr gut lebt, ist dem „Systemfehler“ überhöhter Rechnungen auch von Amtes 
wegen nachzugehen. Die Strafanzeige ist demnach den Zuger Behörden zur beförderlichen Behandlung zu 
übergeben, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Der Personalwechsel in Oberwil ist hoch. 
 
Auch die Ausführungen auf S.8 b, Abs.2, wonach „zwischen der Klinik und dem Betroffenen kein zweiseitiger 
entgeltlicher Vertrag“ vorliege, sind offensichtlich falsch. Indem die Klinik mich nach einem arztfreien Wochen-
ende, bzw. nach 72 Std. als gesund und als voll arbeitsfähig entliess, lag eben gerade kein einseitiger, sondern 
(in Ihrer Sprache) ein zweiseitiger Vertrag vor. So oder so ist der Klinik die Ausbeutung eines Abhängigen, bzw. 
Wucher (ob systematisch oder im Einzelfall) vorzuwerfen. Diesem Vorwurf ist selbstverständlich nachzugehen.  
 
Zu beachten ist, dass auch ein fälschlich eingelieferter Psychiatriehäftling, der sich gegen ungeheuerliche Psy-
chiatrisierungs-Vorgänge wehrt, nicht willkürlich entrechtet werden darf. 
 
 
Zu Antrag 6+7 
Ich protestiere gegen den fortgesetzten Versuch, mich als geschädigten Straf- und Zivilkläger unter allerlei Vor-
wand finanziell fortgesetzt auszunehmen. Fakt ist: Nachdem ich zu zweimaligen Vorschussleistungen über je Fr. 
800.- gezwungen worden war, damit das Kantonsgericht meine Beschwerden gegen STA Fässlers Untätigkeit 
überhaupt behandle, wurde mir von Herrn Tschümperlin die Rücküberweisung wenigstens eines der beiden 
Beträge telefonisch zugesagt, „sobald sein Sekretariat Zeit dafür finde“. Dies fand bisher, auch nach Monaten, 
jedoch nicht statt. 
 
Stattdessen werden mir im Rahmen des hier beanstandeten Beschlusses vom 13. August 2014 weitere Fr. 800.- 
ohne ausreichende Begründung abgezwackt: Meine Beschwerden gegen die Nichtanhandnahme-Verfügungen 
hatten ja vollen Erfolg. Mich aber trotzdem mit Fr. 500.-, bzw. mit der Hälfte der Verfahrenskosten zu belasten, 
ist unverhältnismässig und willkürlich. Noch weniger ins Lot passt, mir für das Abweisen meines Ausstandsge-
suchs in Sachen STA Fässler Fr. 300.- abzunehmen. Schon die Abweisung alleine ist angesichts der offensichtlich 
scharfen Parteilichkeit von STA Fässler durch nichts zu begründen. Zudem wurde mir in der Sache noch keine 
Einstellungs- oder Nichtanhandnahme-Verfügung durch einen zuständigen STA zugestellt. Die Abweisung mei-
nes Ausstandsgesuchs erfolgte damit verfrüht und in Verletzung des Gewaltentrennungsgebots. 
 
 
Zu Pkt.6 auf S.12 
Will das Gericht (anstelle der Staatsanwaltschaft) in der Tatsache, dass mir die KaPo Fr. 420.- für die völlig über-
flüssige polizeiliche Eskorte nach Littenheid (später korrigiert: nach Oberwil) verrechnete, keine strafrechtlich 
relevante Nötigung sehen, so ist es gehalten, den offensichtlichen Unrechtsgehalt diesfalls entweder als eigen-
ständig oder (zum Polizeiübergriff vom 24. August 2012) zusätzlich ausgeübten Amtsmissbrauch zu qualifizie-
ren. Um eine Vorwegnahme unter Umgehung der Gewaltentrennung zu vermeiden, sollte darüber zuerst ein 
unabhängiger STA entscheiden.  
 
Fest steht: Das Polizeiquartett aus dem Posten Lachen wurde, nachdem dieses mit der Ärztin Regina Streuli, 
bzw. mit meiner Verfrachtung nach Littenheid oder Oberwil gemeinsame Sache gemacht hatte, später durch 
einen – um die strafrechtlich relevanten Vorgänge lapidar verkürzten –  „Sachverhalts“-Bericht aus der KaPo-
Zentrale in Schwyz reingewaschen, bzw. geschützt. Danach wurde ich noch mit einer Rechnung für die polizeili-
che Eskorte zu meiner Einlieferung nach Littenheid oder Oberwil über Fr. 420.- eingedeckt. Obwohl meine Be-
schwerde gegen diese Polizeirechnung vom Regierungsrat vollumfänglich geschützt und gutgeheissen wurde, 
sandte mir die KaPo eine weitere (diesmal auf Oberwil statt Littenheid korrigierte) Rechnung über den gleichen 
Betrag nach (obwohl die beiden Orte unterschiedlich weit weg liegen). Diese KaPo-Rechnung liegt wiederum, 
leider noch immer unbehandelt, beim Regierungsrat. 
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Diese missbräuchlichen Übungen mit willkürlich ausgestellten Rechnungen oblagen aber weniger der Sorgfalts-
wahrung der Polizeikasse. Vielmehr wollten mich bestimmte Polizeigewaltige bezüglich der Vorgänge vom 24. 
August 2012 noch zusätzlich einschüchtern, um mich nötigend von Klagen gegen den verheerenden Polizei-
übergriff abzuhalten. Die Beharrlichkeit, trotz regierungsrätlicher Abweisung ein zweites Mal Rechnung zu stel-
len, beweist die tatsächlichen Motive bezüglich dieser unrechtmässigen Rechnungen, wie oben beschrieben, 
wohl genug.  
 
Ich ersuche Sie davon abzusehen, die Rechnungen der KaPo – analog zum Fall der Klinik Zugersee in Oberwil – 
ebenfalls auf mögliche Tippfehler (hier: des polizeilichen Rechnungsbüros) herabzumindern. Es liegt vielmehr 
Verdacht auf eindeutigen Amtsmissbrauch vor. Dass dies nötigend geschah, versteht sich von selbst. Die Aus-
führungen unter Pkt.6 sind deshalb reichlich gesucht. 
 
Korrektur: Auf S.12 c, Zeile 4 und wiederholt auf Zeile 11, hat sich ein Datumsfehler eingeschlichen: Der Polizei-
übergriff an mir mit anschliessendem Versuch einer willkürlichen und grob fahrlässigen Psychiatrisierung mei-
ner Person erfolgte nicht am 21. September 2012, sondern am 24. August 2012. Ich ersuche um Berichtigung in 
den Akten.   
 
Ich ersuche um Mitteilung bis 29. August 2014, welche Punkte Ihres Beschlusses vom 13. August 2014 (mir zu-
gestellt eine Woche später) Sie revidieren, bzw. aufheben möchten, sodass mir eine klare Ausgangslage bezüg-
lich einer möglichen Beschwerde ans Bundesgericht vorliegt. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Franz Arnold 

Wegen dieser Fragen kam das 
SZ Kantonsgericht auf die Idee, 
diese Schrift gleich ans Bundes-
gericht weiterzuleiten, obwohl 
dies offensichtlich nicht dem 
Willen des Rechtsuchenden 
entsprach, vgl. nächste Seite.
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Hinwil/sCHMerikon

Nicole Koller 
siegt am EKZ Cup
Die frisch gebackene U19-Weltmeiste-
rin Nicole Koller (Schmerikon/SG)
siegte am sechsten Rennen des EKZ
Cup. Im Hinwiler Ortsteil Girenbad
liess sie am Sonntag keine Fragen offen
und gewann überlegen. Erst am ver-
gangenen Donnerstag siegte Koller im
norwegischen Hafjell sensationell im
Weltmeisterschaftsrennen der U19 Ju-
niorinnen. Doch wer Müdigkeit nach
dem Highlight im hohen Norden ver-
mutete, lag falsch: «Mental hatte ich
gar keine Probleme, wieder Gas zu
 geben. Einzig zwei Rennen so nahe
beieinander zu fahren, war etwas unge-
wohnt», erklärte Koller im Ziel. (on)

laCHen

Keine Leuchttafeln
am Ortseingang
Die geplante Erstellung von drei neuen
Ortseingangstafeln (Pylone mit LED-
Bildschirm) an der St. Galler-, Ober-
dorf- und Zürcherstrasse (alle Kan-
tonsstrassen) lässt sich vorderhand
 leider nicht realisieren. Aus Gründen
der Verkehrssicherheit verweigert der
Kanton Schwyz die notwendigen Be-
willigungen. Das Baugesuch wurde
deshalb vom Gemeinderat zurück -
gezogen. Dieses Projekt wird im Zu-
sammenhang mit der Kernerneuerung
erneut geprüft und nach Möglichkeit
umgesetzt. (on)

FreienbaCH

Neuer Standort 
für Sammelstelle
Gestern Mittwoch hat die Gemeinde
auf der neuen Parkplatzanlage des
Schulhauses Bollenweid die erneuerte,
vollwertige Sammelstelle in Betrieb
genommen. Neben den bestehenden
Sammelbehältern für Altkleider, Altöl
und PET (Anzahl PET-Behältnisse er-
höht) wurden die alten Glas- und der
Dosencontainer durch insgesamt sechs
Unterflurcontainer ersetzt. Ausserdem
steht der Freienbacher Bevölkerung
neu auch ein Wägepresscontainer für
die Kehrichtentsorgung via Abfallkarte
zur Verfügung. (on) 

goMMiswalD

Letzte Hürden
für Pflegezentrum
Für das neue Wohn- und Pflegezen-
trum, das in Gommiswald gebaut wer-
den soll, folgt nun die entscheidende
Phase. Die Gemeinde hat das überar-
beitete Bauprojekt mit 60 Pflegeplät-
zen und 20 Alterswohnungen abgeseg-
net. Im Herbst soll das Baubewilli-
gungsverfahren für das 20-Millionen-
Projekt starten. Doch bevor die ersten
Bagger auffahren, kommen am geplan-
ten Standort grosse Bohrer zum Ein-
satz. Der Gemeinderat hat die Bewilli-
gung für die Sondierbohrungen kürz-
lich erteilt. (on)

Sie sind ein waschechter Rappers-
wiler. Haben Sie hier auch Ihre
ersten musikalischen Schritte
unternommen?
Ja. Ich habe im Jahr 2000 mit fünfzehn
eine Kassette als «MC Larry» in den
Umlauf gebracht und viel gefreestylet.

Woher kommt der Bandname
Larry F?
Mein bürgerlicher Name ist Lars.
 Daraus wurde Larry – und schliesslich
Larry F. in Anlehnung an den «Hustler
Magazine»-Gründer Larry Flynt.

Morgen kommt das zweite Studio-
album heraus. Die Band hat sich
viel Zeit gelassen. Warum?
Seit dem letzten Larry-F-Album sind
fünf Jahre vergangen. 2011 haben wir
als Futurekids ein Album veröffent-
licht. Intensiv am neuen Album haben
wir fast drei Jahre gearbeitet, weil wir
das Maximum aus dem zweiten Album
holen wollten und weil das zweite be-
kanntlich das schwierigste ist.

Auf Youtube ist ein Kurzfilm von der
Band zu sehen. Was hat Sie bewo-
gen, zuzüglich zum Album einen
 erklärenden Film zu drehen?
Für uns war klar, dass wir etwas Neues
und in der Schweiz noch nie Dagewe-
senes kreieren müssen, um unser Kon-
zept abzurunden. Dazu kommt, dass
wir sehr filmisch und in Bildern denken
und auch alle in diesem Bereich arbei-
ten. Wir wollten eine Welt erschaffen,
die über einzelne Songs hinaus geht. 

Das Album handelt vom Verlust
der Identität und einer unendlichen
Heimatlosigkeit. Was ist los mit der
Jugend?
Es geht uns gar nicht zwingend nur um

die Jugend, sondern um die Gesell-
schaft als Gesamtes. Vieles in der Welt
wird immer kurzlebiger und unechter.
Darum sehnt man sich immer mehr
nach etwas Echtem und danach, sich
einfach mal hinzusetzen, einzuatmen
und die Aussicht zu geniessen.

Larry F macht Partybeats und
schafft es trotzdem, nicht in einer
oberflächlichen Hip-Hop-Schubla-
de zu verschwinden. Wie schaffen
Sie den Spagat?
Das freut mich sehr, wenn man uns

nicht schubladisieren kann! Wenn Sie
mich fragen, in welches Genre wir
einzuordnen sind, könnte ich keine
 genaue Antwort geben. Im Hip-Hop
liegen ganz klar unsere Wurzeln. Für
geschniegelten Pop sind wir zu punkig.

Wofür steht derAlbumtitel
«Irgendöppis mit 2000»? 
Der Titel kommt aus einem Bild, das
wir mal gesponnen haben: Ein verwirr-
ter Partygänger torkelt Sonntagmorgen
aus dem Club und, nach der Uhrzeit ge-
fragt, nuschelt er «irgendöppis mit

2000». Dies als Sinnbild für eine Ge-
sellschaft, die nicht mehr weiss, ob
jetzt heute, morgen oder schon gestern
ist in dieser schnelllebigen Zeit.

Wo holen Sie Ihre Texte her?
Ich schreibe alles zusammen mit mei-
nem Produzenten Michael Scherten-
leib. Wir setzen uns ganz klassisch hin,
trinken das eine oder andere Bier, kom-
ponieren und schreiben, sobald die
Muse uns küsst.

Was hat sich verändert im Rück-
blick auf das erste Album?
Die Musik ist ein gutes Stück erwach-
sener geworden, würde ich meinen –
vom Inhalt und von der Produktion her.

Larry F geht im Frühling 2015
auf Tour. Kommen Sie auch
am Obersee vorbei?
Sehr gerne. Wenn wir eingeladen wer-
den!

Was tun Sie, wenn Sie keine Musik
machen?
Momentan gibt es sehr viele Penden-
zen auf meiner Liste, die ich neben der
Musik abzuarbeiten habe. Dann arbeite
ich 100 Prozent bei der Medienproduk-
tions Firma Corpmedia, die mich stets
unterstützte in der Albumproduktion.
Meine Familie und Freunde kommen
zurzeit leider ein wenig zu kurz. Ich
weiss, dass sich das in ein, zwei Mona-
ten wieder ändert, und dann lege ich al-
les daran, wieder mehr mit meinen Lie-
ben zu unternehmen.

Anna Kohler

www.larryf.ch
www.youtube.com/larryfofficial
«Irgendöppis mit 2000» ist ab dem 
12. September auf dem Markt. 

Coole Musik, tieFgrünDiger kurzFilM: larry F ist zurüCk

«Für geschniegelten Pop
sind wir zu punkig»
Punk, Pop, Hip Hop: Larry F lässt sich nicht in Schubladen sperren. 
Die Band um den Rapperswiler Lars Badertscher bringt die Musikwelt durcheinander.

Nicht nur musikalisch ein Genuss. Larry F brillieren auch in ihrem Kurzfilm,
der die Songs auf dem neuen Album noch vertieft. 

Der Fall Franz arnolD

Die Schwyzer Justiz flüchtet 
ans Bundesgericht
Die ON berichteten über den
 Altendörfler Gärtner Franz
 Arnold, der wegen einer Schuld
von 66 Franken drei Tage in die
Psychiatrische Klinik eingelie-
fert worden war. Nun ist der Fall
am Bundesgericht. Die Schwy-
zer Justiz scheint das sich sel-
ber eingebrockte Problem nicht
lösen zu können.

Mitte August reichte Gärtnermeister
Franz Arnold wegen seines von der
Schwyzer Justiz auf die lange Bank ge-
schobenen Falles erneut eine Be-
schwerde ans Kantonsgericht ein. Er
verlangte von diesem, den bisher mit
dieser Sache betreuten Staatsanwalt
Charles Fässler wegen Befangenheit
zu ersetzen. Fässler hat sich nämlich
schon in zwei Entscheiden dagegen ge-
wehrt, eine Strafuntersuchung gegen
die Polizei Lachen, das Spital Lachen
und die Klinik Oberwil wegen des da-
mals verordneten Freiheitsentzugs von

Arnold an die Hand zu nehmen. Arnold
verlangte, der Vorfall sei mit einem
neuen und «unvoreingenommenen
Staatsanwalt» zu untersuchen. 

Der Verteidiger von Arnold schreibt

in seiner Beschwerde, eher könnte ein
Fuchs einen Hühnerhof bewachen, als
dass der befangene Staatsanwalt den
Fall Arnold weiter behandle. Der
Schwyzer Staatsanwalt habe sich bis
jetzt beharrlich geweigert, die «Verbre-
chen gegen Leib und Leben» mit Frei-
heitsentzug und Amtspflichtverletzun-
gen zu untersuchen. Und nicht nur das:
Das Kantonsgericht habe die bisheri-
gen Leistungen Fässlers gar als «kor-
rekt» und sogar als «unvoreingenom-
men» qualifiziert. «Deutlicher kann
man eine Täterschaft nicht bevorzu-
gen», schreibt Arnolds Verteidiger. Zu-
dem sei es willkürlich, dass Arnold für
Verfahrenskosten belangt werde, ob-
wohl die Schwyzer Justiz «seine Rech-
te ins Leere laufen lassen wolle».

Schwyz muss an Aufarbeitung
Am 26.August nun hat das Schwyzer
Kantonsgericht die Beschwerde Ar-
nolds ans Bundesgericht geleitet und
sich somit eine Gerichtsstufe «nach

oben geflüchtet», wie Arnolds Verteidi-
ger gegenüber den ON sagt. 

Dagegen wehrt sich Franz Arnold.
Seine Beschwerde gegen Fässler sei
«ausdrücklich ans Kantonsgericht,
und nicht ans Bundesgericht» gerich-
tet gewesen. Dass die Beschwerde nun
ans Bundesgericht weitergeleitet wor-
den sei, müsse gerügt werden. Der Fall
sei wieder nach Schwyz zurückzuwei-
sen.

Fakt bei all dem Hin und Her ist: Die
Schwyzer Justiz täte gut daran, diesen
abstrusen Fall inklusive der Leistungen
von Staatsanwalt Fässler sauber aufzu-
arbeiten. Schliesslich geht es darum,
dass ausgehend von einer Betreibung
in Höhe von 66 Franken ein ansonsten
unbescholtener Bürger seiner Freiheit
beraubt und in die psychiatrische Kli-
nik gesteckt wurde. Ein Vorgehen, das
man sonst eher von totalitären Staaten
kennt – über welche unsere Richter im
Normalfall die Nase rümpfen.

Bruno Hug

Der Fall Franz Arnold beschäftigt
nun sogar das Bundesgericht.

Nicole Koller auf ihrem Weg zum
Sieg des EKZ Cup.
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Hinwil/sCHMerikon

Nicole Koller 
siegt am EKZ Cup
Die frisch gebackene U19-Weltmeiste-
rin Nicole Koller (Schmerikon/SG)
siegte am sechsten Rennen des EKZ
Cup. Im Hinwiler Ortsteil Girenbad
liess sie am Sonntag keine Fragen offen
und gewann überlegen. Erst am ver-
gangenen Donnerstag siegte Koller im
norwegischen Hafjell sensationell im
Weltmeisterschaftsrennen der U19 Ju-
niorinnen. Doch wer Müdigkeit nach
dem Highlight im hohen Norden ver-
mutete, lag falsch: «Mental hatte ich
gar keine Probleme, wieder Gas zu
 geben. Einzig zwei Rennen so nahe
beieinander zu fahren, war etwas unge-
wohnt», erklärte Koller im Ziel. (on)

laCHen

Keine Leuchttafeln
am Ortseingang
Die geplante Erstellung von drei neuen
Ortseingangstafeln (Pylone mit LED-
Bildschirm) an der St. Galler-, Ober-
dorf- und Zürcherstrasse (alle Kan-
tonsstrassen) lässt sich vorderhand
 leider nicht realisieren. Aus Gründen
der Verkehrssicherheit verweigert der
Kanton Schwyz die notwendigen Be-
willigungen. Das Baugesuch wurde
deshalb vom Gemeinderat zurück -
gezogen. Dieses Projekt wird im Zu-
sammenhang mit der Kernerneuerung
erneut geprüft und nach Möglichkeit
umgesetzt. (on)

FreienbaCH

Neuer Standort 
für Sammelstelle
Gestern Mittwoch hat die Gemeinde
auf der neuen Parkplatzanlage des
Schulhauses Bollenweid die erneuerte,
vollwertige Sammelstelle in Betrieb
genommen. Neben den bestehenden
Sammelbehältern für Altkleider, Altöl
und PET (Anzahl PET-Behältnisse er-
höht) wurden die alten Glas- und der
Dosencontainer durch insgesamt sechs
Unterflurcontainer ersetzt. Ausserdem
steht der Freienbacher Bevölkerung
neu auch ein Wägepresscontainer für
die Kehrichtentsorgung via Abfallkarte
zur Verfügung. (on) 

goMMiswalD

Letzte Hürden
für Pflegezentrum
Für das neue Wohn- und Pflegezen-
trum, das in Gommiswald gebaut wer-
den soll, folgt nun die entscheidende
Phase. Die Gemeinde hat das überar-
beitete Bauprojekt mit 60 Pflegeplät-
zen und 20 Alterswohnungen abgeseg-
net. Im Herbst soll das Baubewilli-
gungsverfahren für das 20-Millionen-
Projekt starten. Doch bevor die ersten
Bagger auffahren, kommen am geplan-
ten Standort grosse Bohrer zum Ein-
satz. Der Gemeinderat hat die Bewilli-
gung für die Sondierbohrungen kürz-
lich erteilt. (on)

Sie sind ein waschechter Rappers-
wiler. Haben Sie hier auch Ihre
ersten musikalischen Schritte
unternommen?
Ja. Ich habe im Jahr 2000 mit fünfzehn
eine Kassette als «MC Larry» in den
Umlauf gebracht und viel gefreestylet.

Woher kommt der Bandname
Larry F?
Mein bürgerlicher Name ist Lars.
 Daraus wurde Larry – und schliesslich
Larry F. in Anlehnung an den «Hustler
Magazine»-Gründer Larry Flynt.

Morgen kommt das zweite Studio-
album heraus. Die Band hat sich
viel Zeit gelassen. Warum?
Seit dem letzten Larry-F-Album sind
fünf Jahre vergangen. 2011 haben wir
als Futurekids ein Album veröffent-
licht. Intensiv am neuen Album haben
wir fast drei Jahre gearbeitet, weil wir
das Maximum aus dem zweiten Album
holen wollten und weil das zweite be-
kanntlich das schwierigste ist.

Auf Youtube ist ein Kurzfilm von der
Band zu sehen. Was hat Sie bewo-
gen, zuzüglich zum Album einen
 erklärenden Film zu drehen?
Für uns war klar, dass wir etwas Neues
und in der Schweiz noch nie Dagewe-
senes kreieren müssen, um unser Kon-
zept abzurunden. Dazu kommt, dass
wir sehr filmisch und in Bildern denken
und auch alle in diesem Bereich arbei-
ten. Wir wollten eine Welt erschaffen,
die über einzelne Songs hinaus geht. 

Das Album handelt vom Verlust
der Identität und einer unendlichen
Heimatlosigkeit. Was ist los mit der
Jugend?
Es geht uns gar nicht zwingend nur um

die Jugend, sondern um die Gesell-
schaft als Gesamtes. Vieles in der Welt
wird immer kurzlebiger und unechter.
Darum sehnt man sich immer mehr
nach etwas Echtem und danach, sich
einfach mal hinzusetzen, einzuatmen
und die Aussicht zu geniessen.

Larry F macht Partybeats und
schafft es trotzdem, nicht in einer
oberflächlichen Hip-Hop-Schubla-
de zu verschwinden. Wie schaffen
Sie den Spagat?
Das freut mich sehr, wenn man uns

nicht schubladisieren kann! Wenn Sie
mich fragen, in welches Genre wir
einzuordnen sind, könnte ich keine
 genaue Antwort geben. Im Hip-Hop
liegen ganz klar unsere Wurzeln. Für
geschniegelten Pop sind wir zu punkig.

Wofür steht derAlbumtitel
«Irgendöppis mit 2000»? 
Der Titel kommt aus einem Bild, das
wir mal gesponnen haben: Ein verwirr-
ter Partygänger torkelt Sonntagmorgen
aus dem Club und, nach der Uhrzeit ge-
fragt, nuschelt er «irgendöppis mit

2000». Dies als Sinnbild für eine Ge-
sellschaft, die nicht mehr weiss, ob
jetzt heute, morgen oder schon gestern
ist in dieser schnelllebigen Zeit.

Wo holen Sie Ihre Texte her?
Ich schreibe alles zusammen mit mei-
nem Produzenten Michael Scherten-
leib. Wir setzen uns ganz klassisch hin,
trinken das eine oder andere Bier, kom-
ponieren und schreiben, sobald die
Muse uns küsst.

Was hat sich verändert im Rück-
blick auf das erste Album?
Die Musik ist ein gutes Stück erwach-
sener geworden, würde ich meinen –
vom Inhalt und von der Produktion her.

Larry F geht im Frühling 2015
auf Tour. Kommen Sie auch
am Obersee vorbei?
Sehr gerne. Wenn wir eingeladen wer-
den!

Was tun Sie, wenn Sie keine Musik
machen?
Momentan gibt es sehr viele Penden-
zen auf meiner Liste, die ich neben der
Musik abzuarbeiten habe. Dann arbeite
ich 100 Prozent bei der Medienproduk-
tions Firma Corpmedia, die mich stets
unterstützte in der Albumproduktion.
Meine Familie und Freunde kommen
zurzeit leider ein wenig zu kurz. Ich
weiss, dass sich das in ein, zwei Mona-
ten wieder ändert, und dann lege ich al-
les daran, wieder mehr mit meinen Lie-
ben zu unternehmen.

Anna Kohler

www.larryf.ch
www.youtube.com/larryfofficial
«Irgendöppis mit 2000» ist ab dem 
12. September auf dem Markt. 

Coole Musik, tieFgrünDiger kurzFilM: larry F ist zurüCk

«Für geschniegelten Pop
sind wir zu punkig»
Punk, Pop, Hip Hop: Larry F lässt sich nicht in Schubladen sperren. 
Die Band um den Rapperswiler Lars Badertscher bringt die Musikwelt durcheinander.

Nicht nur musikalisch ein Genuss. Larry F brillieren auch in ihrem Kurzfilm,
der die Songs auf dem neuen Album noch vertieft. 

Der Fall Franz arnolD

Die Schwyzer Justiz flüchtet 
ans Bundesgericht
Die ON berichteten über den
 Altendörfler Gärtner Franz
 Arnold, der wegen einer Schuld
von 66 Franken drei Tage in die
Psychiatrische Klinik eingelie-
fert worden war. Nun ist der Fall
am Bundesgericht. Die Schwy-
zer Justiz scheint das sich sel-
ber eingebrockte Problem nicht
lösen zu können.

Mitte August reichte Gärtnermeister
Franz Arnold wegen seines von der
Schwyzer Justiz auf die lange Bank ge-
schobenen Falles erneut eine Be-
schwerde ans Kantonsgericht ein. Er
verlangte von diesem, den bisher mit
dieser Sache betreuten Staatsanwalt
Charles Fässler wegen Befangenheit
zu ersetzen. Fässler hat sich nämlich
schon in zwei Entscheiden dagegen ge-
wehrt, eine Strafuntersuchung gegen
die Polizei Lachen, das Spital Lachen
und die Klinik Oberwil wegen des da-
mals verordneten Freiheitsentzugs von

Arnold an die Hand zu nehmen. Arnold
verlangte, der Vorfall sei mit einem
neuen und «unvoreingenommenen
Staatsanwalt» zu untersuchen. 

Der Verteidiger von Arnold schreibt

in seiner Beschwerde, eher könnte ein
Fuchs einen Hühnerhof bewachen, als
dass der befangene Staatsanwalt den
Fall Arnold weiter behandle. Der
Schwyzer Staatsanwalt habe sich bis
jetzt beharrlich geweigert, die «Verbre-
chen gegen Leib und Leben» mit Frei-
heitsentzug und Amtspflichtverletzun-
gen zu untersuchen. Und nicht nur das:
Das Kantonsgericht habe die bisheri-
gen Leistungen Fässlers gar als «kor-
rekt» und sogar als «unvoreingenom-
men» qualifiziert. «Deutlicher kann
man eine Täterschaft nicht bevorzu-
gen», schreibt Arnolds Verteidiger. Zu-
dem sei es willkürlich, dass Arnold für
Verfahrenskosten belangt werde, ob-
wohl die Schwyzer Justiz «seine Rech-
te ins Leere laufen lassen wolle».

Schwyz muss an Aufarbeitung
Am 26.August nun hat das Schwyzer
Kantonsgericht die Beschwerde Ar-
nolds ans Bundesgericht geleitet und
sich somit eine Gerichtsstufe «nach

oben geflüchtet», wie Arnolds Verteidi-
ger gegenüber den ON sagt. 

Dagegen wehrt sich Franz Arnold.
Seine Beschwerde gegen Fässler sei
«ausdrücklich ans Kantonsgericht,
und nicht ans Bundesgericht» gerich-
tet gewesen. Dass die Beschwerde nun
ans Bundesgericht weitergeleitet wor-
den sei, müsse gerügt werden. Der Fall
sei wieder nach Schwyz zurückzuwei-
sen.

Fakt bei all dem Hin und Her ist: Die
Schwyzer Justiz täte gut daran, diesen
abstrusen Fall inklusive der Leistungen
von Staatsanwalt Fässler sauber aufzu-
arbeiten. Schliesslich geht es darum,
dass ausgehend von einer Betreibung
in Höhe von 66 Franken ein ansonsten
unbescholtener Bürger seiner Freiheit
beraubt und in die psychiatrische Kli-
nik gesteckt wurde. Ein Vorgehen, das
man sonst eher von totalitären Staaten
kennt – über welche unsere Richter im
Normalfall die Nase rümpfen.

Bruno Hug

Der Fall Franz Arnold beschäftigt
nun sogar das Bundesgericht.

Nicole Koller auf ihrem Weg zum
Sieg des EKZ Cup.



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       106

  



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       107

 



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       108

 



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       109

1 
 

Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 
 

EINSCHREIBEN 
An das Bundesgericht 
1.öffentlich-rechtliche Abtlg 
1014 Lausanne 
 
 
 
 
Altendorf, 4. September 2014 
 

Ihre Vorschuss-Verfügung 1_B 297/214  DAM vom 29. August 2014 
betr. meine ans Kantonsgericht Schwyz gerichtete  

BESCHWERDE 
gegen Teile dessen Beschlusses vom 13. August 2014, Verfahren BEK 2014 38 und 57  
 
Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsgerichts 
Sehr geehrte Gerichtsschreiber 
 
Mit einiger Überraschung habe ich Ihre Vorschuss-Verfügung über Fr. 2‘000.- erhalten. Darf ich Sie höflich bit-
ten, diesen Vorgang mit meiner Eingabe vom 1. September 2014 in Einklang, bzw. in Übereinstimmung zu brin-
gen, da die Beschwerde nicht von mir ans Bundesgericht eingereicht wurde. 
 

In meiner Eingabe vom 1. September 2014 (diese stammt im Gegensatz zur Beschwerde tatsächlich von mir) 
habe ich den begründeten Antrag gestellt, von einer Kosten-Bevorschussung abzusehen. Dies auch deshalb, 
weil das Bundesgericht sich womöglich gar nicht mit der (vom Kantonsgericht) eingereichten Beschwerde be-
fassen wird. 
 
Ich ersuche um Kenntnisnahme und Ihre neuen Anordnungen und verbleibe 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Franz ARNOLD 
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FRANZ ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf       
 
 
        Einschreiben 
        Kantonsgericht Schwyz 

Kollegiumstrasse 28 
        6431 Schwyz 
 
 

Altendorf, 16. April 2014 
 
 
 
SUB 2014 38 / 2014 39 CF / 2014 96, 97, 98 CF / BEK 2013 181 / BEK 2014 38 
Nichtanhandnahme-Verfügung vom 18. Februar 2014, betr. Amtsmissbrauch,  
Nötigung, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Wucher, etc. 
Ihr Beschluss BEK 2013 81 vom 20. März 2014  
 

Vernehmlassung  
zur Stellungnahme des für die beklagte Regina Streuli bestellten RA vom 4.4.2014 
 
Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsgerichts 
 
Da ich bezüglich meines Ausstands-Gesuchs vom 5. April 2014 noch über keinen Ent-
scheid informiert wurde, und mir auch nicht vorliegt, welcher STA für die verfügte  
Strafuntersuchung tatsächlich verantwortlich ist, muss ich mich umständehalber an Sie 
richten mit dem Ersuchen, meine Stellungnahme entsprechend weiterzuleiten. 

 

Zu den Ausführungen von RA Michel nehme ich innert Frist wie folgt Stellung: 

 
Die Ausführungen werden generell bestritten, soweit sie nicht mit meinen eigenen Sach-
verhaltsdarstellungen übereinstimmen. 
 
Der Verweis auf Art. 310 StPO Abs.1 des erbetenen Verteidigers der angezeigten Ärztin 
Regina Streuli ist zutreffend, schreibt der Gesetzgeber diesbezüglich doch vor: 
Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO). 
Wenn eine Person bei einem Unfall eine schwere Körperverletzung erlei-
det und die Entscheidung, ob sich jemand eine Sorgfaltspflichtverlet-
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zung hat zu Schulden kommen lassen, detaillierter Sachverhaltsabklä-
rungen und einer eingehenden rechtlichen Würdigung bedarf, besteht 
kein Raum für den Erlass einer Nichtanhandnahmeverfügung im Sinne von 
Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. 
Vielmehr ist diesfalls zwingend eine Strafuntersuchung zu eröffnen. 
 
Wie von mir bereits mehrfach vorgebracht, sind die Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung einer rechtsstaatlich vertretbaren Strafuntersuchung mehr als erfüllt. 

Beweis: Fehlende Voraussetzungen, bzw. falsche Begründung meiner offensichtlich 
rechtsbeugend vorgenommenen FFE-Einweisung vom 21.9.2012 durch die Beklagte, 
gemäss Akten. 

 

Begründung 

Die Beklagte vermied es peinlichst, meine dutzendfach vorgebrachte rechtmässige For-
derung nach Beizug eines Anwalts 1. zu befolgen und 2. in den Akten zu protokollieren. 
Indem sie mein Recht auf anwaltliche Verbeiständigung missachtete, hatte sie nicht 
nur grundlegende Standesregeln, sondern auch meine Grundrechte verletzt. Es geht 
vorliegend um Verbrechen gegen Leib und Leben. 

Indem sie – im Gegensatz zur Klinik in Oberwil – meine klar geäusserte Forderung nach 
Beizug eines Anwalts unterdrückte und mich stattdessen mit einer FFE-Verfügung für 
„voraussichtlich mehr als 20 Tage“ in die Spinnwinde überwies, ist die Verletzung von 
Art. 183 StGB (Freiheitsberaubung) zu untersuchen. Dieser lautet: 

Art. 1831 

Freiheitsberaubung und Entführung 
1.  Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in ande-
rer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht, 
wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2.  Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig 
oder noch nicht 16 Jahre alt ist. 
 
Bezüglich der Angezeigten lag diesbezüglich fraglos List, schwerer Missbrauch gegen-
über einem Abhängigen und böswillige, bzw. vorsätzliche Verletzung ärztlicher Grund-
pflichten, bzw. Freiheitsberaubung vor, indem sie mich (es stand auch Littenheid zur 
Debatte, Hauptsache Spinnwinde, siehe die Rechnung 583‘117 der Kapo vom 16.8. 
2013, bei den Akten) offensichtlich einzig in der Absicht in die Klinik einwies, um die im 
Spital um sie herum omnipräsenten Polizisten des Kapo-Stützpunkts Lachen, die mich 
zuvor aus nichtigem Anlass niedergeschlagen und via Sanität zwecks „Behandlung“ zur 
beklagten Ärztin verbringen liessen, vor rechtlichen Unannehmlichkeiten zu schützen, 
resp. die Folgen des an mir ausgeübten Polizeiübergriffs zu vertuschen. Deshalb ist 
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auch auf Beihilfe, bzw. Unterstützung grundlos angebrachter Polizeigewalt zu untersu-
chen. 

Es ist auch zu untersuchen gemäss 

Art. 1841 
Erschwerende Umstände 
Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 
bestraft, 
wenn der Täter ein Lösegeld zu erlangen sucht, 
wenn er das Opfer grausam behandelt, 
wenn der Entzug der Freiheit mehr als zehn Tage dauert oder 
wenn die Gesundheit des Opfers erheblich gefährdet wird 
 
Vorliegend wurde meine Gesundheit nicht nur erheblich gefährdet, sondern auch tat-
sächlich beschädigt. Das Vorgehen der Ärztin mit der nachfolgenden Einsperrung ohne 
jede adäquate Betreuung in Oberwil haben bei mir posttraumatische Zustände, die 
noch bis heute anhalten, ausgelöst. Das hohe Risiko meiner gesundheitlichen Schädi-
gung ging die Angezeigte auch in vollem Wissen darum, dass die Ärzte in Oberwil an 
Wochenenden pausieren, sehenden Auges ein.  

Damit ist auch der Vorsatz zur Begehung des Verbrechens der Freiheitsberaubung ge-
geben. Die Diagnose sowie die FFE-Verfügung der Ärztin waren – aus falscher Solidari-
tät, bzw. Korpsgeist zu ihren Polizei-Kollegen – offenkundig vorsätzlich falsch.  

Um den Polizeiübergriff mittels meiner missbräuchlichen FFE-Einweisung zu vertu-
schen, ist im Rahmen der Handreichungen zwischen Polizei und Spital Lachen keine 
persönliche Bekanntschaft vorauszusetzen, wie dies die Gegenseite aus dem Blauen 
heraus behaupten will. Es reicht, wenn sich die Ordnungshüter und die Ärztin aus der 
regelmässigen Zusammenarbeit von blossem Auge her kennen.  

Dabei ist lebensnah, dass die Vertreter dieser Berufsstände sich bei „Unfällen“, selbst 
begangenen Missbräuchen, Fehlleistungen, etc. sich nicht gegenseitig belasten, son-
dern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sich auf Kosten eines ihnen rest-
los ausgelieferte Klienten/Patienten gegenseitig verbünden. Etwas anderes zu behaup-
ten wäre glatter Unfug. 

Dass zwischen den Involvierten eine schon länger anhaltende Bekanntschaft, bzw. aus 
gemeinsamer Praxis entstandene Vertraulichkeit bestand, die auch das Vertuschen 
gravierender Fehler zulässt, ergibt sich auch aus dem Freud’schen Verschreiber in der 
erwähnten Kapo-Rechnung, wo statt Oberwil „Littenheid“ als Zuführungsort deklariert 
und – zwecks weiterer Abstützung des versuchten Lügen-Konstrukts – mir verrechnet 
worden ist. Dass die nunmehr zweite Kapo-Rechnung vom 19. März 2014, diesmal mit 
dem richtigen Zielort „Oberwil“ ausgefertigt, dennoch den exakt gleichen Betrag über 
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Fr. 420.- von mir fordert, trotz unterschiedlich langer oder kurzer Fahrzeit, weist im-
merhin auf eine bemerkenswerte Phalanx zwischen den involvierten „Polizeifunktionä-
ren“ und der Ärztin hin, wo man sich von betroffener, bzw. geschädigter Seite keines-
wegs dreinreden oder gar korrigieren lassen will. Es ist offensichtlich, dass die Ärztin 
ihre Kollegen von der Polizei mit allen Mitteln schützte, und es versteht sich von selber, 
dass zu mir als „Objekt“ der mehrfachen missbräuchlichen Handlungen nicht gleiche 
Augenhöhe bestand (und besteht). Dies beweist auch die Tatsache, dass der angezeig-
ten Ärztin auf Kosten der öffentlichen Hand ein Anwalt zur Verfügung gestellt wird. 

Die Ausführungen der beanwalteten Beklagten bezüglich behauptetem „psychiatri-
schem Konsilium“, und dies angeblich sogar „auf psychiatrische Empfehlung“ (gemeint 
ist im Spital Lachen) sind schleierhaft. Es bestehen auch keinerlei Akten dazu. Die Ge-
genseite behauptet offensichtlichen Blödsinn ins Blaue hinaus.  

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass anstelle des von mir verlangten An-
walts (ohne dessen Anwesenheit ich zu keinen Aussagen im Rahmen des von der Ärztin 
vorgegebenen falschen Geplänkels verpflichtet war) plötzlich der Chef des Polizeipos-
tens Lachen vor mir erschien. 

Beweis: Befragung Kpl mbA Stefan Beutler 

Dieser versuchte mir vorzugeben, er sei der von mir gerufene Anwalt. Doch ich hatte 
ihn sofort als Chef des Polizeipostens Lachen erkannt. 

Dass die angezeigte Ärztin erst jetzt durch die STA, bzw. durch das Kantonsgericht ins 
Bild gesetzt wurde im Sinne, dass gemäss Beschluss des Kantonsgerichtspräsidenten 
vom 20. März 2014 nun doch noch eine Strafuntersuchung unvermeidlich sei, habe ich 
nicht zu verantworten. 

Ich ersuche um beförderliche Strafuntersuchung, damit der Fall nicht dem Risiko der 
Verjährung ausgesetzt werden kann.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

Franz Arnold 
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Zu Hd. des Präsidenten 
Kollegiumstrasse 28 
6430 Schwyz 
 
 
 
Altendorf, 12. Dezember 2014 

 
BEK 2014 38 und 57, Ihr Beschluss vom 13. August 2014 
Anfrage zur bislang 16-monatigen Weigerung vordringlicher Strafuntersuchungen 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsgerichtspräsident Tschümperlin 
 
Vielen Dank für die Rücksendung von 3 Sets Akten-Kopien im Verfahren mich gegen die Staatsanwalt-
schaft (Ausstandsgesuch gegen den willkürlich untätigen STA lic.iur. Charles Fässler).  
 
Ich mache Sie aber explizit darauf aufmerksam, dass das Verfahren vor Bundesgericht  
nicht „Arnold Franz gegen kantonale Staatsanwaltschaft“, sondern  
„Franz ARNOLD 
gegen 
1. Regina Streule, vertreten durch Rechtsanwalt Christian Michel,  
2. Polizeifunktionäre der Kantonspolizei Schwyz des Polizeipostens Lachen,  
3. Verantwortliche der Psychiatrischen Klinik Oberwil,  
Beschwerdegegner,  
   
Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg.  
   
Gegenstand  
Ausstand, Wucher, ungetreue Geschäftsbesorgung, Nötigung, Freiheitsberaubung,  

  
Beschwerde gegen den Beschluss vom 13. August 2014 des Kantonsgerichts Schwyz, Beschwerdekammer“ 

hiess. 
 

 
Ich erwähne dies explizit, weil das Bundesgericht sich nicht gegen eine Strafuntersuchung gegen die 
unter Pos.1-3 genannten Angeschuldigten entschieden hat. Wie Ihnen zweifellos bekannt ist, hatte 
das Bundesgericht das Geschäft nur abgeschrieben, da es nicht mein, sondern Ihr Wille war, mein als 
solches klar erkennbares Wiedererwägungs-Gesuch „gegen Teile Ihres Beschlusses“ vom 16.8.2014 
ohne jegliche Rücksprache mit mir ans Bundesgericht einzureichen.  
Tatsache ist: Das Bundesgericht hat sich mit der Beschwerde wegen irrtümlicher Zuleitung durch Sie, 
bzw. wegen des deshalb durch mich erfolgten Rückzug gar nicht befasst. Es hat keinen Entscheid ge-
fällt. 
 
Somit ist Ihr Beschluss vom 13. August 2014 weiterhin rechtskräftig, wonach aus naheliegenden, von 
Ihnen explizit erwähnten Gründen eine Strafuntersuchung endlich durchzuführen ist. 
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In diesem Zusammenhang ersuche ich Sie, sehr geehrter Herr Dr. Tschümperlin, um Ihre verbindliche 
Antwort zu folgenden Fragen, eintreffend bei mir bis 19. Dezember 2014 per eingeschriebener Post: 
 

1. Sollte Herr STA Fässler die wegen des klaren Sachverhalts als vordringlich gegebene Anhand-
nahme der Strafuntersuchung weiterhin (vgl. auch die rund 5-jährigen Aufschiebungen von 
alt-STA Georg Boller im Fall LUCHS) nach allgemein üblicher Praxis in Biberbrugg, z.B. bis 
Herbst 2015 verweigern, und nach diesen mehr als 3 Jahren amtsmissbräuchlich entweder 
eine Nichtanhandnahme oder Einstellung (der nicht getätigten) Untersuchung verfügen – 
planen Sie diesfalls, sehr geehrter Herr Kantonsgerichtspräsident, wiederum einen Gerichts-
vorschuss an mich zu verfügen, damit ich mit der Beschwerde gegen die voraussichtlich klar 
missbräuchliche Verfügung von STA Fässler an Sie als Beschwerde-Instanz gelangen kann? – 
Oder neigen Sie kraft Ihrer Macht eher dazu, Herrn STA Fässler umgehend, d.h. noch in die-
ser Woche (Woche 50/51) auf die Vorgaben des Bundesgerichts1 aufmerksam zu machen, 
damit ihm keine, die Angeschuldigten absichtlich begünstigende und vor Strafe schützende, 
strafrechtlich relevante Verschleppung vorgeworfen werden kann? 
 

2. Können Sie mir bestätigen, dass die Strafuntersuchungen, die zur allgemeinen Verwunderung 
ein drittes Mal an STA Fässler delegiert wurden, am Laufen sind, und dass der Versuch über 
die „Akten-Rückgabe“ (vgl. Ihre Mitarbeiterin si, vom 9.12.2014) Herrn Fässler unter 
falschem Vorwand von diesen längst fälligen Strafuntersuchungen zu befreien, nur ein nicht 
beabsichtigtes, und keineswegs bösartig inszeniertes Missverständnis ist? 
Können Sie darüber hinaus eine Prognose erstellen, ob diese Strafuntersuchungen innert we-
nigen Monaten zur Anklage gelangen, jedenfalls spätestens im kommenden Frühling, solange 
das Erinnerungsvermögen der Täterschaft auf Empfehlung ihrer Anwälte nicht verblasst? 

 
3. Sind Sie sich Ihrer Verantwortung als oberster Kantonsrichter angesichts der chronischen 

Weigerung, eine Strafuntersuchung durchzuführen, bzw. die Täterschaft noch 2014, bzw. 
nach 16 Monaten konstanter Amtspflichtverweigerung, wenigstens erstmals zu befragen, be-
wusst? Weshalb haben Sie diese offensichtlich chronischen Begünstigungen / fix vorgesehe-
nen Strafbefreiungen der Angeschuldigten, wie es Ihre Pflicht wäre, nicht zur Anzeige ge-
bracht? 
 

4. Raten Sie mir zur Einreichung einer Verzögerungsklage angesichts der Tatsache, dass STA 
Fässler seine Vorbefasstheit weiterhin täglich im Amt kultiviert und meine Strafanzeigen, de-
ren untersuchungswürdigen Gehalt Sie mit Ihrem Beschluss vom 13. August 2014 ausdrück-
lich bestätigt haben, nicht aus der Schublade zieht?  

 
5. Können Sie mir zusagen, dass eine Verzögerungsklage angesichts der besonderen und unbe-

strittenen Sachverhalte (schwerer Verdacht bis Gewissheit auf Freiheitsberaubung, Verbre-
chen gegen Leib und Leben) nicht erneut zum Anlass genommen würde, mir dafür einen Ge-
richtsvorschuss abzuverlangen? Ich gehe davon aus, dass Sie Ihr Amt nicht zynisch ausfüllen 
wollen, wogegen sich dies von STA Fässler vorliegend nicht ohne weiteres behaupten lässt. 

 
Vielen Dank und freundliche Grüsse 
 
 
 
Franz ARNOLD 

                                                             
1 Zitate des Bundesgerichts, am Beispiel des staatsanwaltlichen Vorgehens im Fall Karl Dall: dass „eine Einstellung durch die 
Staatsanwaltschaft grundsätzlich nur bei klarer Straflosigkeit beziehungsweise offensichtlich fehlenden Prozessvorausset-
zungen angeordnet werden darf“ und „dass bei zweifelhafter Beweis- bzw. Rechtslage nicht die Staatsanwaltschaft über die 
Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu entscheiden habe, sondern das zuständige Gericht“. 
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...es wurden aber nicht juristische, 
sondern Fragen an das Gewissen des 
Kantonsgerichtspräsidenten gestellt...
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Spezi-Staatsanwalt Fässler lud die Ärztin mit dem 
falschen FFE erst 28 Monate nach der grundlosen 
Psychiatrie-Einweisung vom 21. September 2012 zur 
Befragung vor (der „Patient“ kam aus der Spinnwin-
de 3 Tage später wieder frei). Frau Dr.med. Regina 
Streuli führte nun Erinnerungslücken an. Ihr stellte 
das Spital Lachen Anwalt Christian Michel zur Seite.
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Nach zwei Nichtanhandnahme-Verfügungen will STA Fässler die FFE-Ärztin Regina Streuli nun 
doch noch befragen. Allerdings möchte er ihr Gelegenheit geben, sich mit weiterem Personal des 
Spitals Lachen auf tatsachenwidrige falsche Begebenheiten vom 21. September 2012 abzuspre-
chen, umd damit klar gegebene Voraussetzungen für die FFE-Verfügung zu behaupten. Es ist davon 
auszugehen, dass sich STA Fässler mit dem Anwalt der Beschuldigten diesbezüglich geeinigt hat.

Zwischendurch gelangte der 
sichtlich befangene Staats-
anwalt händeringend an den 
Kantonsgerichtspräsidenten, 
um sich zur Umgehung der 
Strafanzeigen professionellen 
Rat zu holen. Die getroffenen 
Absprachen von 2013–2016 
bewirkten, dass weder gegen 
die Ärztin noch gegen das 
polizeiliche Sonderkomman-
do Anklage erhoben wurde.
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erste Befragung 27½ Monate nach den Übergriffen des Polizeikommandos
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Warum nur hatte der ausserordentliche St.Galler Staatsanwalt Beat Fehr 
seine Nichtanhandnahme-Verfügung auf Briefpapier seines Auftragge-
bers, der Schwyzer Staatsanwaltschaft in Biberbrugg/Bennau erstellt? 

Damit mutierte er praktisch zum inner-ordentlichen Staatsanwalt...
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Böse Zungen behaupten, obiger Stem-
pel „Oberstaatsanwaltschaft“ liege auch 
den diversen Spezis bei den diversen 
Schwyzer Staatsanwaltschaften vor...

Weshalb die Schwyzer Oberstaatsan-
waltschaft als Auftraggeberin des aus-
serordentlichen St.Galler Staatsanwalts 
Beat Fehr dessen Nichtanhandnahme-
Verfügung noch extra „genehmigen“ 
musste – weiss jemand Bescheid?
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Schwyzer Staatsanwalt will Strafunter-
suchung einstellen trotz nachweislicher 
Freiheitsberaubung und Polizeigewalt
(Fortsetzung zu „4 Ärztinnen gegen männlichen Patienten“)

Die Schwyzer Justiz möchte den Fall nicht weiter untersuchen, die angezeigte Aerztin Regina Streuli 
(inzwischen zum SG-Kantonsspital mutiert) soll nicht angeklagt werden, nur weil sie einen ihr polizeilich 
zugeführten „Patienten“ grundlos, bzw. zwecks Vertuschung vorangegangener Polizeigewalt „für min-
destens 20 Tage“ in die Psychiatrische Klinik Zugersee einwies – diese bei ihm aber keinen Behand-
lungsbedarf finden konnte und ihn nach 3 Tagen Einschliessung als „100% arbeitsfähig“ wieder entliess. 

Im Ausserschwyzer Bezirksort Lachen ziehen Polizei, Einweisungs-Aerzte und Staats anwälte entgegen 
dem Grundsatz der Gewaltentrennung noch immer tapfer am selben Strick, wenn es um den Schutz von 
privilegierten und ergo schützenswerten Personen vor Gesetz und Strafe geht.

Mit einer 16-seitigen Stellungnahme wehrt sich das Opfer gegen die von Staatsanwalt Fässler angedroh-
te Einstellung der Strafuntersuchungen. Diese hatten den Sachverhalt, d.h. den Straftatbestand der 
angezeigten Polizeigewalt und der Freiheitsberaubung zwar samt und sonders bestätigt ... 

... nur was interessiert dies einen währschaft echten k.u.k.-Schwyzer Staatsanwalt... 

Mit der geplanten Einstellung rechtsstaatlich unvermeidbarer Strafuntersuchungen und dem Ver-
stoss gegen primäre Untersuchungspflichten macht sich der auf Gesetz und Verfassung vereidigte Fässler 
bei den gehobenen Schwyzer Parallelgesellschaften kurz vor seiner Pensionierung noch einmal beliebt. 
Böse Zungen glauben, in seinem Umfeld würde das Abwürgen von Strafverfahren gegen unpässliche 
Personen sogar zusätzlich zum Treue-Sold honoriert. Schwyz gehört immerhin zu jenen Urschweizer 
Kantonen, wo das Recht des Stärkeren, bzw. des finanziell Potenteren gegen den Rechtsstaat obsiegt.

Die Befragungen ergeben eindeutig, dass die Polizei weder mit der Aerztin noch mit zwei Psychiaterinnen 
des SPD Lachen (und umgekehrt) gesprochen haben will. Offen bleibt somit, woher die Psychiaterin-
nen Toman und Barger damals ihre Informationen bezogen, die sie – wie hinterher mit einem um 28 
Monate verspätetet nachgeschobenen „Konsil“-Bericht behauptet – der Aerztin als Basis für den 
FFE-Entscheid zugedient haben wollen. Eher sollte damit die grundlose Einweisung in die Spinnwinde 
medizinisch legitimiert werden. Entsprechend hemmungslos wird das Polizei- und Psychiatrieopfer durch 
die beiden Psychiaterinnen post factum beschmutzt: Es werden darin bösartig Vorgänge geschildert, bzw. 
erfunden, von denen sogar der Polizeibericht nichts weiss.

Der Versuch zeigt alle Merkmale eines nachträglich erstellten falschen psychiatrischen Attests. Er-
hellend: Zur Karriereleiter von Psychiaterin Barger zählt auch die Klinik in Oberwil. Sie wäre wohl nicht die 
einzige Person im Gesundheitswesen, die sich für Zuweisungen an Ex-Arbeitgeber provisionieren lässt. 

Staatsanwalt Fässler, nicht nur in diesem Fall für die Wahrung verfassungsfremder Rechtsverhältnisse im 
Kanton Schwyz besorgt, zeigt sich in eingeübter Manier auf jenem Auge blind, das es nach den Regeln 
des Hauses zuzukneifen gilt. Der offensichtlich falsche Bericht der 2 Psychiaterinnen steht deshalb auch 
nicht unter dem Verdacht des Straftatbestands der Urkundenfälschung und der Irreführung der Rechts-
pflege durch unwahre Behauptungen (siehe „Konsil“-Bericht auf den Seiten 5+6 von 4 Aerztinnen aus Lachen auf Abwegen).

k.u.k. steht für kaiserlich-königlich. Andere Deutungen meinen auch käuflich u. korrupt

4 Ärztinnen aus Lachen auf Abwegen)
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 

EINSCHREIBEN 
Staatsanwaltschaft 
Zu Hd. Hrn. STA Fässler 
Postfach 75 
8836 Bennau 
 
 
 
Altendorf, 18. April 2015 

041/819 56 00 
SUB 2013 391, SUB 2014 270-272 CF und SUB 2014 297 CF + ev. weitere im Zusammenhang mit 
meiner Strafanzeige 
 
Ihre Mitteilung Abschluss der Untersuchungen und Den Parteien wird angezeigt, dass die Staatsan-
waltschaft das Verfahren einstellen will. Anklage erheben will vom 9. April 2015, mir zugestellt am 
11. April 2015 

 
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Fässler 
 
Bezüglich SUB 2013 391, SUB 2014 270-272 CF halten Sie gemäss Ihrer Mitteilung vom 9.ds. sowohl 
die Variante einstellen wie auch die Variante Anklage erheben offen. Angesichts der klaffenden Wi-
dersprüche, die sich aus den Akten ergeben, stelle ich folgende 
 
Anträge 
 

1. Es sei in allen Verfahren im Zusammenhang mit meiner polizeilichen Niederschlagung und 
der via angezeigter Ärztin verfügten Psychiatrie-Einweisung Anklage gegen die Beschuldigte 
sowie gegen die beteiligten Polizisten zu erheben. 

2. Es sei die Beurteilung der festzustellenden Sachverhalte und Straftatbestände dem Strafge-
richt zu überlassen. 

3. In der Anklage seien die Angaben zum jeweils gesetzeskonformen Strafmass zu benennen. 
4. Es sei darauf zu verzichten, die Täterschaft via Untersuchungs-Einstellung vor Anklage und 

Strafe zu verschonen. 
5. Eventualiter seien die Angezeigten zielführend zur Feststellung von Sachverhalten zu befra-

gen, ohne diese via Selektion durch den Staatsanwalt zu verfälschen / zu beschönigen.  
6. Ich sei für den erlittenen Polizeiübergriff, für die erlittene Freiheitsberaubung sowie für alle 

daraus resultierenden Aufwendungen und Kosten vollumfänglich zu entschädigen. 
7. Als Entschädigung für mir zugestossene materielle und immaterielle Nachteile fordere ich 

eine Entschädigung über Fr. 100‘000.-, zahlbar durch die Verursacher, bzw. durch den Staat. 
8. Alle Kosten und Entschädigungen zulasten der Angezeigten und/oder des Staates. 
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Begründung 
 
Vorbemerkung zu den selektiv und willkürlich geführten Strafuntersuchungen 
 

Nachdem Sie sich, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, erst nach Intervention des Kantonsgerichts zu 
Untersuchungshandlungen, bzw. zu Befragungen der Beschuldigten bemüssigt fühlten, und Ihnen 
diese Strafuntersuchungen nach zweimaligen Nichtanhandnahme-Verfügungen merkwürdigerweise 
ein 3. Mal anvertraut wurden, haben Sie das Vertrauen in die Erfüllung Ihrer Amtspflichten ein weite-
res Mal in schwerer Weise missbraucht.  
 
Dies, indem die Befragungen den angezeigten Sachverhalt sowohl auf der Polizei- wie auf der Spital-
Schiene zwar mehrfach bestätigten, Sie aber direkt entgegengesetzt zu den Ergebnissen dennoch die 
Einstellung der Strafuntersuchungen erwägen, ohne Anklage zu erheben und die Sachverhalte und 
Tatbestände dem Strafgericht zur Beurteilung zu übergeben. Angesichts der bisherigen Resultate 
selbst Ihrer selektiven Ermittlungen muss Ihnen wohl ein Irrtum unterlaufen sein. Andernfalls stünde 
der Vorwurf klarer Strafvereitelung und Täterbegünstigung im Raum. 
 
Die Befragungen der Angezeigten hatten Sie auffallend einseitig geführt. Die offenkundig wider-
sprüchlichen Aussagen (der befragten Polizisten wie auch der angezeigten Ärztin R. Streuli und der 
ihr mit mutmasslich nachgeschobenen Dokumenten zudienenden Behelfs-Psychiaterinnen), auf wel-
che sich eine Strafuntersuchung in einem Rechtsstaat gewöhnlich zu konzentrieren hat, erschienen 
Ihnen offensichtlich nebensächlich, bzw. Sie bauten Ihre Befragungs-Strategie darum herum. Die sich 
einem unbefangenen, nicht voreingenommenen STA aufdrängenden Fragen stellten Sie nicht. 
 
In krasser Verletzung Ihrer untersuchungsrichterlichen Pflichten halfen Sie seit meiner ersten Strafan-
zeige vom August 2013 mit, die offensichtlichen Straftatbestände um die genannten Vorfälle zu ne-
gieren. Sie gefallen sich offenbar in der Rolle des Konter-Staatsanwalts, vermischt mit der Position 
des Täter-Anwalts, weshalb ich sowohl um Ihren Ausstand ersuchte wie auch Strafanzeige wegen of-
fensichtlicher Befangenheit, bzw. Käuflichkeit gegen Sie erhob. Dass Sie dennoch ein drittes Mal mit 
den (diesmal vom Kantonsgericht als unumgänglich qualifizierten) Strafuntersuchungen betraut, und 
mein Gesuch samt Strafanzeige gegen Ihren falschen Staatsanwalts-Hut abgewiesen wurden, ist be-
merkenswert und schuf die Grundlage für Ihren nunmehr dritten Versuch, das Offizialdelikt der Frei-
heitsberaubung mit vorangehender Polizeigewalt strafrechtlich abzuwürgen.  
 
Eine strafrechtliche Aufarbeitung der angezeigten strafbaren Handlungen / Offizialdelikte tricksten 
Sie amtspflichtverletzend und mit bösartig kombiniertem Täterschutz, Trölerei und Salamitaktik aus. 
In Ihrer ersten Nichtanhandnahme vom 27.9.2013 hatten Sie meine Erlebnisse als Opfer von Polizei-
gewalt und krimineller Zwangspsychiatrisierung zwar noch 1:1 zitiert, die daraus zwingend abzulei-
tenden Strafuntersuchungen aber dennoch nicht durchgeführt, um die angezeigte Täterschaft nach 
Kräften zu schützen und vor Strafe zu schonen, bzw. meine Rechtsansprüche als Opfer von Polizeige-
walt und Freiheitsberaubung ins Leere laufen zu lassen.  
 
Unter dem Druck des Kantonsgerichts führten Sie, zwar ausgesprochen contre-coeur und mit vorsätz-
lich arrangierter Verspätung, nun doch noch einige wenige Befragungen durch. Dies aber derart 
schlecht vorbereitet und unstrukturiert, dass Ihre Absicht, die Strafuntersuchungen nur fiktiv zu füh-
ren, schon von weitem und insbesondere auch aus den Befragungsprotokollen erkannt werden kann. 
Scheinbar verkehren Sie Ihre Amtspflichten ins Gegenteil, je nachdem, wer konkret beschuldigt wird.  
 
Dass Sie vor dem Berufsstand der Beschuldigten kuschen und deshalb bereitwillig amtspflichtverlet-
zend, bzw. vorbefasst auf eine Anklage verzichten wollen, obwohl die Befragungen die von mir ange-
zeigten Straftatbeständen im Resultat umfassend bestätigen, ist auch für unbeteiligte Dritte unver-
kennbar. Würde dies bei der nächsten Instanz durchgehen, so erhielten die Beschuldigten gleichsam 
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grünes Licht, um solche Machenschaften ungestraft und möglichst oft zu wiederholen. Die mir von 
Ihnen angedrohte Untersuchungs-Einstellung ohne Anklageerhebung liefe somit auf eine ‚Lex Fässler‘ 
für Polizeiübergriffe, korrupte Ärztinnen / Psychiaterinnen (dazu weiter unten) und für serielle Frei-
heitsberaubung durch missbräuchliche Psychiatrie-Einweisungen hinaus. 
 
Strafbares Verhalten festzustellen (vgl. Ihre Verfügung vom 29.7.2013) und die Angezeigten trotzdem 
nicht zu behelligen, bzw. sie durch Untersuchungs- und Strafvereitelung zu begünstigen, oder wie 
jetzt, faustgrosse Widersprüche in den Aussagen der Angezeigten glatt zu ignorieren und gleichwohl 
die Einstellung der Untersuchungen anzukündigen, widersprechen der Strafrechtspraxis in einem 
Rechtsstaat zutiefst. Immerhin wird Ihr Honorar aus den Steuerabgaben ehrbarer Bürger bezahlt. 
Auch unter diesem Aspekt ist die ungleiche Behandlung je nach Berufsstand der Beschuldigten ver-
werflich.  
 
Dass Sie sich bei Ihren Kollegen Polizisten sowie bei der von Ihnen geschonten Spital- und SPD-Beleg-
schaft sozusagen „kollegialiter“ gleich selber ein richterliches Urteil, nämlich Freispruch und Partei-
entschädigung in Form einer willkürlichen Untersuchungseinstellung anmassen, ist mit dem Gesetz 
nicht vereinbar. Aufgrund der Ergebnisse selbst Ihrer selektiven Strafuntersuchungen ist zwingend 
Anklage gegen die Beschuldigten zu erheben. 
 
Dass Sie mich mit Ihrer Mitteilung zur bevorstehenden Einstellung der Strafuntersuchungen vom 
9.ds. (mir zugestellt am 10.ds.) auch noch finanziell nötigen wollen, indem Sie mir Untersuchungs- 
und Parteientschädigungs-Kosten in Aussicht stellen, bzw. anlasten wollen, obwohl die Strafuntersu-
chungen vom Kantonsgericht ausdrücklich angeordnet worden sind, bricht dann doch alle Rekorde, 
was Täterschutz, Amtspflichtverletzung, Arglist, Bösartigkeit, seltsame Amtsauffassung und Nötigung 
von mir als zur Strafanzeige Berechtigter anbelangt. Der Gesetzgeber sieht Staatsanwälte, die ihre 
verfassungsmässig und gesetzlich geregelte Amtspflicht wie vorliegend systematisch in Täterbegüns-
tigung, bzw. Strafvereitelung, womöglich in Beihilfe verkehren, nicht vor. Jedenfalls nicht in der 
Schweiz. 
 
Im Einzelnen: 
 

1. Die Befragung von Polizist H.U. Jakob macht deutlich, dass es nicht um die blosse „Beglei-
tung“ zum Betreibungsamt (wegen Ausständen von Fr. 66.-), sondern um einen „Überfall à la 
Antiterror-Einheit“ auf meine Person, vergleichsweise auf einen gesuchten, polizeilich ausge-
schriebenen Schwerverbrecher gegangen ist. Die 4 Polizisten hatten sich mit Befehlen im 
Pfadi-Stil gegenseitig scharf gemacht und erhofften sich mit mir wohl filmreife Szenen. Der 
hohen Wahrscheinlichkeit, dass bezüglich mir als Zielperson eine Verwechslung vorgelegen 
haben muss, gingen Sie nicht nach. Auf eine solche Option weist u.a. auch der „Rapport“ der 
KaPo, ausgestellt angeblich am 21.9.2012 von Polizist JAKOB mit der Nummer

  hin.  
 
Dort wird die Polizeiaktion wie folgt begründet: „Gewahrsamnahme betreffend fürsorgeri-
schem Freiheitsentzug“. Daraus lässt sich einzig schliessen, die Polizei habe mich auf Anwei-
sung von Unbekannt schon bei ihrem Anflug als Psychiatrie-reif eingestuft. Dies wird durch 
die Aussagen von Polizist JAKOB auch weitgehend bestätigt. Schon deshalb ist Anklage gegen 
die beteiligten Polizisten zu erheben. 
 

2. Zur Legitimierung meiner „Gewahrsamnahme“ wurde zudem § 17 Abs.1 lit. a der Schwyzer 
Polizeiverordnung als rechtliche Begründung genannt, obwohl dessen Zweckbestimmung 
nicht zu einem freien Bürger wie mir passt. Art. 17 Abs.1 lit. a lautet nämlich: „Die Kantons-
polizei kann Personen vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam nehmen, wenn sie sich  
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oder andere ernsthaft und unmittelbar gefährden“. Somit lag eben doch eine Verwechslung 
vor. Auch aus diesem Grunde sind die Sachverhalte zu untersuchen und festzustellen und ist 
gegen die beteiligten Polizisten Anklage zu erheben. 
 

3. Bei einem blossen polizeilichen Zuführbefehl, der mir weder jemals angezeigt noch ange-
droht wurde und auf den ich um 7 Uhr früh zum Arbeitsbeginn folglich überhaupt nicht vor-
bereitet war, sind Polizeiübergriffe mit gewaltsamer Fesselung durch schmerzhafte Polizei-
griffe – wie durch die befragten Polizisten freimütig bestätigt – alles andere als adäquat. Da 
die Polizei schon seit dem 18. Mai 2012 zu meiner „Zuführung“ vor die Betreibungsfirma 
Stählin beauftragt gewesen sein will, hätte sie somit genügend lange Zeit und Raum gehabt, 
um mich entsprechend zu avisieren. Stattdessen wurde ich 4½ Monate später aus heiterem 
Himmel wie ein Schwerverbrecher angefasst. 
 

4. Dass eine blosse Zuführung in einen Überfall inkl. Sondierung möglicher Fluchtwege, bzw. in 
beträchtliche Polizeiübergriffe ausartet, ist unverhältnismässig und unprofessionell. Auch 
deshalb ist Anklage gegen die beteiligten Polizisten zu erheben. 
 

5. Es geht auch nicht an, mich um 7 Uhr früh an meinem fix vorgegebenen, nur mit hohen finan-
ziellen Verlusten durchkreuzbaren Arbeitsplan zu hindern und aus meinem entsprechenden 
Unwillen automatisch „Selbst- und/oder Fremdgefährdung“ abzuleiten, um über die Unver-
hältnismässigkeit des Polizeieinsatzes hinwegzutäuschen. Die Polizeiaktion war auch aus die-
sem Grunde unverhältnismässig und in höchstem Masse willkürlich. Die Voraussetzungen 
waren überhaupt nicht gegeben, weshalb Anklage zu erheben ist. Würden polizeiliche Über-
fälle gegen unschuldige und arglose Bürger tatsächlich Schule machen, so wäre der Polizei-
staat nicht mehr weit. 
 

6. Die Voraussetzungen von § 17 Abs.1 lit. a der Polizeiverordnung waren – wie auch aus den 
Befragungen der Polizisten klar ersichtlich – gar nicht gegeben. Weder lag eine Selbst- noch 
eine Fremdgefährdung meinerseits und schon gar nicht „unmittelbar“ vor. Mit dieser fal-
schen Rechtsauslegung sollte offenbar die völlig überrissene Polizeiaktion vertuscht werden. 
Auch deshalb ist Anklage gegen die beschuldigten Polizisten zu erheben.  

 
7. Offenbar lag eine Personenverwechslung vor. Denn wie anders käme die Polizei auf die Idee, 

mir als unbescholtenem Bürger, polizeilich nicht ausgeschrieben, täglich seiner ehrbaren Ar-
beit nachgehend, keinem Tatverdacht unterliegend – sogar einen (polizeilich eingebildeten) 
„Fluchtweg“ abzuschneiden, wo ich doch keinen Grund zur Flucht hatte… (es wurde, wie aus 
der Befragung JAKOB ersichtlich, u.a. geprüft, ob mein Auto in der Garage steht). 
 

8. Auch zur Tatsache, dass die Polizei am 21.9.2012 keinen Vorführbefehl vorzeigen konnte, 
wurden die Polizisten nicht befragt. Der Verdacht, dass das „Gesuch“ der Betreibungsfirma 
Stählin erst nachträglich erstellt wurde (es datiert vom 18. Mai 2012 und war bei meiner „Ge-
wahrsamnahme“ schon 4½ Monate alt) und „der Einsatz mündlich befohlen“ wurde (vgl. 
Schreiben hans.blum@sz.ch vom 25.7.2013), widerstrebt jeglichem Verständnis für nachvoll-
ziehbare Abläufe zwischen Betreibungsfirma und Polizei: Der Polizeikommandant will allen 
Ernstes glaubhaft machen, dass die Polizei auch noch 4½ Monate nach Eingang eines ent-
sprechenden Zuführungs-Gesuchs beliebig von Stählin bezeichnete Personen „vorführen“ 
kann, allenfalls unter Einsatz polizeilicher Gewalt. 
 
Die Annahme, es könnte eine Verwechslung meiner Person vorgelegen haben, stützt sich 
auch auf das Schreiben von Betreibungsunternehmer Stählin an Anwalt Roger Burges, St.Gal-
len, vom 2.10.2012 (und somit 9 Arbeitstage nach der angeblichen Zuführung), in welcher 
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Stählin zum Termin bezüglich meiner Vorführung in seinem Büro bezeugt, dazu völlig ah-
nungslos und auch in keiner Weise vorbereitet gewesen zu sein. Zitat Faksimile: 

 
 
Statt meiner Person hätte somit offensichtlich jemand anders „zugeführt“ werden sollen. Be-
stimmt weiss Herr Stählin dazu näher Bescheid. Auch aus diesem Grunde ist vorliegend An-
klage gegen die Beschuldigten zu erheben. Jemanden „irrtümlich“ zu verletzen und zuletzt 
aufgrund „irrtümlicher“ Polizeiannahmen in die Psychiatrie einzuweisen ist nicht straffrei, 
auch nicht bei „Irrtum“. Als Betroffener steht mir nach Gesetz ein entsprechender Entschädi-
gungsanspruch zu (vgl. meinen Antrag 7). 
 
In Richtung Verwechslung gehen auch die folgenden Aussagen von Polizist JAKOB:  
 

 
 

9. Trotz dieser irritierend aufschlussreichen Details stellten diese Aussagen nur einen Ausschnitt 
des Polizei-Überfalls dar. Sie stehen in krassem Kontrast zum von mir als Geschädigtem ge-
schilderten Sachverhalt, wie Ihnen schon seit meinen Anzeigen vom 13.8.2013 und 14.2.2014 
bekannt. Am Donnerstag, 9.4.2015, hatten Sie dazu anlässlich meiner erneuten Befragung 
folgendes protokolliert, was so gar nicht zur Darstellung von Polizist JAKOB passen will: 
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10. Hier hätte eine nach rechtsstaatlichen Prinzipien geführte Strafuntersuchung nach allgemei-
nem Ermessen wohl folgende Zusatzfragen gestellt: 
 

- Herr Polizist JAKOB: Haben Sie den Aufruf „Es geht los!“ ebenfalls gehört? Wer hatte das 
Kommando und wer war Gruppenleiter? 
 

- Ist bei einem blossen Vorführauftrag des Betreibungsamts üblich, dass in militärisch organi-
siertem Aufmarsch und mit interner Befehlsstruktur morgens ab 6.30 Uhr gegen arglose 
schlafende Bürger vorgegangen wird? 
 

- Weshalb wurde nicht erwogen, abzuwarten, bis der Vorzuführende, dessen Arbeitsplan 
Ihnen ja bekannt war, von sich aus seine Wohnung verlässt und vor das Haus tritt, um ihm 
dann die Unterlagen der Betreibungsfirma ohne weitere Umstände zu übergeben? 
 

- Ist es polizeilich üblich, dass „mit Schuhen und Fäusten gegen die Tür“ eines beim Betrei-
bungsamt bloss Vorzuführenden „gepoltert“ wird? 
 

- Ist es üblich, dass die Polizei gegen einen bloss Vorzuführenden mit grossem Geschrei im 
Treppenhaus praktisch ‚Sozialmord‘ begeht, oder ist Ihnen auch ein Vorgehen bekannt, das 
einen à priori unschuldigen und wehrlosen Bürger öffentlich weniger diskriminiert? 
 

- War die Warnung, die Wohnungstüre einzutreten, verhältnismässig zu Ihrem Auftrag? 
- Ist es bei Ihnen übliche Praxis, eine lediglich vorzuführende Person in Polizeiuniform durch 

das Fenster zu beobachten, leicht einsehbar durch Dritte, und dies schon ab 06.30 Uhr? 
 

- Hatten Sie den lediglich Vorzuführenden vor Ihrem Einsatz jemals telefonisch kontaktiert? 
 

- Angenommen, Sie hätten Herrn A. ohne Fesselung, Auto-Beule und dessen Schwächeanfall 
behändigen können, wie und wo hätten Sie ihn bis zur Öffnung der Betreibungsfirma Stählin 
erst um 08.00 Uhr untergebracht und versorgt? 
 
 

11. Auf Seite 5 wollten Sie von Polizist JAKOB Details zu meiner Fesselung erfragen, gaben sich 
aber mit folgender dubioser Antwort zufrieden und fragten in Verletzung Ihrer Amtspflichten 
nicht weiter nach: 
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12. Polizist JAKOB will es auch nicht gewesen sein, und weiss auch nicht mehr, wer es war. So ge-
hen Sie, sehr geehrter Herr STA, wohl davon aus, dass es niemand war… 
 
Der polizeiliche Aufmarsch im GSG 9-, Skorpion- oder Luchs-Stil war schon im Ansatz unver-
hältnismässig und geradezu absurd. Scheinbar sollte ich als Ziel für deren Rauflust hinhalten, 
obwohl es nur um meine Zuführung zur Betreibungsfirma Stählin ging. Dass unter diesen Vor-
aussetzungen etwas schief laufen würde, liegt zu fast 99% auf der Hand und war polizeiseits 
wohl auch gewollt. Angriffe gegen unbescholtene Bürger unter Inkaufnahme von erheblichen 
Verletzungen bei den Opfern nimmt diese Polizeitruppe offenbar gewohnheitsmässig vor.  
 

13. Vorbehalten bleibt, dass vorliegend tatsächlich eine Personenverwechslung vorlag. Nur ha-
ben Sie, sehr geehrter Herr STA, die Polizei bezüglich einer solchen Verwechslung nie befragt. 
Dies ist nur daraus zu erklären, dass Sie Beschuldigte aus den Berufsgruppen der Polizei und 
Ärzteschaft generell mit Untersuchungs-Verweigerung und ergo mit Straffreiheit begünstigen 
wollen. Deshalb auch haben Sie vorliegend zuerst mit doppelten Nichtanhandnahme-Verfü-
gungen jegliche Strafuntersuchungen abgeblockt. Ihre Befangenheit ist evident. 
 

14. Leider wurde mein Ausstandsgesuch gegen Sie abgelehnt. Für die Abweisung meiner Strafan-
zeige gegen Sie, bzw. meine Ablehnung des a.o. St.Galler Allzweck-STA Beat Fehr, eingesetzt 
zur seriellen Abweisung meiner Strafanzeige gegen Sie, wurden mir Fr. 800.- an Verfahrens-
kosten aufgehalst. Um die Beschuldigten nicht gesetzeskonform anklagen zu müssen, wer-
den durch Sie und Ihr staatsanwaltliches Umfeld offenbar alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um Strafanzeigen gegen unpässliche Personen abzuwehren und Anzeigende auf die finanzi-
elle Tour zum Rückzug zu erpressen. Auch deshalb ist Anklage gegen die Beschuldigten zu er-
heben, damit das unabhängige, unbefangene und neutral zusammen gesetzte Strafgericht 
über die zu ermittelnden Straftatbestände urteilen kann. 
 

15. Auf Seite 5 des JAKOB-Protokolls fragen Sie bezüglich der Delle an einem Auto neben mei-
nem Kleinlaster:  

 
 
Polizist JAKOB kehrte also vom Spital Lachen nochmals an den Tatort zurück. Laut Zeugen der 
erwähnten Garage hinterliess er dort wörtlich: „Wir kommen für den Schaden auch ohne 
grosse Umstände auf“ (gemeint war ohne Quittung und derlei). Leider war die Belegschaft 
dieser Garage als Zeugen zu befragen für Sie nicht interessant, um Ihre offensichtlichen 
Schützlinge, sozusagen „kollegialiter“, nicht noch mehr zu belasten. Auch ohne Befragung 
dieser Zeugen ist jedoch Anklage gegen die beteiligten Polizisten zu erheben, und da Sie vor-
liegend lieber den Anzeigenden als die Täterschaft verfolgen, machte dies aus der Sicht des 
vorbefassten und befangenen STA auch keinen Sinn.  
 

16. Sie hätten Polizist JAKOB z.B. befragen können, in welchem Auftrag er an den Tatort zurück-
gekehrt ist. Dass dieser zweite Tatort-Besuch einzig der Entfernung sichtbar gebliebener Spu-
ren von Polizeigewalt dienten, ist kaum zu verkennen. Dass Sie auch dazu keine Fragen stell-
ten, zeigt nur, dass das Strafgesetz bei Ihnen bezüglich beschuldigter Polizisten kollegialiter, 
bzw. strafvereitelnd und begünstigend nicht gilt, und schon gar nicht bei Ärztinnen. Mein 
Ausstandsgesuch gegen Sie war deshalb mehr als berechtigt. Anklage gegen die Beschuldig-
ten zu erheben könnte für Sie vorliegend ehrenrettend sein. 
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Leider wiesen Sie Polizist JAKOB nicht auf die Lächerlichkeit / Gefährlichkeit seiner Antwort 
auf Ihre folgende Frage hin, welche Sie tatsächlich kommentarlos protokollierten: 

 
 
Ein grösserer Nonsens als „Diese Delle ging von selbst wieder zurück“ ist bei Sammlern von 
Polizeiwitzen bisher noch nicht aufgetaucht. Die Tatsache, dass Sie diese Antwort tatsächlich 
akzeptierten und ohne weiteres Nachfragen protokollierten und den glorreichen Ausspruch 
nicht einfach überhörten (was Sie bei meiner Befragung umso mehr taten), lässt darauf 
schliessen, dass in Ihrem Amt jeder Kalauer aus dem Kreis Ihrer Schützlinge zur behördlich 
festgestellten Tatsache erhoben wird. Strafuntersuchungen einzig zur Gaudi sieht der Rechts-
staat aber nicht vor. Dass Sie die angezeigten Vorfälle vom 21.9.2012 vertuschen, statt sie 
aufzuklären, ist offensichtlich.  
 
Die Delle war gemessen an der Spannung, wie dies Kühlerhauben für gewöhnlich aufweisen, 
nicht klein. Sie war sichtbar gross – sonst wäre es ein Loch gewesen. Selbst Polizist ZIMMER-
MANN antwortete auf Frage 40: „Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Delle die 
Grösse seines (gemeint ist: meines) Oberkörpers hatte“. Schon wegen dieses Widerspruchs in 
den Aussagen der Polizisten JAKOB und ZIMMERMANN ist gegen sie Anklage zu erheben. 
 
Wegen einer unsichtbaren Beule hätte Polizist JAKOB den Tatort mit Sicherheit nicht ein 
zweites Mal aufgesucht. Auch für ihn galt die Polizeilogik: Der Täter kehrt an den Tatort zu-
rück. Leider fielen Ihnen auch zu diesen offenkundigen Widersprüchen keine weiteren Fragen 
ein. Die beteiligten Polizisten sind deshalb anzuklagen. Zu urteilen hat nicht der Staatsanwalt, 
schon gar nicht der befangene und vorbefasste, sondern einzig das Strafgericht. 
 
Frage/Antwort 18 gibt Anlass zur Frage, ob die Polizei von ihrem Folgeauftrag (mich gemäss 
erstem Polizeibericht nach Littenheid, gemäss zweitem Polizeibericht nach Oberwil zu eskor-
tieren) schon wusste, als ich unter die Obhut zuerst der Ärztin R. Streuli, und danach von Poli-
zeichef Beutler, und danach wieder zurück zu R. Streuli kam (Verwechslungs-These): 

 

 
17. Hier hätten Sie z.B. fragen können, weshalb und aus welcher Gewohnheit oder ständigen Po-

lizeipraxis bei der Einlieferung von Polizeiopfern gleich in der Notaufnahme des Spitals auf 
Aufträge zu Anschluss-Fahrten wahlweise nach Littenheid / Oberwil gewartet wird, und wie 
oft die vorliegend involvierten Ärztinnen / Psychiaterinnen einen Transport oder eine Eskor-
ten-Fahrt an die genannten Orte tatsächlich erteilen. Daraus liesse sich vermutlich eine Sys-
tematik, möglicherweise auch gewisse Provisionierungsstränge ableiten. Denn medizinische 
Gründe für meine Psychiatrisierung lagen nicht im Entferntesten vor. Zur Erinnerung: In der 
Spinnwinde in Oberwil kam ich nach einem ärztlich unbetreuten Wochenende mit der Prog-
nose „100% arbeitsfähig“ wieder frei. 
 

18. Von ähnlich grossen Widersprüchen trieft die Befragung von Polizist ZIMMERMANN vom  
3. März 2015. Dieser schildert einen ganz anderen Ablauf und andere Details als sein Kollege 
JAKOB, was Ihnen aber ebenfalls nicht aufgefallen sein will. Schon allein deshalb ist eine An-
klage unumgänglich. ZIMMERMANN behauptet, ich sei (bei offener Tür) durch meine eigene 
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Wohnung vor ihm geflüchtet. Weshalb Ihnen diese Aussage nicht mal die Augenbrauen hoch-
gezogen hat, unterstreicht Ihre eindeutige Vorbefasstheit und Befangenheit. 
 
Weiter liessen Sie Polizist ZIMMERMANN schildern, er sei mit einem weiteren Kollegen in 
meine Wohnung eingedrungen, obwohl dies allein zum Zweck einer Zuführung absolut un-
verhältnismässig ist. Tatsächlich bar ich zwei Polizisten – nichts Abwegiges ahnend – mir 
durch die Hintertüre und über den Garten zum Nachbargrundstück zu folgen, wo ich ge-
wöhnlich um diese Zeit meinen Kleinlaster umparkieren muss. Doch auch an dieser Handlung 
wurde ich gehindert. Dass sich mir aus diesem Polizeiverhalten Fragen stellten, liegt für jeden 
vernünftigen und aufmerksamen Bürger auf der Hand. 
 

19. Ein weiterer, strafrechtlich nicht untersuchter Aspekt ist die Frage, wer die involvierten Poli-
zisten derart aufhetzen oder anheizen konnte, dass es zu meiner Verwechslung mit einem 
Schwerverbrecher kam (Polizist JAKOB schildert dies auf Frage 4, hier auf S.5 minutiös). Einen 
wichtigen Hinweis dafür liefert der Bericht von René Räber vom kantonalen Betreibungs- und 
Konkursinspektorat vom 8. Januar 2013. Dort führt er auf Seite 3 bezüglich der privaten Be-
treibungsfirma Stählin wörtlich aus: „Der Amtsleiter zeigt sich befremdet, dass ihn die Polizei-
dienststelle Lachen telefonisch aufgefordert hat, Anzeigen auf Härtefälle zu begrenzen, weil 
die Bearbeitung für Polizei und Staatsanwaltschaft mit grossem Aufwand verbunden sei!“ 
 
Daraus ist ohne weiteres abzuleiten, dass auch vorliegend ein reiner Willkür- und Polizeige-
walt-Fall in Teamarbeit mit Duzi-Kollege Stählin abgelaufen ist. Die Polizisten liessen sich an-
gesichts der Deckung durch den Lachner Dorfbonzen Stählin nicht lumpen und übten an mir 
Behördenarroganz und Polizeigewalt nach Lust und Laune aus. Im Wissen darum, strafrecht-
lich nicht belangt zu werden, da für solche Fälle Sie als Staatsanwalt einspringen, hatten sie 
auch nichts zu befürchten. Die Polizei weiss offenbar um Sie bei der Staatsanwaltschaft. 
 
Nur schon um das fatale Zusammenspiel der Privatfirma Stählin mit der Lachner Polizei zu 
vereiteln, ist vorliegend Anklage zu erheben, damit diese Anarchie von oben endlich durch-
brochen werden kann.  
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20. Hier würde nach allgemeinem, weit verbreitetem Verständnis zum Thema Verbrechensauf-
klärung und -bekämpfung folgendes gefragt (hier eine kleine Auswahl): 
 

- Wollte Herr A. bei tatsächlich offen belassener Wohnungstür vor der Polizei in die eigene 
Wohnung flüchten? 
 

- woraus nahmen sich die Polizisten das Recht, meine Wohnung zu betreten? Hatten sie ei-
nen Hausdurchsuchungsbefehl? Auf welcher Rechtsgrundlage stützt sich die vorgebliche poli-
zeiliche „Gefahrenabwehr“? 
 

- wie konnten Sie die „Gefährlichkeit“ seiner Gärtner-Werkzeuge erkennen, die er auf der La-
debrücke seines Kleinlasters mitführt? Handelt es sich dabei nicht um sein alltägliches Hand-
werkszeug? Hat Herr A. laut den Polizeiarchiven schon jemals mit seinem Garten-Werkzeug 
Personen attackiert? 
 

- Stieg Herr A. auf die Ladebrücke, weil er Ihnen den Autoschlüssel übergab und Ihnen aus-
drücklich anerbot, selber ans Steuer zu gehen, um den Kleinlaster umzuparkieren? 
- Hat sich Herr A. deshalb auf die Ladebrücke geschwungen, damit er mit Ihnen mitfahren 
kann? 
 

- Kam er deshalb von der Ladebrücke wieder herunter, weil Sie ihn dazu aufgefordert hatten? 
Was gab den Anlass, dass Sie ihn „blockiert“ und „mittels Handschellen arretiert“ haben? 

 
 

21. Entsprechend gesucht und realitätsfremd war Ihre Frage 6 bei der Befragung ZIMMERMANN: 
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Dazu hätte zu fragen sich für einen rechtmässigen Staatsanwalt z.B. aufgedrängt: 
 

- seit wann muss der Besitzer und Fahrer, im Besitz seiner umfassenden physischen und psy-
chischen Kräfte, fragen, ob er auf die Ladebrücke seines eigenen Kleinlasters steigen darf? 
 

- weshalb wurde das Angebot von A. (selber umparkieren) abgewiesen, und weshalb wurde 
er stattdessen in Handschellen gelegt? 
 

- wenn wir schon bei der Logik sind: Die Fahrt vom Parkplatz der benachbarten Garage zum 
eigenen Parkplatz von Herrn A.: Hatte Herr A. damit nicht genügend Bereitschaft gezeigt, 
nach dem Umparkieren gleich anschliessend zum Betreibungsamt mitzukommen, womit Ihr 
Auftrag erfüllt gewesen wäre? Und war es nicht eine Fahrt nur um eine oder zwei Hausecken, 
sodass Ihr Vorwand wegen des verbotenen Mitfahrens auf der Ladebrücke hier nicht gelten 
kann?  
 
 

22. Weil Sie die Befragungen zum Vorwurf polizeilicher Gewaltausübung vom 21. September 
2012 erst am 3. März 2015 aufnahmen, d.h. erst 2½ Jahre nach den Vorfällen, boten Sie den 
Polizisten arglistig, bzw. grob fahrlässig die Möglichkeit, „sich nicht mehr zu erinnern“. Die 
Antwort von Polizist ZIMMERMANN zu Frage 19 macht deutlich, dass er die von Ihnen einge-
fädelten „Erinnerungslücken“ gerne annimmt und auch nutzt. Dort sagt er sinngemäss: „Ganz 
bestimmt – aber ich weiss nicht mehr wer, und ob ich es selber war…“: 

 
 

23. Zur Antwort auf Frage 20 stellen sich selbstverständlich Zusatzfragen, die Sie aber amts-
missbräuchlich ebenfalls nicht stellten, obwohl solche für einen nicht vorbefassten und 
nicht befangenen STA absolut zwingend sind: 
 

- Weshalb gab es nur die Variante „Begleitung zum Betreibungsamt“, oder dann gleich „mit 
Handschellen und liegend im Sanitätswagen ins Spital“? Weshalb gab es keine Zwischen-
Variante? Sie sagten doch, Herr A. habe nur simuliert… Worin bestand angesichts seiner 
Fesselung die behauptete Gefahr? 
 

- Dies hatte zur Folge, dass Herr A. in Lachen mit beiden Händen ans Spitalbett fixiert 
wurde, die Ärztin R. Streuli ging wegen der polizeilich gewählten Form der Einlieferung von 
einem hohen Potenzial an Gemeingefährlichkeit des Patienten aus. Eine solche hat aber 
nie vorgelegen. Herr A. zeigte auch gegenüber Ihnen keine physische Aggressivität, auch 
nicht im Spital Lachen und danach in der Psychiatrie. Wie stellen Sie sich dazu? 
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Hierzu weise ich der Vollständigkeit halber auf folgende unübersehbare Widersprüche hin:  

24. Weder von Polizeiseite hat jemand mit der angezeigten Ärztin R. Streuli noch mit den vorgeb-
lich drei weiteren, sich „beteiligt“ gebenden Ärztinnen / Psychiaterinnen in Lachen gespro-
chen, auch nicht umgekehrt. Aus den Befragungen zwischen den Polizisten und der angezeig-
ten Ärztin R. Streuli und den (sich nachträglich einschmuggelnden) weiteren Vertreterinnen 
des Spitals Lachen und des SPD Lachen und Goldau (und vice versa) geht kein Informations-
austausch hervor. Keiner der Polizisten hat die Ärztinnen / falschen Psychiaterinnen effektiv 
über die Vorfälle – und schon gar nicht über die Polizeiübergriffe – vor meiner Wohnadresse 
informiert. 
 
Es ist nicht erstellt, woher die beschuldigte FFE-Ärztin ihre Informationen bezogen haben 
will, welche zur FFE-Verfügung nach Littenheid, oder doch nach Oberwil führten. Niemand 
von der befragten Polizei- oder Ärzte-Seite weiss davon, sich mit der anderen Gruppe infor-
mell ausgetauscht zu haben.  
 
Vom SPD Lachen gelangte der Bericht „Psychiatrisches Konsilium vom 21.9.2012“ (notabene 
auf Briefpapier des Spitals Lachen) erst im Januar 2015 zu Ihren Akten. Dieser Bericht wurde 
mutmasslich 2 Jahre hinterher und damit nachträglich erstellt, was dem Straftatbestand der 
Urkundenfälschung und der Irreführung der Rechtspflege sowie auf darauf basierend vorge-
brachten Falschaussagen gleichkommen kann. Dass der angezeigten Ärztin R. Streuli mit ver-
mutlich nachträglich erstellten (und offensichtlich rückdatierten) Dokumenten aus der Ge-
fahr einer Anklage wegen Freiheitsberaubung nachgeholfen werden sollte, fällt angesichts so 
spät nachgeschobener Dokumente sogar unbeteiligten Laien auf. Das fragliche Dokument 
wurde erst eingereicht, als für Sie als auserwähltem, versiertem „Polizeirechtler“ auf Veran-
lassung des Kantonsgerichts eine Strafuntersuchung de facto unumgänglich geworden war. 
 

25. Die von Kläger-Anwalt Häusermann vorgetragenen Zitate bei der Befragung ZIMMERMANN 
zu nachgeschobenen, mutmasslich falschen und rückdatierten „Konsilium“-Berichten, angeb-
lich vom 21.9.2012, bzw. die ausweichenden Antworten von Polizist ZIMMERMANN dazu, 
hätten bei Ihnen zumindest zu einem Aha! führen müssen. Polizist ZIMMERMANN bestritt 
nämlich klar und deutlich, Quell der offensichtlichen Psychiaterinnen-Lügen im oben genann-
ten „Psychiatrischen Konsilium“ zu sein (den Vertuschungs-Zweck der offensichtlich gefälsch-
ten Dokumente, aus denen Anwalt Häusermann zitierte, erkannte er nicht). 
 

26. Die Psychiaterinnen Barger und Toman veranstalten offenbar aus falsch verstandener Solida-
rität mit der wegen Freiheitsberaubung angezeigten Ärztin R. Streuli ein übles Spiel, auch mit 
Ihnen als Vertreter der offiziellen Justiz. Den Falschspielerinnen geht es scheinbar einzig da-
rum, mich als gemeingefährlichen Psychopathen hochzustilisieren und als unglaubwürdigen 
Kläger darzustellen (er sei „zu seinem Auto mitgelaufen“ und derlei). Doch die von einem 
nicht vorbefassten und nicht befangenen Staatsanwalt zu erwartenden Fragestellungen zu 
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diesen peinlichen Widersprüchen blieben ebenso aus. Als befangener ‚Good Boy‘ der Täter-
schaft blieben Sie abermals stumm wie ein Fisch. Es scheint, als würden Sie für Ihre staatsan-
waltliche Umpolung von Dritter Seite noch zusätzlich honoriert. 

 

27. Die Psychiaterinnen fühlten sich demnach durch Sie, Herr Staatsanwalt, so gut vor ernsthaf-
ten, rechtsstaatlich motivierten Strafuntersuchungen geschützt, dass sie sich beim (vermut-
lich nachträglichen) Abfassen des „Konsilium“-Berichts nicht einmal mit der Polizei abzuspre-
chen brauchten. Sie waren sich der Deckung durch die Staatsanwaltschaft sicher. 
 

28. In den Akten findet sich kein Polizeibericht, der von „45 Minuten lang Klingeln“ und von „un-
ter Schimpfen und verbalen Drohungen zu seinem Auto mitgelaufen“ spricht. Dies und wei-
tere Unwahrheiten lassen sich im „Bericht“ des Spitals Lachen / des SPD Lachen vom 21. Sep-
tember 2012, vermutlich rückdatiert, nachlesen. Zur Klärung dies: selbstverständlich hatte 
nicht die Polizei, sondern nur ich selber das Umparkieren meines Kleinlasters im Sinn. Im er-
wähnten Bericht hat aber plötzlich die Polizei ein Interesse, meinen Kleinlaster umzuparkie-
ren, weshalb ich – in Verkehrung der Tatsachen durch die genannten Psychiaterinnen – quasi 
gegen meine eigenen Interessen nur „mitgelaufen“ sein soll.  
 
Auch zu diesem Widersinn fragten Sie amtspflichtverletzend nicht weiter nach, obwohl dies 
aufgrund des offensichtlich gefälschten „Konsilium“-Berichts für einen nicht vorbefassten, 
nicht käuflichen Staatsanwalt unumgänglich ist. An der Aufklärung der angezeigten Vorgänge 
waren Sie zu keinem Zeitpunkt interessiert. Für Sie hat Rechtsgleichheit und Gleichberechti-
gung offenbar keine Gültigkeit, zumal die Beschuldigten dank ihres Berufsstandes zu Retour-
kutschen gegen Sie ausholen könnten. Ihre Absicht, das Verfahren einzustellen, beweist Ihre 
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fehlende Unabhängigkeit als Staatsanwalt. Vom Standpunkt einer funktionstüchtigen und 
rechtsstaatlich agierenden Justiz ist Ihre Besetzung nicht nachvollziehbar. 
 
Besonders fällt auf – ausser Ihnen – dass der „Konsilium“-Bericht selbst im Verhältnis zu den 
unwahren Polizeiberichten mich und mein Verhalten bei mir zuhause in einem doppelt und 
dreifach düsteren Bild zu kriminalisieren versucht, gespickt mit beachtlichen Falschaussagen 
(siehe oben). Mit übelsten, als Tatsachen getarnten Beschmutzungen meiner Person wurde 
nachträglich – aufgrund der Ihnen kantonsgerichtlich verfügten Strafuntersuchungen – ver-
sucht, die desaströse FFE-Verfügung mit falschen und polizeilich unbestätigten Behauptun-
gen zu meinem Verhalten bei der vorgängigen Polizeiaktion zu rechtfertigen. Dies, obwohl 
keiner der Polizisten mit den Verfasserinnen (und vice versa) jemals gesprochen haben will.  
 
Der Verdacht, dass der „Bericht“ nachgeschoben wurde, wird auch noch durch das erstaunli-
che Ausstellungs-Datum (21.9.2012) bestärkt. Mit dieser Datums-Setzung sollte eine wenig 
glaubhafte Praxis vorgetäuscht werden, wonach der „Bericht“ schon am Tag der angezeigten 
Vorfälle in definitiver und danach auch nicht aktualisierter und ergänzter Form abgeschlos-
sen worden sei. Auch hier staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich.  
 
Dass ein solches „Konsilium“ überhaupt stattgefunden haben soll, hatten Sie erstmals in Ih-
rem Brief an den Kantonsgerichtspräsidenten vom 29.12.2014 erwähnt, nachdem Sie sich zu-
vor wohl mit der Verteidigung der beschuldigten Ärztin R. Streuli dazu abgesprochen hatten, 
wie man meine Strafanzeige am besten ins Leere laufen lassen kann. Zuvor wurde der offen-
sichtliche Kunstgriff des „Konsiliums“ nirgends erwähnt. Dabei hatten Sie als STA doch schon 
seit September 2013 mit dem Fall zu tun und war Ihnen der „Bericht“ wohlbekannt. 
 
Sollten Sie behaupten wollen, den „Konsilium“-Bericht schon vor dem 29.12.2014 gekannt zu 
haben, so haben Sie diesen über ein Jahr lang verschleiert, bzw. die Akte unterdrückt. Es ste-
hen somit nur zwei Möglichkeiten offen: Entweder war Ihnen der „Bericht“ vor dem 29.12. 
2014 ebenfalls nicht bekannt, da nachgeschoben. Oder Sie haben sich in Aktenunterdrückung 
geübt. Die Motive dahinter wären Ihnen diesfalls wohl selber am besten bekannt. 
 
Randbemerkung: Während der SPD selber das Konstrukt „Konsil“ nennt, spricht die Verteidi-
gung der FFE-Ärztin geschwollen und in akademischer Überhöhung von „Konsilium“. Ob die 
dadurch veredelte Lüge beim Strafgericht glaubhaft ankommt, wird sich noch zeigen.  
 

29. Polizist ZIMMERMANN geht kaum falsch, wenn er den offensichtlich gefälschten „Konsilium“-
Bericht „nicht auf seinen Wahrheitsgehalt prüfen“ will. Dies, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, 
wäre eigentlich Ihr Job. 
 

30. Geniessen Sie, zum Schluss meiner Stellungnahme, nochmals die Antworten von Polizist  
JAKOB auf meine (Zusatz-)Fragen 25+26 vom 9. April 2015: 
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31. Dazu drängen sich überdies folgende Feststellungen auf: 
 

- Das polizeiliche Überfall-Quartett, das sich am 21. September 2012 in der Früh als Anti-Ter-
rortrupp an mir als Unschuldigem gefiel, wies mir keine, sein Vorgehen legitimierende Unter-
lagen vor. Es war kein Hausdurchsuchungsbefehl vorhanden. Auch kein Vorführ- oder Zuführ-
Befehl. Ein solcher datiert vom 18. Mai 2012 und wurde mir erst am 25. Juli 2013 durch Hptm 
Hans Blum von der KaPo-Zentrale in Schwyz zugestellt.  
 

- Angesichts der somit um 4½ Monate verspätet angesetzten Polizeiaktion ist davon auszuge-
hen, dass die Polizei frei war in der Terminwahl, bzw. ohne Absprache mit der Betreibungs-
firma Stählin und nach eigenem Gutdünken ihre Anti-Terror-Aktion starten und durchziehen 
durfte. Es lag somit keine Dringlichkeit bezüglich meiner Zuführung an den Betreibungsunter-
nehmer vor. Auch unter diesem Aspekt waren der Polizeieinsatz mit anschliessender FFE-Ver-
fügung bare Willkür- und Gewaltakte in Reinkultur. Auch deshalb ist Anklage zu erheben, und 
ist die Täterschaft zu bestrafen. 
 

- Selbst wenn die Behauptung von Hptm. Blum zuträfe, wonach „der Auftrag (zum Überfall auf 
mich) mündlich erteilt“ worden sei (von wem?), war das Durchkreuzen meines Tages-/Ar-
beits-Programms, bzw. der behauptete und exekutierte Vorrang der Zuführung zum Betrei-
bungsamt in jeder Form unverhältnismässig: Erstens wurde ich von niemandem vororien-
tiert, und zweitens bin ich (als Ein-Mann-Betrieb) einem fixen Arbeits- und Ausführungspro-
gramm unterworfen, was mich bei Nichterfüllung in jedem Fall teuer zu stehen kommt.  
 

- Weil das Überfall-Kommando kein Gehör für mich als ehrlichen Berufsmann hatte, wurde ich 
in den Schwitzkasten genommen, zwecks Fesselung mit Schmerzgriffen auf eine Kühlerhaube 
eines sich gerade anbietenden Pkws gedrückt, und schliesslich mit einem polizeilich begleite-
ten Sanitätswagen in eine Spinnwinde verbracht, obwohl von mir zu keinem Zeitpunkt eine 
(Psychiaterinnen-Speech:) „Selbst-„ oder „Fremdgefährdung“ ausgegangen war.  
 

- Um solche Straf- und Schandtaten zu untersuchen und künftig möglichst zu verhindern und 
die Täterschaft zu bestrafen, sieht der Gesetzgeber in einem Rechtsstaat für gewöhnlich die 
Strafverfolgungsbehörden vor. Leider spielten Sie sich bisher als Liebling und Förderer der 
Täterschaft auf und stellten sich konsequent gegen mich als Opfer. Die gesetzlichen Vorga-
ben waren Ihnen, um die Beschuldigten zu decken, egal. Sachdienliche und gesetzeskon-
forme Strafuntersuchungen gegen Polizisten und falsche Ärztinnen sind offenbar nicht Ihr 
Ding. Die Kooperation mit Straftätern zwecks Strafvereitelung steht Ihnen glaubhaft näher. 
 

- Polizei und insbesondere gehobene Berufsgruppen wie vorliegend die FFE-Ärztin und die mit 
gefälschten Urkunden hantierenden Vertreterinnen der Psychiatriebranche der SPD Lachen 
und Goldau grundsätzlich nicht anzuklagen, verstösst in schwerer Weise gegen Treu und 
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Glauben, da dies den elementarsten Aufgaben und Pflichten eines Staatsanwalts wider-
spricht. Dies gilt auch dann, sollte von der KaPo, von der Verteidigung der FFE-Ärztin, von Ih-
rem Arbeitgeber oder von anderer Seite Druck auf Sie ausgeübt worden sein.  
 

- Vorliegend haben Sie jedenfalls ein drittes Mal rechtsstaatlich unumgängliche Strafuntersu-
chungen in plumper Manier umgangen und sehen trotz erdrückender Beweislast die Einstel-
lung der Strafuntersuchungen vor. Ein solches Arsenal an Amtspflichtverletzungen war mir 
bisher noch nicht bekannt.  

 

Ich ersuche um antragsgemässen Entscheid. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Franz ARNOLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akten zu Ihrer Strafuntersuchung 

 

Sämtliche Akten liegen Ihnen vor. Sollten Sie die eine oder andere, hier zitierte Akte nicht vorfinden, 
inkl. nachgeschobene „Berichte“ der SPD Lachen und/oder Goldau, so teilen Sie mir dies zum Zweck 
Ihrer Aufdatierung mit. 
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Franz ARNOLD 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 

EINSCHREIBEN 
Betreibungsfirma  
Rudolf Stählin 
Seeplatz 1 
8853 Lachen 
 
 
 
Altendorf, 22. August 2015 

 
 
 
Ihre Steigerungsanzeige in Sachen Forderung der kranken Kasse Concordia  
 
Herr Stählin 
 
Vielen Dank für die Zustellung Ihrer Steigerungs-Anzeige. Wie schon in meinem Schreiben vom 19. Mai 2015 
erwähnt, bewegen Sie sich damit ausserhalb der Legalität: Über Schuld und Kostenpflicht Ihrer Forderung steht 
ein Entscheid des Kantonsgerichts noch aus. 
 
Wie Ihnen bekannt, wurde ich gegen meinen Willen zuerst ins Spital Lachen, danach in die Klinik in Oberwil ver-
frachtet. Die Angelegenheit führte danach durch Medienberichte zu einer öffentlichen Diskussion. Fest steht, 
dass die Einweisungen nicht nur unverhältnismässig, sondern auch widerrechtlich waren. Deshalb wird (noch 
immer) wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung untersucht. 
 
Dass Sie es dennoch wagen, wegen eines – klar bestrittenen – Betrags über Fr. 1‘719.45 gleich meine Existenz-
grundlage, nämlich meine 1-Mann-GmbH „versteigern“ zu wollen, obwohl eine solche ohne meine Person 
praktisch wertlos ist Sie es nur auf die Abzocke des GmbH-Einlagekapitals abgesehen haben, übersteigt dann 
doch jede Vorstellung, was Ihre Amtsführung anbelangt.  
 
Oh sorry, ich vergass, dass Ihr Betreibungsamt ja eine Privatfirma ist und Ihnen damit keinerlei Amtsbefugnis 
zukommt. Dass Sie sich dennoch wie ein Beamter aufführen, gehört wohl zu Ihrem persönlichen Profil. 
 
Ich erlaube mir, Ihnen einen Betrag zukommen zu lassen, womit die missbräuchliche Forderung der Concordia 
abgedeckt ist. Wie Ihnen bekannt, geht diese gegen mich als Inkassofirma für nicht erbrachte Leistungen der 
Klinik in Oberwil vor. Aus diesem Grund habe ich diese Hochstapler-Klinik auch wegen Wucher angezeigt. 
 
Seien Sie versichert, dass ich Ihr Treiben weiterhin publik machen werde, so wie ich es für angezeigt halte. 
 
 
Mit den Ihnen gebührenden Grüssen 
 
 
Franz ARNOLD 
 
 

Weil das Psychiatrie-Opfer die Kosten für die ärztliche Falsch-
Diagnose sowie für ein Wochenende lediglich bei Kost und 
Logis in der Psychiatrie in Oberwil nicht übernehmen wollte, 
hatte ihm Betreibungsunternehmer Rudolf Stählin, Lachen, 
sogar die Versteigerung seines eigenen Betriebs angedroht.
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D I E GRÖSSTE ZE ITUNG AM OBERSEE

35. JAHRGANG, NR. 37, Donnerstag, 10. September 2015

Obersee Nachrichten AG, Hauptplatz 5
8640 Rapperswil-Jona, Telefon 055 220 81 81,
Fax 055 220 81 91, www.obersee-nachrichten.ch

Chef der Herbergen
Schweizer Jugendherbergen
werden immer luxuriöser. Damit
trifft man den Nerv der Zeit, meint
Markus Gmür. Seite 23

Nein zu hohen Prämien
Die Kosten für die Krankenkas-
sen steigen wieder massiv. Ein
Spezialist gibt Tipps, wie man
effizient sparen kann. Seite 21

Woher kommt die Milch?
Feusisberger Bauern öffnen an
der «Tour de Puur» die Stalltüren
und präsentieren den Besuchern
ihre Betriebe. Seite 44

STARTSCHUSS IN DIE EISHOCKEYSAISON 2015/16

Lakers: Durchstarten
in der Nati B
Vor 21 Jahren kämpften die
Lakers das letzte Mal in der
NLB. Wird das neue Team in der
unteren Liga bestehen – oder
sie gar dominieren?

Der neue Lakers-Geschäftsführer
Markus Bütler sagt im «Lakers Spe-
zial» zum Saisonstart: «Wir kennen
die Nationalliga B zu wenig», nie-
mand wisse genau, wo der SC
Rapperswil-Jona Lakers stünde.
Trotzdem ist Bütler, wie auch der La-
kers-Beirat Rolf Kaufmann, über-
zeugt, dass die Chemie im Team
stimmt. Das scheint auch das Publi-
kum zu spüren: An den Saisonvorbe-
reitungsspielen waren bis 900 Zu-
schauer zugegen.

In der NLB sind die Ausländer
noch wichtiger als in der NLA. Halten
die beiden Kanadier Andrew Clark
und JaredAulin, was ihr Palmarès ver-
spricht? Seiten 27 bis 31

FALL FRANZ ARNOLD

Schwyz: Justiz-Slalom
Die Schwyzer Strafverfolgungs-
behörde wird mit dem Fall
Arnold nicht fertig – und macht
dabei keine gute Figur.

Am 21.September 2012 fährt die
Lachner Polizei frühmorgens in Vier-
Mann-Stärke und mit zwei Polizei-
autos bei Gärtnermeister FranzArnold
vor – und das wegen einer Anzeige
des Betreibungsamtes. Es geht um
66Franken, die Arnold nicht bezahlen
will. Schon einen halben Tag später
sitzt der Altendörfler in einer Zelle der
Psychi. Seither tut die Schwyzer Straf-
verfolgungsbehörde alles, um den Fall
vom Tisch zu kehren und sieht dabei
schlecht aus. Die Zeugeneinvernahme
erfolgt viel zu spät und verwirrt noch
mehr. Seite 5

BENKEN/KALTBRUNN

Wie Kinder lernen,
sparsam zu sein
Die Elternschule informiert zum span-
nenden Thema Konsum und Geld in
der Familie. Die Referentin Margrith
Lenz ist sich sicher: Eltern fungieren
als Vorbilder. Nur wenn Familien ihr
Budget einhalten, können die Kinder
lernen, wie das geht. Seite 15

ASYLPROFITEURE

Linthgemeinden
schützen ORS/ABS
In Kaltbrunn, Gommiswald, Benken
und Rapperswil-Jona hat die private
FirmaORS/ABSwesentliche Teile des
Asylwesens übernommen und kassiert
kräftig ab. Die Verträge zwischen den
Gemeinden und der privaten Firma
sind geheim. Die Dokumente beinhal-
ten «Geschäftsgeheimnisse», schrei-
ben Gommiswald und Kaltbrunn, als
die ON die Offenlegung der Verträge
verlangen. Beide Gemeinden haben
sich bis ins Detail abgesprochen. Dies
zeigt sich auch in gemeinsamen Ge-
bühren und Schreibfehlern. Seite 3

«Die Wintermonate beleben»
Alexandra Meile hat die letzten Jahre
als Geschäftsführerin die beiden Tou-
rismusorganisationen Zürichsee Tou-
rismus und Verkehrsverein Rappers-
wil-Jona geprägt. In einem Rückblick
führt sie aus, wie sich der Tourismus in

der RegionObersee heute präsentiert.
Die Expertin sagt, vieles sei heute bes-
ser strukturiert als bei ihrem Amtsan-
tritt. Trotzdem wäre mehr möglich. Vor
allemdieWintermonatemüsstenmehr
belebt werden. Seite 17

Gärtnermeister Arnold: Seit drei Jahren Kampf mit den Schwyzer Behörden.

Für den SC Rapperswil-Jona Lakers heisst es nun, sich in der
NationalligaB zu bewähren. Foto: Manuel Geisser

Die private ABS AG übernimmt
staatliche Aufgaben im Asylbereich.

Hauptplatz 7
8640 Rapperswil
Telefon 055 210 22 25
Telefax 055 210 22 05
info@rappimusig.ch
www.rappimusig.ch

Musikunterricht
individuell auf Sie abgestimmt

Jetzt für die neuen
Kurse anmelden!

Seestrasse 151, Wädenswil / Bergstr. 3 (Seestr.) Meilen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10.00 - 18.30 Uhr
Samstag 9.00 - 16.00 Uhr
Weitere Informationen unter Tel. 044 784 45 46

Matratzen
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ARNOLDS ABSCHIEBUNG IN DIE PSYCHI VERFOLGT DIE JUSTIZ

Fall Arnold: Schwyzer 
Justiz auf Schleuderkurs
Die Schwyzer Justiz wird mit 
dem Fall Arnold nicht fertig. Seit 
der Altendörfler Gärtnermeister 
von der Polizei in Handschellen 
gelegt und dann in die Psychi 
eingeliefert wurde, leistet sich 
die Strafuntersuchungsbehörde 
ein Fragezeichen nach dem 
andern.

Seit 2013 kämpft Gärtner Franz Arnold
dagegen, dass ihm 4300 Franken dafür
verrechnet werden, dass ihn die Polizei
und das Spital Lachen in die Psychi ein-
geliefert haben. Zugleich verlangt er ge-
richtliche Aufklärung. Doch er beisst auf
Granit. Staatsanwalt Charles A. Fässler
lehnte 2013 und 2014 je eine Untersu-
chung ab. Dann verlangt das Kantonsge-
richt Aufklärung wegen allfällig «unge-
rechtfertigter hoheitlicher Gewalt».
Trotz Arnolds Einsprache wegen vermu-
teter Befangenheit darf Fässler zum drit-
ten Mal an den Fall. Nun hat er Zeugen
einvernommen. Was ans Licht kommt,
trägt zur weiteren Verwirrung bei.

Telefonauftrag für Polizei
Als die Polizei am 21. September 2012 
bei Franz Arnold in Altendorf vorge-

fahren und ihn in Handschellen gelegt 
hat, tat sie das nur aufgrund eines Tele-
fons vom Betreibungsamt vom 18. 
Mai. Folglich hat sie sich für den Ein-
satz bis Mitte Dezember vier Monate 
Zeit gelassen – wie ist sowas möglich? 
Dafür geschah der Akt dann in voller 
Montur, 4-Mann-Stärke und mit zwei 
Polizeiautos. Das Polizeiprotokoll 
dazu umgekehrt ist wieder nur sechs 
Zeilen lang – zum Einsatz geht wenig 
hervor. So ist heute, auch nach allen 
Einvernahmen, immer noch unklar, 
wann der Einsatz genau erfolgte – es 
war zwischen 6.30 und 7.00 Uhr. 

Und im plötzlich aufgetauchten Spi-
talbericht, darauf ist zurückzukom-
men, steht, Arnold habe seine Haustür 
45 Minuten lang nicht geöffnet. In der 
Polizei-Einvernahme ist dann nur noch 
von einer «gewissen Zeit» die Rede.

Einen Jass vor der Amtstüre?
Auch wie Arnold in Handschellen ge-
legt wurde, ist unklar. Einmal liess er 
sich «grundlos zu Boden fallen», dann 
wieder gab es Streit zwischen Polizei 
und Gärtner.

Erstaunlich auch: Falls der Einsatz 
schon um 6.30 Uhr war, fragt sich, was 

bei einem reibungslosen Ablauf gewe-
sen wäre? Das Polizeiquartett wäre mit 
Arnold schon vor 7 Uhr vor dem Lach-
ner Amt gestanden, das aber erst um
8Uhr öffnet. Was hätten die fünf dort 
vor verschlossener Türe gemacht – 
einen Jass geklopft? 

Sonderbar ist auch, dass der Betrei-
bungsbeamte nach der Polizeiaktion 
schriftlich ausführte, er habe nicht ge-
wusst, dass ihm Arnold an besagtem 
Tag hätte vorgeführt werden sollen. 
Was, wenn sein Amt, z.B. wegen eines 
Firmenausflugs, geschlossen gewesen 
wäre? 

Auch hatte die Polizei bei Arnolds 
Festnahme keinen Vorführauftrag. 
Weshalb? 

Fragezeichen Freiheitsentzug
Wie kam es zu Arnolds Freiheitsentzug 
(FFE) im Spital Lachen und zur Ein-
weisung in die Psychi? Gemäss den 
früheren Akten hat die Spitalärztin Re-
gina Streuli den Entscheid gefällt. 
Schriftlich gab es dazu nur einen «Not-
fall»-Bericht. 

Seit sich das Spital durch einen 
Rechtsanwalt vertreten lässt, liegt nun, 
seit Januar 2015, auf einmal ein Spital-

bericht vom 21. September 2012 vor. 
Gemäss diesem hätte ein «Konsilium» 
von bis zu vier Ärztinnen den Gärtner 
in die Klapsmühle gesteckt. Erstaun-
lich: In diesem neuen Spital-Papier 
tauchen Details zum Polizeieinsatz 
auf, die im Polizeirapport allesamt feh-
len. Warum soll das Spital mehr ge-
wusst haben als die Polizei, und warum 
taucht das Papier erst jetzt auf? Wurde 
es im Nachhinein erstellt?

Schadenersatz und Genugtuung
Fragen über Fragen! Trotzdem hat 
Staatsanwalt Fässler per Ende April 
2015 erneut versucht, den Fall, diesmal 
mit einer «Einstellungsverfügung», 
vom Tisch zu wischen. Deshalb musste 
Arnold erneut ans Kantonsgericht ge-
langen und rein verfahrenstechnisch 
eine Forderung für Schadenersatz und 
Genugtuung nennen.

Da er schon beträchtliche Anwalts- 
und Gerichtskosten zu bezahlen hatte, 
und seit drei Jahren für sein Recht 
kämpft, setzte er eine Forderung von 
100000 Franken ein. Wenn er Glück 
hat, schlägt er seine Kosten wieder 
raus.

Bruno Hug

Seit er von der Polizei in Handschellen in die Psychi eingeliefert wurde, kämpft der Altendörfler Gärtnermeister
Franz Arnold für sein Recht.

Was bisher
geschah
Im Mai 2014 haben die ON berich-
tet, wie der Altendörfler Gärtner-
meister im September 2012 von der
Polizei frühmorgens aus seiner
Wohnung geholt und in Handschel-
len gelegt wurde. Im Spital Lachen
verfügte die Ärztin Regina Streuli
einen 3-wöchigen Freiheitsentzug
über ihn. Danach wurde er unter
Polizeibegleitung in die Psychiatri-
sche Klinik Zugersee zwangseinge-
liefert. Nach Intervention von einem
Anwalt kam er nach drei Tagen frei.
Dies alles geschah, weil das Betrei-
bungsamt Lachen-Altendorf die
Polizei auf Arnold angesetzt hatte –
wegen 66 Franken Zahlungs-
verzug.
Nach dem Vorfall erhält Arnold
Rechnungen für über 4300 Fran-
ken für die Aufwendungen von
Polizei, Spital, Klinik, Sanität und
Versicherung.

KOMMENTAR

Strafbehörde
neu 
organisieren

Von Bruno Hug
Vor zwei Monaten haben die ON 
über den Fall des Lachners Sven 
Hubli berichtet. Auch dort – wie im 
Fall Arnold – steht die Schwyzer 
Strafuntersuchungsbehörde in fah-
lem Lichte da. In beiden Fällen kam 
es zu einer polizeilichen Festnahme 
mit Freiheitsentzug und zwangswei-
ser Einweisung in die Psychiatrie. 
Hubli sass 23 Tage fest (und herum). 
Arnold wäre auch drei Wochen ge-
sessen, kam aber durch äussere Hil-
fe nach drei Tagen frei. Beide 
wurden von den Psychiatrieärzten 
als gesund beurteilt. Und beiden 
wurden für die Zwangsmassnahmen 
hohe Kosten auferlegt. Sowohl der 
Fall Arnold wie der Fall Hubli wur-
den durch die Strafuntersuchungs-
behörde verschleppt, bis gar nichts 
mehr klar war. Es ist zu vermuten, 
dass aus Rücksicht auf Kollegen, 
Polizei und Justizsystem nur wider-
willig untersucht wird. Man kennt 
sich eben, im kleinen Kanton.

Seit Jahren generieren die Schwyzer 
Strafuntersuchungsbehörden un-
schöne Schlagzeilen. Nicht zuletzt 
deshalb klagen auch Vertreter der 
Gerichte immer wieder darüber, und 
es wird diskutiert, diese Behörden 
neu zu organisieren. Eine Arbeits-
gruppe erarbeitet derzeit Vorschlä-
ge. Es ist wohl höchste Zeit, dass der 
Kanton mit diesem Vorhaben Ernst 
macht.

RAPPERSWIL FEIERT SEINE GÄRTEN

Grosse Rosenfeier
Viele Attraktionen warten 
dieses Wochenende auf
die Besucher. Rund ums
Kapuzinerkloster wird
50-Jahr-Jubiläum gefeiert.  

Am 12. und 13.September lädt der 
Verkehrsverein Rapperswil-Jona die 
Bevölkerung in die beiden Rosengär-
ten beim Kapuzinerkloster und beim 
Endingerhaus ein. Jeweils um 11Uhr 
gibt es eine Rosengartenführung. Es 
werden Märchen erzählt, und auch ein 
Kindermalwettbewerb findet statt.

www.vvrj.ch Die Rosenstadt präsentiert sich von ihrer farbigsten Seite. Foto: Josef Wyrsch

KANTON SCHWYZ

Spitex ist auch
ein Unternehmen
Die Spitex im Kanton Schwyz entwi-
ckelt sich immer mehr zu einem Wirt-
schaftsfaktor. Das zeigen die neuesten 
Zahlen zum Kantonalverband Schwyz, 
der sich aus zehn Organisationen zu-
sammensetzt. Insgesamt zählt die Spi-
tex 402 Mitarbeiter, was 180 Vollzeit-
stellen entspricht. 90 Prozent der 
Mitarbeiter sind Frauen. Im letzten 
Jahr wurden 2503 Klienten betreut, 
1933 Personen wurden mit Pflegeleis-
tungen unterstützt und 1075 bei der 
Alltagsbewältigung. Der Gesamtum-
satz liegt bei 18,2 Millionen Franken. 
47Prozent wird über die Kunden finan-
ziert, 47Prozent über Gemeindebeiträ-
ge und der Rest mit Spenden. (on)

RAPPERSWIL-JONA

Der neue 
Zement-Riese bleibt 
Der Zementkonzern LafargeHolcim
bleib der Region treu. Das Unterneh-
men hält an Jona als Steuerdomizil fest.
LafargeHolcim stellt auf Anfrage der
«Zürichsee Zeitung» in Aussicht, dass
der juristische Hauptsitz in Jona sogar
noch aufgewertet werden könnte. Ein-
zelheiten will man Anfang 2016 be-
kanntgeben. Der Zement-Riese ist aus
der Fusion zwischen der französischen
Lafarge und der schweizerischen Hol-
cim entstanden. Der Konzern ist in 90
Ländern tätig und erzielt einen Umsatz
von rund 33MilliardenFranken. Wegen
der Fusion will der Konzern in der
Schweiz 120 Stellen streichen. (on)
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ARNOLDS ABSCHIEBUNG IN DIE PSYCHI VERFOLGT DIE JUSTIZ

Fall Arnold: Schwyzer 
Justiz auf Schleuderkurs
Die Schwyzer Justiz wird mit 
dem Fall Arnold nicht fertig. Seit 
der Altendörfler Gärtnermeister 
von der Polizei in Handschellen 
gelegt und dann in die Psychi 
eingeliefert wurde, leistet sich 
die Strafuntersuchungsbehörde 
ein Fragezeichen nach dem 
andern.

Seit 2013 kämpft Gärtner Franz Arnold
dagegen, dass ihm 4300 Franken dafür
verrechnet werden, dass ihn die Polizei
und das Spital Lachen in die Psychi ein-
geliefert haben. Zugleich verlangt er ge-
richtliche Aufklärung. Doch er beisst auf
Granit. Staatsanwalt Charles A. Fässler
lehnte 2013 und 2014 je eine Untersu-
chung ab. Dann verlangt das Kantonsge-
richt Aufklärung wegen allfällig «unge-
rechtfertigter hoheitlicher Gewalt».
Trotz Arnolds Einsprache wegen vermu-
teter Befangenheit darf Fässler zum drit-
ten Mal an den Fall. Nun hat er Zeugen
einvernommen. Was ans Licht kommt,
trägt zur weiteren Verwirrung bei.

Telefonauftrag für Polizei
Als die Polizei am 21. September 2012 
bei Franz Arnold in Altendorf vorge-

fahren und ihn in Handschellen gelegt 
hat, tat sie das nur aufgrund eines Tele-
fons vom Betreibungsamt vom 18. 
Mai. Folglich hat sie sich für den Ein-
satz bis Mitte Dezember vier Monate 
Zeit gelassen – wie ist sowas möglich? 
Dafür geschah der Akt dann in voller 
Montur, 4-Mann-Stärke und mit zwei 
Polizeiautos. Das Polizeiprotokoll 
dazu umgekehrt ist wieder nur sechs 
Zeilen lang – zum Einsatz geht wenig 
hervor. So ist heute, auch nach allen 
Einvernahmen, immer noch unklar, 
wann der Einsatz genau erfolgte – es 
war zwischen 6.30 und 7.00 Uhr. 

Und im plötzlich aufgetauchten Spi-
talbericht, darauf ist zurückzukom-
men, steht, Arnold habe seine Haustür 
45 Minuten lang nicht geöffnet. In der 
Polizei-Einvernahme ist dann nur noch 
von einer «gewissen Zeit» die Rede.

Einen Jass vor der Amtstüre?
Auch wie Arnold in Handschellen ge-
legt wurde, ist unklar. Einmal liess er 
sich «grundlos zu Boden fallen», dann 
wieder gab es Streit zwischen Polizei 
und Gärtner.

Erstaunlich auch: Falls der Einsatz 
schon um 6.30 Uhr war, fragt sich, was 

bei einem reibungslosen Ablauf gewe-
sen wäre? Das Polizeiquartett wäre mit 
Arnold schon vor 7 Uhr vor dem Lach-
ner Amt gestanden, das aber erst um
8Uhr öffnet. Was hätten die fünf dort 
vor verschlossener Türe gemacht – 
einen Jass geklopft? 

Sonderbar ist auch, dass der Betrei-
bungsbeamte nach der Polizeiaktion 
schriftlich ausführte, er habe nicht ge-
wusst, dass ihm Arnold an besagtem 
Tag hätte vorgeführt werden sollen. 
Was, wenn sein Amt, z.B. wegen eines 
Firmenausflugs, geschlossen gewesen 
wäre? 

Auch hatte die Polizei bei Arnolds 
Festnahme keinen Vorführauftrag. 
Weshalb? 

Fragezeichen Freiheitsentzug
Wie kam es zu Arnolds Freiheitsentzug 
(FFE) im Spital Lachen und zur Ein-
weisung in die Psychi? Gemäss den 
früheren Akten hat die Spitalärztin Re-
gina Streuli den Entscheid gefällt. 
Schriftlich gab es dazu nur einen «Not-
fall»-Bericht. 

Seit sich das Spital durch einen 
Rechtsanwalt vertreten lässt, liegt nun, 
seit Januar 2015, auf einmal ein Spital-

bericht vom 21. September 2012 vor. 
Gemäss diesem hätte ein «Konsilium» 
von bis zu vier Ärztinnen den Gärtner 
in die Klapsmühle gesteckt. Erstaun-
lich: In diesem neuen Spital-Papier 
tauchen Details zum Polizeieinsatz 
auf, die im Polizeirapport allesamt feh-
len. Warum soll das Spital mehr ge-
wusst haben als die Polizei, und warum 
taucht das Papier erst jetzt auf? Wurde 
es im Nachhinein erstellt?

Schadenersatz und Genugtuung
Fragen über Fragen! Trotzdem hat 
Staatsanwalt Fässler per Ende April 
2015 erneut versucht, den Fall, diesmal 
mit einer «Einstellungsverfügung», 
vom Tisch zu wischen. Deshalb musste 
Arnold erneut ans Kantonsgericht ge-
langen und rein verfahrenstechnisch 
eine Forderung für Schadenersatz und 
Genugtuung nennen.

Da er schon beträchtliche Anwalts- 
und Gerichtskosten zu bezahlen hatte, 
und seit drei Jahren für sein Recht 
kämpft, setzte er eine Forderung von 
100000 Franken ein. Wenn er Glück 
hat, schlägt er seine Kosten wieder 
raus.

Bruno Hug

Seit er von der Polizei in Handschellen in die Psychi eingeliefert wurde, kämpft der Altendörfler Gärtnermeister
Franz Arnold für sein Recht.

Was bisher
geschah
Im Mai 2014 haben die ON berich-
tet, wie der Altendörfler Gärtner-
meister im September 2012 von der
Polizei frühmorgens aus seiner
Wohnung geholt und in Handschel-
len gelegt wurde. Im Spital Lachen
verfügte die Ärztin Regina Streuli
einen 3-wöchigen Freiheitsentzug
über ihn. Danach wurde er unter
Polizeibegleitung in die Psychiatri-
sche Klinik Zugersee zwangseinge-
liefert. Nach Intervention von einem
Anwalt kam er nach drei Tagen frei.
Dies alles geschah, weil das Betrei-
bungsamt Lachen-Altendorf die
Polizei auf Arnold angesetzt hatte –
wegen 66 Franken Zahlungs-
verzug.
Nach dem Vorfall erhält Arnold
Rechnungen für über 4300 Fran-
ken für die Aufwendungen von
Polizei, Spital, Klinik, Sanität und
Versicherung.

KOMMENTAR

Strafbehörde
neu 
organisieren

Von Bruno Hug
Vor zwei Monaten haben die ON 
über den Fall des Lachners Sven 
Hubli berichtet. Auch dort – wie im 
Fall Arnold – steht die Schwyzer 
Strafuntersuchungsbehörde in fah-
lem Lichte da. In beiden Fällen kam 
es zu einer polizeilichen Festnahme 
mit Freiheitsentzug und zwangswei-
ser Einweisung in die Psychiatrie. 
Hubli sass 23 Tage fest (und herum). 
Arnold wäre auch drei Wochen ge-
sessen, kam aber durch äussere Hil-
fe nach drei Tagen frei. Beide 
wurden von den Psychiatrieärzten 
als gesund beurteilt. Und beiden 
wurden für die Zwangsmassnahmen 
hohe Kosten auferlegt. Sowohl der 
Fall Arnold wie der Fall Hubli wur-
den durch die Strafuntersuchungs-
behörde verschleppt, bis gar nichts 
mehr klar war. Es ist zu vermuten, 
dass aus Rücksicht auf Kollegen, 
Polizei und Justizsystem nur wider-
willig untersucht wird. Man kennt 
sich eben, im kleinen Kanton.

Seit Jahren generieren die Schwyzer 
Strafuntersuchungsbehörden un-
schöne Schlagzeilen. Nicht zuletzt 
deshalb klagen auch Vertreter der 
Gerichte immer wieder darüber, und 
es wird diskutiert, diese Behörden 
neu zu organisieren. Eine Arbeits-
gruppe erarbeitet derzeit Vorschlä-
ge. Es ist wohl höchste Zeit, dass der 
Kanton mit diesem Vorhaben Ernst 
macht.

RAPPERSWIL FEIERT SEINE GÄRTEN

Grosse Rosenfeier
Viele Attraktionen warten 
dieses Wochenende auf
die Besucher. Rund ums
Kapuzinerkloster wird
50-Jahr-Jubiläum gefeiert.  

Am 12. und 13.September lädt der 
Verkehrsverein Rapperswil-Jona die 
Bevölkerung in die beiden Rosengär-
ten beim Kapuzinerkloster und beim 
Endingerhaus ein. Jeweils um 11 Uhr 
gibt es eine Rosengartenführung. Es 
werden Märchen erzählt, und auch ein 
Kindermalwettbewerb findet statt.

www.vvrj.ch Die Rosenstadt präsentiert sich von ihrer farbigsten Seite. Foto: Josef Wyrsch

KANTON SCHWYZ

Spitex ist auch
ein Unternehmen
Die Spitex im Kanton Schwyz entwi-
ckelt sich immer mehr zu einem Wirt-
schaftsfaktor. Das zeigen die neuesten 
Zahlen zum Kantonalverband Schwyz, 
der sich aus zehn Organisationen zu-
sammensetzt. Insgesamt zählt die Spi-
tex 402 Mitarbeiter, was 180 Vollzeit-
stellen entspricht. 90 Prozent der 
Mitarbeiter sind Frauen. Im letzten 
Jahr wurden 2503 Klienten betreut, 
1933 Personen wurden mit Pflegeleis-
tungen unterstützt und 1075 bei der 
Alltagsbewältigung. Der Gesamtum-
satz liegt bei 18,2 Millionen Franken. 
47Prozent wird über die Kunden finan-
ziert, 47Prozent über Gemeindebeiträ-
ge und der Rest mit Spenden. (on)

RAPPERSWIL-JONA

Der neue 
Zement-Riese bleibt 
Der Zementkonzern LafargeHolcim
bleib der Region treu. Das Unterneh-
men hält an Jona als Steuerdomizil fest.
LafargeHolcim stellt auf Anfrage der
«Zürichsee Zeitung» in Aussicht, dass
der juristische Hauptsitz in Jona sogar
noch aufgewertet werden könnte. Ein-
zelheiten will man Anfang 2016 be-
kanntgeben. Der Zement-Riese ist aus
der Fusion zwischen der französischen
Lafarge und der schweizerischen Hol-
cim entstanden. Der Konzern ist in 90
Ländern tätig und erzielt einen Umsatz
von rund 33MilliardenFranken. Wegen
der Fusion will der Konzern in der
Schweiz 120 Stellen streichen. (on)
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ARNOLDS ABSCHIEBUNG IN DIE PSYCHI VERFOLGT DIE JUSTIZ

Fall Arnold: Schwyzer 
Justiz auf Schleuderkurs
Die Schwyzer Justiz wird mit 
dem Fall Arnold nicht fertig. Seit 
der Altendörfler Gärtnermeister 
von der Polizei in Handschellen 
gelegt und dann in die Psychi 
eingeliefert wurde, leistet sich 
die Strafuntersuchungsbehörde 
ein Fragezeichen nach dem 
andern.

Seit 2013 kämpft Gärtner Franz Arnold
dagegen, dass ihm 4300 Franken dafür
verrechnet werden, dass ihn die Polizei
und das Spital Lachen in die Psychi ein-
geliefert haben. Zugleich verlangt er ge-
richtliche Aufklärung. Doch er beisst auf
Granit. Staatsanwalt Charles A. Fässler
lehnte 2013 und 2014 je eine Untersu-
chung ab. Dann verlangt das Kantonsge-
richt Aufklärung wegen allfällig «unge-
rechtfertigter hoheitlicher Gewalt».
Trotz Arnolds Einsprache wegen vermu-
teter Befangenheit darf Fässler zum drit-
ten Mal an den Fall. Nun hat er Zeugen
einvernommen. Was ans Licht kommt,
trägt zur weiteren Verwirrung bei.

Telefonauftrag für Polizei
Als die Polizei am 21. September 2012 
bei Franz Arnold in Altendorf vorge-

fahren und ihn in Handschellen gelegt 
hat, tat sie das nur aufgrund eines Tele-
fons vom Betreibungsamt vom 18. 
Mai. Folglich hat sie sich für den Ein-
satz bis Mitte Dezember vier Monate 
Zeit gelassen – wie ist sowas möglich? 
Dafür geschah der Akt dann in voller 
Montur, 4-Mann-Stärke und mit zwei 
Polizeiautos. Das Polizeiprotokoll 
dazu umgekehrt ist wieder nur sechs 
Zeilen lang – zum Einsatz geht wenig 
hervor. So ist heute, auch nach allen 
Einvernahmen, immer noch unklar, 
wann der Einsatz genau erfolgte – es 
war zwischen 6.30 und 7.00 Uhr. 

Und im plötzlich aufgetauchten Spi-
talbericht, darauf ist zurückzukom-
men, steht, Arnold habe seine Haustür 
45 Minuten lang nicht geöffnet. In der 
Polizei-Einvernahme ist dann nur noch 
von einer «gewissen Zeit» die Rede.

Einen Jass vor der Amtstüre?
Auch wie Arnold in Handschellen ge-
legt wurde, ist unklar. Einmal liess er 
sich «grundlos zu Boden fallen», dann 
wieder gab es Streit zwischen Polizei 
und Gärtner.

Erstaunlich auch: Falls der Einsatz 
schon um 6.30 Uhr war, fragt sich, was 

bei einem reibungslosen Ablauf gewe-
sen wäre? Das Polizeiquartett wäre mit 
Arnold schon vor 7 Uhr vor dem Lach-
ner Amt gestanden, das aber erst um
8Uhr öffnet. Was hätten die fünf dort 
vor verschlossener Türe gemacht – 
einen Jass geklopft? 

Sonderbar ist auch, dass der Betrei-
bungsbeamte nach der Polizeiaktion 
schriftlich ausführte, er habe nicht ge-
wusst, dass ihm Arnold an besagtem 
Tag hätte vorgeführt werden sollen. 
Was, wenn sein Amt, z.B. wegen eines 
Firmenausflugs, geschlossen gewesen 
wäre? 

Auch hatte die Polizei bei Arnolds 
Festnahme keinen Vorführauftrag. 
Weshalb? 

Fragezeichen Freiheitsentzug
Wie kam es zu Arnolds Freiheitsentzug 
(FFE) im Spital Lachen und zur Ein-
weisung in die Psychi? Gemäss den 
früheren Akten hat die Spitalärztin Re-
gina Streuli den Entscheid gefällt. 
Schriftlich gab es dazu nur einen «Not-
fall»-Bericht. 

Seit sich das Spital durch einen 
Rechtsanwalt vertreten lässt, liegt nun, 
seit Januar 2015, auf einmal ein Spital-

bericht vom 21. September 2012 vor. 
Gemäss diesem hätte ein «Konsilium» 
von bis zu vier Ärztinnen den Gärtner 
in die Klapsmühle gesteckt. Erstaun-
lich: In diesem neuen Spital-Papier 
tauchen Details zum Polizeieinsatz 
auf, die im Polizeirapport allesamt feh-
len. Warum soll das Spital mehr ge-
wusst haben als die Polizei, und warum 
taucht das Papier erst jetzt auf? Wurde 
es im Nachhinein erstellt?

Schadenersatz und Genugtuung
Fragen über Fragen! Trotzdem hat 
Staatsanwalt Fässler per Ende April 
2015 erneut versucht, den Fall, diesmal 
mit einer «Einstellungsverfügung», 
vom Tisch zu wischen. Deshalb musste 
Arnold erneut ans Kantonsgericht ge-
langen und rein verfahrenstechnisch 
eine Forderung für Schadenersatz und 
Genugtuung nennen.

Da er schon beträchtliche Anwalts- 
und Gerichtskosten zu bezahlen hatte, 
und seit drei Jahren für sein Recht 
kämpft, setzte er eine Forderung von 
100000 Franken ein. Wenn er Glück 
hat, schlägt er seine Kosten wieder 
raus.

Bruno Hug

Seit er von der Polizei in Handschellen in die Psychi eingeliefert wurde, kämpft der Altendörfler Gärtnermeister
Franz Arnold für sein Recht.

Was bisher
geschah
Im Mai 2014 haben die ON berich-
tet, wie der Altendörfler Gärtner-
meister im September 2012 von der
Polizei frühmorgens aus seiner
Wohnung geholt und in Handschel-
len gelegt wurde. Im Spital Lachen
verfügte die Ärztin Regina Streuli
einen 3-wöchigen Freiheitsentzug
über ihn. Danach wurde er unter
Polizeibegleitung in die Psychiatri-
sche Klinik Zugersee zwangseinge-
liefert. Nach Intervention von einem
Anwalt kam er nach drei Tagen frei.
Dies alles geschah, weil das Betrei-
bungsamt Lachen-Altendorf die
Polizei auf Arnold angesetzt hatte –
wegen 66 Franken Zahlungs-
verzug.
Nach dem Vorfall erhält Arnold
Rechnungen für über 4300 Fran-
ken für die Aufwendungen von
Polizei, Spital, Klinik, Sanität und
Versicherung.

KOMMENTAR

Strafbehörde
neu 
organisieren

Von Bruno Hug
Vor zwei Monaten haben die ON 
über den Fall des Lachners Sven 
Hubli berichtet. Auch dort – wie im 
Fall Arnold – steht die Schwyzer 
Strafuntersuchungsbehörde in fah-
lem Lichte da. In beiden Fällen kam 
es zu einer polizeilichen Festnahme 
mit Freiheitsentzug und zwangswei-
ser Einweisung in die Psychiatrie. 
Hubli sass 23 Tage fest (und herum). 
Arnold wäre auch drei Wochen ge-
sessen, kam aber durch äussere Hil-
fe nach drei Tagen frei. Beide 
wurden von den Psychiatrieärzten 
als gesund beurteilt. Und beiden 
wurden für die Zwangsmassnahmen 
hohe Kosten auferlegt. Sowohl der 
Fall Arnold wie der Fall Hubli wur-
den durch die Strafuntersuchungs-
behörde verschleppt, bis gar nichts 
mehr klar war. Es ist zu vermuten, 
dass aus Rücksicht auf Kollegen, 
Polizei und Justizsystem nur wider-
willig untersucht wird. Man kennt 
sich eben, im kleinen Kanton.

Seit Jahren generieren die Schwyzer 
Strafuntersuchungsbehörden un-
schöne Schlagzeilen. Nicht zuletzt 
deshalb klagen auch Vertreter der 
Gerichte immer wieder darüber, und 
es wird diskutiert, diese Behörden 
neu zu organisieren. Eine Arbeits-
gruppe erarbeitet derzeit Vorschlä-
ge. Es ist wohl höchste Zeit, dass der 
Kanton mit diesem Vorhaben Ernst 
macht.

RAPPERSWIL FEIERT SEINE GÄRTEN

Grosse Rosenfeier
Viele Attraktionen warten 
dieses Wochenende auf
die Besucher. Rund ums
Kapuzinerkloster wird
50-Jahr-Jubiläum gefeiert.  

Am 12. und 13. September lädt der 
Verkehrsverein Rapperswil-Jona die 
Bevölkerung in die beiden Rosengär-
ten beim Kapuzinerkloster und beim 
Endingerhaus ein. Jeweils um 11Uhr 
gibt es eine Rosengartenführung. Es 
werden Märchen erzählt, und auch ein 
Kindermalwettbewerb findet statt.

www.vvrj.ch Die Rosenstadt präsentiert sich von ihrer farbigsten Seite. Foto: Josef Wyrsch

KANTON SCHWYZ

Spitex ist auch
ein Unternehmen
Die Spitex im Kanton Schwyz entwi-
ckelt sich immer mehr zu einem Wirt-
schaftsfaktor. Das zeigen die neuesten 
Zahlen zum Kantonalverband Schwyz, 
der sich aus zehn Organisationen zu-
sammensetzt. Insgesamt zählt die Spi-
tex 402 Mitarbeiter, was 180 Vollzeit-
stellen entspricht. 90 Prozent der 
Mitarbeiter sind Frauen. Im letzten 
Jahr wurden 2503 Klienten betreut, 
1933 Personen wurden mit Pflegeleis-
tungen unterstützt und 1075 bei der 
Alltagsbewältigung. Der Gesamtum-
satz liegt bei 18,2 Millionen Franken. 
47Prozent wird über die Kunden finan-
ziert, 47Prozent über Gemeindebeiträ-
ge und der Rest mit Spenden. (on)

RAPPERSWIL-JONA

Der neue 
Zement-Riese bleibt 
Der Zementkonzern LafargeHolcim
bleib der Region treu. Das Unterneh-
men hält an Jona als Steuerdomizil fest.
LafargeHolcim stellt auf Anfrage der
«Zürichsee Zeitung» in Aussicht, dass
der juristische Hauptsitz in Jona sogar
noch aufgewertet werden könnte. Ein-
zelheiten will man Anfang 2016 be-
kanntgeben. Der Zement-Riese ist aus
der Fusion zwischen der französischen
Lafarge und der schweizerischen Hol-
cim entstanden. Der Konzern ist in 90
Ländern tätig und erzielt einen Umsatz
von rund 33MilliardenFranken. Wegen
der Fusion will der Konzern in der
Schweiz 120 Stellen streichen. (on)

Naturbewusst und
   komfortabel schlafen
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Kniestrasse 29 • 8640 Rapperswil
Tel. 055 211 10 66 • www.vitalana.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und beraten Sie gerne!

Auch Lieferung und Versand

5Donnerstag, 10. September 2015OBERSEE NACHRICHTENLOKALSPIEGEL
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Die Psychi-
atrisierung 
als Folge 
des Poli-
zeieingriffs 
wog gewiss 
schwerer...
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...passiver 
Wider-

stand ist 
in einem 

Rechtsstaat 
erlaubt...

...die „Ord-
nungswidrig-
keit“ hat für 
den Betroffe-
nen aber zu 
gravierenden 
Nachteilen 
geführt...
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... diese Akten wurden nicht zur Einsicht freigegeben...

...reine Insinuation – laut den Aussagen hat sich keiner der Polizisten „am Vorabend erkundigt“...

Pleonasmus?
... gibt es 

auch recht-
mässige 

Freiheitsbe-
raubung?
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Klassische Amigo-Verfügung... Das Kantonsgericht hatte diese Zu-
wendung an RA Martin Michel schliesslich auf Fr. 1‘000.- reduziert...



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       166



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       167



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       168



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       169



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       170



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       171



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       172



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       173



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       174



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       175



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       176



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       177



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       178



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       179



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       180



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       181



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       182



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       183



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       184



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       185



Wie die Schwyzer Justiz Polizeiübergriffe und Ärztepfusch legalisiert       186

Franz Arnold 
Chrüzwies 16 
8852 Altendorf 
 
 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Kollegiumstrasse 28 
6430 Schwyz 
 
 
 
Altendorf, 24. August 2016 

 
 
Urteil des Kantonsgerichts Bek 216/64 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsgerichtsvizepräsidentin 
 
Nach Eingang des obigen Urteils via meinen Anwalt stelle ich fest: 
 

 Offensichtlich handelt es sich um eine Vor-Vor-Version.  

 Das Urteil besteht aus lauter Stehsätzen, die man so auch im StGB nachlesen kann  

 Da im Urteil mit keinem Wort auf die Ausführungen in meiner Beschwerde, bzw. 
diejenigen meines beigezogenen Anwalts eingegangen wird (ausser, dass diese beim 
Gericht eingetroffen sei), ist sie bei Ihnen offenbar untergegangen.  
 
Sie erhalten die Beschwerde deshalb beiliegend nochmals zugestellt. 

 
Da offensichtlich nicht die rechtlich verbindliche End-Version des Urteils verschickt wurde, 
sende ich Ihnen die Beschwerde meines Anwalts nochmals zu Ihrer gfl. Berücksichtigung zu. 
 
Bei neuer Prüfung ersuche ich um entsprechende Verlängerung der Rekursfrist ans Bun-
desgericht. 
 
Ich erlaube mir, mich direkt an Sie zu richten, da der Anwalt das Mandat inzwischen nicht 
mehr weiter führen kann, da ihm ansonsten anscheinend berufliche Nachteile erwachsen 
könnten. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Franz ARNOLD 
 
 
 
Beilage: Beschwerde von Herrn lic.iur. P. Rusterholz, Büro Huber, 8808 Pfäffikon 
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Was es mit der vermutlich gängigen Praxis auf sich hat ist Ja mehr als klar. Das ist noch schäbiger als die Einstellungsverfügung von Fässler.  

Bin gespannt was Sie zum Schreiben von Perez-Steiner  meinen?  

Freue mich zu hören. 
 

 

  


